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Übersicht über den Schadensersatzanspruch nach Art. 82 DS-GVO 

Ass. jur. Kevin Leibold, LL. M., ist Doktorand an der Universität des Saarlandes; auf Twitter unter 
@kleibold23. 

Hier findet sich eine von Kevin Leibold, LL. M., erstellte Übersicht über den Schadensersatzanspruch 

nach Art. 82 DS-GVO mit dem aktuellen Stand vom 6.10.2022. 

Gericht Schadensumfang und Begründung 

BVerfG 

 

NEU BVerfG Beschl. 

v. 14.1.2021 – 1 BvR 

2853/19 =  

ZD 2021, 266 mAnm 

Blasek 

0 EUR Das AG hat Art. 101 Abs. 1 S. 2 GG verletzt, indem es von ei

nem Vorabentscheidungsersuchen wegen der zu klärenden Frage, ob i

m vom Bf. vorgetragenen Fall der datenschutzwidrigen Verwendung 

einer E-Mail-Adresse und der Übersendung einer ungewollten E-Mail 

an das geschäftliche E-Mail-Konto des Bf. nach Art. 82 Abs. 1 DS-G

VO ein Schmerzensgeldanspruch des Bf. in Betracht kommt. Das AG 

hätte nicht ohne Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH entschei

den dürfen, dass sich kein Anspruch des Bf. aus der ohne seine ausdr

ückliche Einwilligung erfolgten Übersendung der E-Mail aus Art. 8

2 DS-GVO ergebe, weil ein Schaden nicht eingetreten sei. Der im Au

sgangsverfahren zu beurteilende Sachverhalt warf die Frage auf, unte

r welchen Voraussetzungen Art. 82 Abs. 1 DS-GVO einen Geldentsc

hädigungsanspruch gewährt und welches Verständnis dieser Vorschri

ft insb. im Hinblick auf Erwägungsgrund 146 S. 3 DS-GVO zu geben 

ist, der eine weite Auslegung des Schadensbegriffs im Lichte der Rsp

r. des EuGH verlangt, die den Zielen der DS-GVO in vollem Umfang 

entspricht. Dieser Geldentschädigungsanspruch ist in der Rspr. des E

uGH weder erschöpfend geklärt noch kann er in seinen einzelnen, für 

die Beurteilung des im Ausgangsverfahrens vorgetragenen Sachverha

lts notwendigen Voraussetzungen unmittelbar aus der DS-GVO besti

mmt werden. Auch in der bislang vorliegenden Lit., die sich im Hinbl

ick auf Erwägungsgrund 146 DS-GVO wohl für ein weites Verständn

is des Schadensbegriffes ausspricht, sind die Details und der genaue 

Umfang des Anspruchs noch unklar. Von einer richtigen Anwendung 

des Unionsrechts, die derart offenkundig ist, dass für vernünftige Zwe

ifel kein Raum bliebe (acte clair), konnte das AG ebenfalls nicht ausg

ehen. Dies gilt umso mehr, als Art. 82 DS-GVO ausdrücklich immate

rielle Schäden einbezieht. Die angegriffene Entscheidung zeigt, dass 

das AG die Problematik der Auslegung des Art. 82 Abs. 1 DS-GVO d

urchaus gesehen hat. Es hat sodann aber verfassungsrechtlich relevant 

fehlerhaft eine eigene Auslegung des Unionsrechts vorgenommen, in

dem es sich für die Ablehnung des Anspruchs auf ein Merkmal fehlen

der Erheblichkeit gestützt hat, das so weder unmittelbar in der DS-G

VO angelegt ist, noch von der Lit. befürwortet oder vom EuGH verw

endet wird. Gleiches gilt für den vom Bf. mitangegriffenen Beschluss 

des AG, mit dem es die erhobene Gehörsrüge des Bf. zurückgewiesen 

hat. Auch hier rekurriert das AG auf das Bestehen eines bislang unge

klärten Merkmals eines Bagatellverstoßes iRd Art. 82 Abs. 1 DS-GV

O. Die Antwort auf die Rechtsfrage, wie Art. 82 Abs. 1 DS-GVO vor 

dem Hintergrund von Erwägungsgrund 146 DS-GVO in Fällen der Ü

bersendung einer E-Mail ohne Zustimmung auszulegen ist, war für di
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e Entscheidung über den vom Bf. geltend gemachten Zahlungsanspru

ch entscheidungserheblich. 

BGH 

 

BGH Urt. v. 22.2.2022 

– VI ZR 1175/20 

0 EUR Ein Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO wird verneint. Auf 

Grund der Öffnungsklausel des Art. 85 Abs. 2 DS-GVO sind Datenve

rarbeitungen zu journalistischen Zwecken von den die Rechtmäßigkei

t der Datenverarbeitung betreffenden Vorschriften in Art. 6 und Art

. 7 DS-GVO durch Regelungen der Länder ausgenommen worden. Es 

liegt auf der Hand, dass ein Schadensersatzanspruch gem. Art. 82 Ab

s. 1 DS-GVO nicht auf die Verletzung datenschutzrechtlicher Bestim

mungen durch eine journalistische Tätigkeit gestützt werden kann, we

nn die Bestimmungen für die Tätigkeit gar nicht gelten. Insoweit spie

lt es auch keine Rolle, dass die Öffnungsklausel des Art. 85 Abs. 2 D

S-GVO die in Kap. VIII der VO enthaltene Vorschrift des Art. 82 Ab

s. 1 DS-GVO nicht erfasst. 

BGH Beschl. v.  

16.2.2021 – VI ZA 6/2

0 = ZD 2021, 340  

(Ls.) 

0 EUR Ein Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO wurde verneint. A

uf Grund der Öffnungsklausel des Art. 85 DS-GVO sind Datenverarb

eitungen zu journalistischen Zwecken von den die Rechtmäßigkeit de

r Datenverarbeitung betreffenden Vorschriften in Art. 6 und 7 DS-GV

O durch nationale Regelungen ausgenommen. 

Oberlandesgerichte 

 

NEU OLG Köln Urt. 

v. 14.7.2022 – 15 U 1

37/21 = ZD 2022, 617 

500 EUR Eine verzögerte Datenauskunft nach Art. 15 DS-GVO recht

fertigt einen immateriellen Schadensersatzanspruch iHv 500 EUR. De

r Senat folgt insofern nicht der Auffassung des LG, dass Art. 82 DS-

GVO nur solche Schäden erfasst, die „durch eine nicht dieser Verord

nung entsprechende Verarbeitung“ entstanden sind und dass damit Ve

rstöße gegen Auskunftspflichten aus Art. 12 Abs. 3 bzw. Art. 15 DS-

GVO nicht als Grundlage für einen Ersatzanspruch dienen können. I

n Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist von einem „Verstoß gegen diese Verord

nung“ die Rede und gerade nicht von einer verordnungswidrigen Dat

enverarbeitung. Die Auffassung des LG, dass diese in Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO enthaltene Regelung dann durch Art. 82 Abs. 2 DS-GV

O konkretisiert – sprich: eingeschränkt – werden sollte, ist weder dem 

Gesamtkontext noch dem Sinn und Zweck oder aber der Entstehungs

geschichte der Norm mit hinreichender Sicherheit zu entnehmen. Zw

ar spricht auch Erwägungsgrund 146 DS-GVO davon, dass Schäden e

rsetzt werden sollen, die „einer Person aufgrund einer Verarbeitung e

ntstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang steht“. Allerdi

ngs ist der Begriff der Verarbeitung in Art. 4 Nr. 2 DS-GVO weit gef

asst und umfasst zB auch die „Offenlegung durch Übermittlung“, wor

unter letztlich auch die hier streitgegenständliche Auskunft zu fassen 

ist. Daneben ergibt sich aus Erwägungsgrund 60 DS-GVO, dass die G

rundsätze einer fairen und transparenten Verarbeitung es erforderlich 

machen, dass die betroffene Person über die Existenz des Verarbeitun

gsvorgangs und seine Zwecke unterrichtet wird. Dafür wird ihr (vgl. i

nsoweit Erwägungsgrund 63 und 75 DS-GVO) ein entsprechendes A

uskunftsrecht („problemlos und in angemessenen Abständen“) zugebi
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lligt, um sich der Verarbeitung bewusst zu sein und deren Rechtmäßi

gkeit überprüfen zu können. Wenn aber in dieser Hinsicht der Schutz 

des Betroffenen gerade durch Auskunfts- und Informationsrechte gest

ärkt und damit für Fairness und Transparenz beim Verarbeitungsvorg

ang gesorgt werden soll, spricht dies entscheidend dafür, die Ersatzpfl

icht nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO auf jeden Verstoß gegen Regelung

en der VO anzuwenden. Durch dieses Verhalten des Bekl. ist der Kl. 

ein immaterieller Schaden iSv Art. 82 Abs. 1 DS-GVO entstanden. D

abei kommt es vorliegend nicht auf die umstrittene Frage an, ob allein 

die Verletzung einer Vorschrift der DS-GVO für einen Anspruch au

s Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ausreicht oder ob es darüber hinaus der Dar

legung und des Nachweises eines konkreten Schadens bedarf. Denn v

orliegend hat die Kl. umfassend und vom Bekl. unwidersprochen daz

u vorgetragen, welche (immateriellen) Folgen die verweigerte Datena

uskunft des Bekl. für sie hatte. Diese von der Kl. vorgetragenen Umst

ände reichen auch aus, um einen immateriellen Schaden iSv Art. 8

2 Abs. 1 DS-GVO zu begründen. Die Kl. beruft sich vorliegend in ers

ter Linie darauf, dass sie durch die verzögerte Datenauskunft des Bek

l. psychisch belastet wurde; sie habe Stress und Sorge im Hinblick au

f die Regulierung ihrer Ansprüche aus dem Verkehrsunfallgeschehen 

empfunden. Vor dem Hintergrund dessen, dass der Begriff des Schad

ens nach Erwägungsgrund 146 DS-GVO weit ausgelegt werden muss 

und in Erwägungsgrund 75 DS-GVO beispielhaft Handlungen aufgez

ählt werden, die zum Schadensersatz führen können, kann ein immate

rieller Schaden der Kl. iSe solchen „Kontrollverlustes“ über ihre Date

n sowie ein drohender Einfluss auf ihre wirtschaftliche Position, insb. 

ein Zeitverlust im Zusammenhang mit der Abwicklung des Verkehrsu

nfallschadens mit dem gegnerischen Haftpflichtversicherer, nicht in 

Abrede gestellt werden. Die Frage eines sog. Bagatellvorbehalts – so

weit sie sich mit Blick auf die Entscheidung des BVerfG v. 14.1.2021 

überhaupt noch stellt – spielt im vorliegenden Fall schon deshalb kein

e Rolle, weil die von der Kl. geltend gemachten Beeinträchtigungen d

urch die verzögerte Datenauskunft des Bekl. über eine reine Bagatelle 

hinausgehen. Die Kl. ist für eine nicht unerhebliche Dauer vom Bekl. 

über das weitere Schicksal des Mandates im Unklaren gelassen worde

n und war über Monate nicht in der Lage, auf die Handakte zuzugreif

en, Kenntnis über den Inhalt der dort gespeicherten Daten zu erlangen 

und das sie betreffende Verfahren mit dem neuen Prozessbevollmächt

igten voran zu treiben. Der Höhe nach hält der Senat den von der Kl. l

etztlich noch geltend gemachten Betrag iHv 500 EUR für ausreichend 

und angemessen, um die von ihr erlittenen immateriellen Schäden nac

h Art. 82 Abs. 1 DS-GVO auszugleichen. Dabei hat er neben den vor

stehend dargelegten Umständen, die in Kombination mit dem vorsätzl

ichen Verhalten des Bekl. für die Kl. sprechen, zu Gunsten des Bekl. 

berücksichtigt, dass die Daten der Kl. keinem Dritten zugänglich gem

acht worden sind und die Frage einer Präventionsfunktion der Entsch

ädigung im vorliegenden Fall aufgrund der sich aus den Akten ergebe

nden zeitweisen Erkrankungen des Bekl. keine durchgreifende Rolle 

spielt und letztlich damit keine höhere Entschädigung rechtfertigen ka

nn. 
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NEU OLG Frankfurt/

M. Urt. v. 30.6.2022 – 

16 U 229/20 

0 EUR Die Voraussetzungen für einen immateriellen Schadensersatz

anspruch nach Art. 82 DS-GVO liegen nicht vor. In der etwaigen Wei

ternutzung der bei der Bekl. vorhandenen Daten des Kl. während der 

teilweisen Sperre seines Kontos liegt kein Verstoß gegen zwingende 

Vorgaben der DS-GVO. Diese beruhte nämlich auf der vom Kl. vora

b erteilten Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen der Bekl. (Art

. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO), welche nicht daran geknüpft ist, dass a

uch die Bekl. ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommt, und d

aher auch Zeiträume umfasst, in denen das klägerische Konto gesperr

t ist. Die zeitweise Teilsperrung des Nutzerkontos des Kl. stellt bereit

s keine Verarbeitung von dessen Daten iSv Art. 4 Nr. 2 DS-GVO dar. 

Aus diesem Grund ist nicht ersichtlich, dass die teilweise Sperrung de

r Nutzungsmöglichkeiten des Dienstes gegen Vorschriften der DS-G

VO verstoßen hat. Allenfalls hat es sich um eine Einschränkung der 

Verarbeitung iSv Art. 4 Nr. 3 DS-GVO gehandelt, weil hierdurch die 

Erhebung und weitere Verarbeitung der klägerischen Daten verhinder

t wird. Aus der DS-GVO ergibt sich jedoch kein Anspruch des Kl., da

ss seine als Posts (Mitteilungen/Kommentare) eingegebenen Daten vo

n der Bekl. weiterverarbeitet und für andere Nutzer zugänglich gemac

ht werden. Ein solcher Anspruch ergibt sich allein auf vertraglicher G

rundlage. Auch sonst ist nicht ersichtlich, gegen welche Vorschrift de

r DS-GVO die Bekl. durch die teilweise Sperrung des Nutzerkontos v

erstoßen haben sollte. Durch die Löschung des Beitrags ist dem Kl. k

ein immaterieller Schaden iSd Art. 82 DS-GVO entstanden, weshalb 

dahingestellt bleiben kann, ob die Löschung eines Textbeitrags überh

aupt als eine Datenverarbeitung iSv Art. 4 DS-GVO zu qualifizieren i

st. Art. 82 DS-GVO kann nicht dahin ausgelegt werden, dass er einen 

Schadensersatzanspruch bereits bei jeder individuell empfundenen U

nannehmlichkeit oder bei Bagatellverstößen ohne ernsthafte Beeinträ

chtigung für das Selbstbild oder Ansehen einer Person begründet. Au

ch wenn in der Lit. unter Bezug auf Erwägungsgrund 146 DS-GVO v

ereinzelt die Auffassung vertreten wird, eine wirksame Durchsetzung 

europäischer Datenschutzrechte erfordere einen Abschreckungseffekt 

und den Verzicht auf die nach bisherigem Recht geltende Erheblichke

itsschwelle, rechtfertigt dies keinen Ausgleich immaterieller Bagatell

schäden. Das Datenschutzrecht schützt zwar per se ein subjektives Re

cht, das einen starken Bezug zum persönlichen Empfinden des Einzel

nen hat. Dennoch ist Art. 82 DS-GVO nicht so auszulegen, dass er ei

nen Schadensersatzanspruch bereits bei jeder individuell empfundene

n Unannehmlichkeit oder bei Bagatellverstößen ohne ernsthafte Beei

nträchtigung für das Selbstbild oder Ansehen einer Person begründet. 

Insb. kann der Hinweis auf einen „vollständigen und wirksamen Scha

densersatz“ in Erwägungsgrund 146 DS-GVO nicht in diesem Sinne 

verstanden werden. Die Wahrung des Rechts auf informationelle Selb

stbestimmung als Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts n

ach Art. 2 Abs. 1 GG und des Schutzes personenbezogener Daten nac

h Art. 8 GRCh gebieten einen solchen Ausgleich regelmäßig nicht. A

nders mag dies in den Fällen sein, in denen der datenschutzrechtliche 

Verstoß eine Vielzahl von Personen in gleicher Weise betrifft und Au

sdruck einer bewussten, rechtswidrigen und im großen Stil betriebene
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n Kommerzialisierung ist. So liegen die Dinge hier indes nicht. Demn

ach muss es um eine objektiv nachvollziehbare Beeinträchtigung von 

persönlichkeitsbezogenen Belangen gehen, die zwar jetzt nicht mehr 

„besonders schwerwiegend“ sein, aber trotzdem für den Betroffenen 

ein gewisses Gewicht haben muss. Gegen eine weitere Ausdehnung d

es immateriellen Schadensersatzes auf Bagatellschäden spricht auch d

as erhebliche Missbrauchsrisiko, das mit der Schaffung eines auf Rec

htsfolgenseite nahezu voraussetzungslosen Geldentschädigungsanspr

uchs gerade im Bereich des Datenschutzrechts einherginge. Angesich

ts dessen sowie der damit verbundenen vollständigen Abkehr von der 

bisher geltenden Rechtslage wäre zu erwarten gewesen, dass eine solc

he Änderung im Verordnungstext oder in den Erwägungsgründen ein

en deutlichen Ausdruck gefunden hätte. Dies ist jedoch nicht der Fall. 

Der Kl. hat eine Beeinträchtigung von ausreichendem Gewicht nicht 

vorgetragen. Die behauptete Hemmung in der Persönlichkeitsentfaltu

ng durch die Unterdrückung eines einzelnen Posts hat allenfalls Bagat

ellcharakter, was die Zuerkennung eines immateriellen Schadensersat

zes nicht rechtfertigt. Dabei ist der Beweggrund der Bekl. bei Vornah

me einer Löschung zu berücksichtigen. Diese erfolgt seitens der Bekl. 

zur Beseitigung von angenommener „Hassrede“ mit der Intention, da

s Persönlichkeitsrecht anderer Nutzer zu schützen. Bejahte man bereit

s in solchen Fällen einen Schadensersatzanspruch, entstünde ein unan

gemessenes Spannungsverhältnis zwischen der Löschungspflicht des 

Portalbetreibers bei Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten einerseits u

nd dem hiermit verbundenen unverhältnismäßigen Schadensersatzrisi

ko andererseits. Die Bekl. wäre bereits dann Schadensersatzansprüch

en ausgesetzt, wenn sie eine unzutreffende Interessenabwägung im R

ahmen ihrer Löschungspflicht vorgenommen hätte. Dem Kl. ist auch 

kein nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zu ersetzender materieller Schaden 

entstanden. Als materieller Schaden iSd Vorschrift ist der beim Betro

ffenen eingetretene materielle Schaden iSd §§ 249 ff. BGB zu ersetze

n. Ein materieller Schaden besteht aus der Differenz zwischen zwei V

ermögenslagen des Geschädigten: Der tatsächlich durch das Schadens

ereignis geschaffenen und der unter Ausschaltung dieses Ereignisses 

gedachten. Allein das Vorliegen einer unzulässigen Verarbeitung gen

ügt nicht. Dass der Kl. durch die Entfernung seines Posts eine Vermö

gensminderung erfahren hätte, ist weder vorgetragen noch ersichtlich. 

Der zeitweiligen Einschränkung der privaten Kommunikationsmöglic

hkeit auf Facebook kommt für sich genommenen kein Vermögenswer

t zu; sie stellt daher keinen Schaden in diesem Sinne dar. Das bloße A

ffektionsinteresse ist gemäß den bürgerlich rechtlichen Schadensersat

zvorschriften nicht ersetzbar. 

OLG Koblenz Urt. v. 

18.5.2022 – 5 U 2141/

21 = ZD 2022, 617 

500 EUR Der Kl. steht wegen Verstößen gegen Art. 5, 6 DS-GVO iV

m Art. 4 Nr. 2 DS-GVO ein Schadensersatzanspruch nach Art. 82 DS

-GVO iHv 500 EUR abzüglich des auf die Klageforderung anerkannt

en Betrags von 54,74 EUR zu, indem sie eine Datenmitteilung an die 

SCHUFA vornahm, obwohl die Interessen der Bekl. an einer Nichtve

röffentlichung ihrer Daten hinsichtlich der zwischen den Parteien noc

h in Streit stehenden Forderung das Interesse der Kl. an einer Mitteilu

ng überwog. Voraussetzung des Anspruchs nach Art. 82 DS-GVO ist 
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mithin zunächst ein Verstoß gegen die Bestimmungen der DS-GVO. 

Dabei ist schon streitig, ob es sich um einen Anspruch der Verschulde

ns- oder der Gefährdungshaftung handelt. Steht der Verstoß fest, sind 

in Rspr. und Lit. die weiteren Voraussetzungen zur Höhe des Schaden

sersatzanspruchs umstritten. Insb. ist strittig, ob eine Bagatellgrenze z

u beachten ist und nach welchen Kriterien sich der Schadensersatzans

pruch der Höhe nach bestimmt. An einer europarechtlichen Konkretis

ierung der Voraussetzungen fehlt es bisher, auch wenn es bereits Vorl

agen zum EuGH gibt. Auf die Streitfrage, ob ein Verschulden erforde

rlich ist, um den immateriellen Schadensersatzanspruch zu begründen

, kommt es nicht an. Auch wenn das BAG dies in seiner Vorlageentsc

heidung zum EuGH in Zweifel zieht und von einer Gefährdungshaftu

ng ausgeht, spricht Art. 82 Abs. 3 DS-GVO, der eine Haftung bei fehl

endem Verschulden iSe Beweislastumkehr ausschließt, gegen eine sol

che Sichtweise. Der Begriff des immateriellen Schadens iSv Art. 8

2 Abs. 1 DS-GVO ist – europarechtlich autonom und die in den Erwä

gungsgründen zur DS-GVO niedergelegten Zielsetzungen aufnehmen

d – weit auszulegen. Bereits aus dem Wortlaut der Norm ergibt sich, 

dass ein immaterieller Schadensersatzanspruch kausale Folge der Pfli

chtverletzung sein kann. Er ist allerdings von den materiellen Schäde

n, etwa wegen einer verweigerten oder nur zu ungünstigeren Bedingu

ng zustande gekommenen Kreditgewährung oder der Versagung besti

mmter Zahlungsmethoden mit der Folge höherer Transaktionskosten, 

abzugrenzen und zu unterscheiden. Andererseits spricht der Wortlaut 

der Norm dafür, dass schon allein die Pflichtverletzung den materielle

n Schaden begründet. Ein Anspruch auf den Schadensersatz besteht n

ämlich nur, wenn „ein materieller oder immaterieller Schaden entstan

den ist“. Dieser Differenzierung im Wortlaut hätte es nicht bedurft, w

enn bereits der Verstoß konstitutiv für den Anspruch wäre. Insoweit f

olgt der Senat nicht dem BAG, welches annimmt, dass „bereits die V

erletzung der DS-GVO selbst zu einem auszugleichenden immateriell

en Schaden“ führt. Es muss mithin ein irgendwie gearteter immateriel

ler Schaden entstanden sein. Zwar geht der Anspruch dann in seiner Z

ielrichtung über einen erlittenen Schaden heraus, verzichtet aber auf 

Grund weitergehender Zielsetzungen hierauf nicht. Insoweit bleibt Gr

undlage des Anspruchs ein Individualrecht zu schützen. Art. 82 DS-G

VO ist nicht Teil des kollektiven Rechtsschutzes. Das wirft die Frage 

auf, wann von einem erlittenen Schaden auszugehen ist. Diese Frages

tellung ist von der Annahme abzugrenzen, iRv Art. 82 Abs. 1 DS-GV

O sei eine Bagatellgrenze zu berücksichtigen. Eine Bagatellgrenze no

rmiert Art. 82 Abs. 1 DS-GVO seinem Wortlaut nach nicht und eine s

olche erscheint auch im Übrigen nicht angezeigt. Schon im nationalen 

Recht wurden einer solchen Grenze iRd Schuldrechtsreform 2002 ver

fassungsrechtliche Bedenken entgegengehalten. Der Gesetzgeber ver

warf solche Ansätze deshalb. Ist ein immaterieller Schaden entstande

n, ist dessen Schwere iRd Höhe des Ersatzanspruchs zu berücksichtig

en, nicht aber bei einer notwendigerweise nur willkürlich zu setzende

n Bagatellgrenze zu finden. Soweit der BGH eine Korrektur aus Grün

den der Billigkeit angenommen hat, beruhte dies einerseits auf einer h

eute nicht mehr gültigen Norm (§ 847 BGB) und knüpfte andererseits 

nicht an einer Bagatellgrenze an, sondern an dem Umstand, dass wed
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er die Ausgleichs- noch die Genugtuungsfunktion derart tangiert ware

n, dass ein immaterieller Schaden überhaupt entstanden ist. Es fehlt al

so in der zuletzt genannten Konstellation an einem „erlittenen Schade

n“. Da der bisherige § 8 Abs. 2 BDSG aF, der den Ersatz immateriell

er Schäden von einer schweren Verletzung des Persönlichkeitsrechts 

des Betroffenen abhängig machte, nicht mehr anwendbar ist, kann auf 

die dazu ergangene Rspr. zum Schadensbegriff nicht zurückgegriffen 

werden. Insoweit ist auch die nationale Rspr., die daran – teilweise be

i nur verbaler Distanzierung – festhält, abzulehnen. Die Kategorien d

es nationalen Schadensersatzrechts sind nicht zielführend, um den Be

griff des immateriellen Schadensersatzes iSd Art. 82 DS-GVO europa

rechtlich autonom auszulegen. Der Schadensbegriff des Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO ist ein europarechtlicher Begriff, bei dessen Ausfüllung 

nicht auf nationale Erheblichkeitsschwellen oder andere Einschränku

ngen abgestellt werden darf. Der Begriff des Schadens soll nach Erwä

gungsgrund 146 S. 3 DS-GVO „im Lichte der Rechtsprechung des G

erichtshofs weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zi

elen dieser Verordnung in vollem Umfang entspricht.“ Daraus kann a

bgeleitet werden, dass der nach Absatz 1 bereits weite – weil Ansprüc

he aus § 253 BGB bereits umfassende – Schadensbegriff im Zweifel 

nicht begrenzend auszulegen sein wird. Einen Ausschluss vermeintlic

her Bagatellschäden sieht die DS-GVO nicht vor. Der immaterielle S

chadensersatz ist mithin auch ein Instrument, um die Ziele der DS-G

VO, wie sie in deren Art. 1 niedergelegt sind, unter dem Schutzzweck 

des Individualrechtsschutzes zu verwirklichen. Kern ist danach der Sc

hutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener D

aten im Schutzbereich der Grundrechte und der Grundfreiheiten im k

onkreten Einzelfall. Der Funktion eines immateriellen Schadensersatz

anspruchs dienend, sind deshalb verschiedene Aspekte in die Bemess

ung des immateriellen Schadensersatzes der Höhe nach einzubeziehe

n. Zunächst die immaterielle und individuelle Ausgleichsfunktion we

gen der Schutzgutverletzung, sodann die den Verstoß feststellende Ge

nugtuungsfunktion und letztlich die generalpräventive Einwirkung au

f den Schädiger zur künftigen Beachtung des Datenschutzes. In diese

m Sinne kommt Art. 82 DS-GVO kein Strafcharakter zu – dieser ist v

ielmehr das staatliche Gewaltmonopol respektierend in Art. 84 DS-G

VO niedergelegt, sehr wohl aber eine Anreizfunktion für den Verant

wortlichen, hinreichende Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der pers

onenbezogenen Daten der betroffenen Person zu treffen. Wegen der i

n Erwägungsgrund 146 S. 3 DS-GVO geforderten weiten Auslegung 

sieht der Senat mit Stimmen in der Lit. bereits in dem unguten Gefühl 

der Ungewissheit, ob personenbezogene Daten Unbefugten bekannt g

eworden sind, einen erlittenen immateriellen Schaden. Potenzielle Sc

häden sind deshalb zB Ängste, Stress sowie Komfort- und Zeiteinbuß

en und potenzielle Stigmatisierung, Diskriminierung, Rufschädigung 

und Verlust von Vertraulichkeit durch einen Negativeintrag bei einer 

Auskunftei, ohne dass dieser an Dritte übermittelt wird. Dieser immat

erielle Schaden, auch, wenn er im Einzel- und Regelfall niederschwel

lig sein wird, ist auszugleichen. Einen Schaden erst dann anzunehmen

, wenn es zu einer mit einer unrechtmäßigen Zugänglichmachung von 

Daten liegenden (öffentlichen) Bloßstellung, einem Identitätsdiebstah
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l, einer Weitergabe sensibler Informationen oder einer anderen ernsth

aften Beeinträchtigung für das Selbstbild oder Ansehen einer Person 

kommt, und ein besonderes immaterielles Interesse zu verlangen, das 

über den allein durch die Verletzung an sich hervorgerufenen Ärger o

der sonstige Gefühlsschäden hinausgeht, verkennt den autonom und n

ach Erwägungsgrund 146 DS-GVO ausdrücklich weit auszulegenden 

Begriff des Schadens und missachtet den individuellen Ausgleichsans

pruch im Hinblick auf die aufgezeigten Folgen. Eine solche Sichtweis

e greift also zu kurz. Die o. g. Beschränkungen bleiben bei der Frage 

nach dem Schadensersatzanspruch dem Grunde nach außer Betracht, 

sondern sind erst im Kontext der Höhe des Ersatzanspruchs zu berück

sichtigen. Maßgeblich ist, ob die betroffene Person mit dem Beweism

aß des § 286 ZPO die immaterielle Betroffenheit darlegen und nachw

eisen kann. Deren Intensität ist dann mit dem Beweismaß des § 287 Z

PO bei der Höhe des Anspruchs zu berücksichtigen. Erst hier komme

n dann die weiter denkbaren immateriellen Beeinträchtigungen der Bl

oßstellung oder das notwendige Schutzniveau der betroffenen Daten z

um Tragen. Die Genugtuungsfunktion kommt dann – ergänzend – zu

m Tragen, wenn es zu einer tatsächlichen Beeinträchtigung der Schut

zgüter im Verhältnis zu Dritten iSe Verwendung der pflichtwidrig ver

arbeiteten personenbezogenen Daten ggü. Dritten gekommen ist. Hier 

greift also nicht (nur) die Sorge vor der Stigmatisierung, Diskriminier

ung oder Rufschädigung, sondern das in dem Datenschutzverstoß lieg

ende Risiko hat sich nun verwirklicht. Das steigert einerseits die Anfo

rderungen an die Ausgleichsfunktion und begründet zugleich innerhal

b des einheitlich zu bestimmenden immateriellen Ersatzanspruchs die 

Genugtuung als Bestimmungsmerkmal für die Höhe. Genau diese Ve

rarbeitung unter Beteiligung Dritter bewirkt die zu korrigierende Bloß

stellung außerhalb dadurch verursachter materieller Schäden. Dies ka

nn bei der Konfrontation mit Negativauskünften bei einer Kreditanfra

ge ebenso der Fall sein, wie bei der Bewerbung um eine Mietwohnun

g oder negativen Auskünften iRe Arbeitsverhältnisses. Auch die Ver

weigerung von Postpaid-Angeboten wegen negativer Scores kann hie

rzu gehören. Die betroffene Person hat auf der Grundlage der ihr zust

ehenden Auskunftsansprüche nach Art. 15 DS-GVO regelmäßig kein

e Schwierigkeiten die Verarbeitung der Daten ggü. Dritten nachzuwei

sen und auf dieser Grundlage die Genugtuungsfunktion geltend zu ma

chen. Nicht übersehen werden darf die generalpräventive Wirkung de

s immateriellen Schadensersatzanspruchs. Im Spannungsfeld zwische

n dem Risiko der entgeltlichen Sanktionierung von folgenlosen Verst

ößen gegen die DS-GVO durch einen immateriellen Schadensersatza

nspruch nach Art. 82 DS-GVO, den Aufgaben des kollektiven Rechts

schutzes durch Aufsichtsbehörden mit den Sanktionsmöglichkeiten n

ach Art. 84 DS-GVO, dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und dem 

Grundsatz, die gleiche Pflichtverletzung mit der gleichen Zielsetzung 

nicht doppelt zu sanktionieren, muss dem Grundanliegen der DS-GV

O, schon die Verarbeitung der Daten im Kontext der Schutzzwecke z

u gewährleisten, Rechnung getragen werden. Schon bei der Bestimm

ung der Zwecke, den angenommenen Rechtsfertigungsgründen und d

er ggf. vorzunehmenden Datenschutzfolgeabwägung muss das Schutz

niveau auch durch den immateriellen Schadensersatzanspruch effekti
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v gewahrt werden. Hier gilt es also im Lichte des immateriellen Scha

densersatzanspruchs nach Art. 82 DS-GVO Anreize zu schaffen, dass 

das Schutzniveau so hoch ist, dass es zur Realisierung des Schadenser

satzrisikos erst gar nicht kommt. Dabei muss die generalpräventive W

irkung sich nicht in besonders hohen immateriellen Schadensersatzan

sprüchen niederschlagen, sondern kann gerade in der Breitenwirkung 

– auch kleine Verstöße werden ohne Bagatellgrenze sanktioniert – ihr

e Funktion erfüllen. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Kommt 

es hierzu im Einzelfall, ist die geringere Sanktion verhältnismäßig un

d gleichwohl spürbar und damit effektiv. Kommt es dagegen zu vielfa

chen Pflichtverletzungen und Rechtsverstößen, wird sich aus vielen k

leinen Ansprüchen – zumal diese auch sowohl kollektiv als iRv Legal

-Tech-Angeboten sehr breit geltend gemacht werden –, schnell ein gr

oßer finanzieller Verlust bei dem betroffenen Unternehmen einstellen

. Bei großer oder größerer Quantität der Pflichtverletzungen wird also 

auch eine höhere Effektivität kleinerer Schadensersatzansprüche im E

inzelfall erreicht. Dabei muss auch das weiter in Art. 1 DS-GVO for

mulierte Ziel gesehen werden, den freien Verkehr von Daten sehr wo

hl zu ermöglichen. Bonitätsprüfungen schützen nicht nur Wirtschafts

unternehmen vor leistungsunfähigen und -unwilligen Kunden, sonder

n auch Verbraucher vor einer übermäßigen Verschuldung gerade im b

argeldlosen Zahlungsverkehr. Die generalpräventive Wirkung darf in 

der Bemessung des immateriellen Schadensersatzes deshalb nicht daz

u führen, dass wegen des Schadensersatzrisikos keine Einmeldungen 

bei Wirtschaftsauskunfteien mehr erfolgen, weil dann andere Schutzz

wecke negativ tangiert werden. Der in seinen finanziellen Verhältniss

en nicht gefestigte Verbraucher soll durch Einmeldungen davor gesch

ützt werden, schnell in die Verschuldung zu geraten. Die Warnfunkti

on durch die Beschränkung kreditierter Geschäfte ist ein Baustein, u

m dies zu gewährleisten. In diesem Kontext ist dann auch zu bewerte

n, dass die Zuerkennung immateriellen Schadensersatzes nicht die ein

zige Sanktionsform ggü. dem pflichtwidrig handelnden Unternehmen 

darstellt, gerade dann, wenn über Beschwerden an Aufsichtsbehörden 

beharrliche Rechtsverstöße festzustellen sind. Auch darf am Ende kei

ne Motivation bestehen, wegen hoher immaterieller Ersatzansprüche 

Datenschutzverstöße zu provozieren, insb., wenn schon ein geringes 

Verschulden oder sogar nur der objektive Pflichtverstoß den Anspruc

h auslöst. Bei der Bewertung der generalpräventiven Wirkung in der 

Bemessung des immateriellen Schadensersatzanspruchs der Höhe nac

h ist deshalb auch zu berücksichtigen, inwieweit im konkreten Einzelf

all die verfolgten Ziele schon durch Ausgleich und Genugtuung erreic

ht sind oder es einer überschießenden Wirkung bedarf. Ausgehend vo

n diesem immateriellen Schadensbegriff hat die Bekl. einen ihr entsta

ndenen immateriellen Schaden dem Grunde nach hinreichend dargele

gt. Sie hat hierzu ausgeführt, die unberechtigt weitergegebenen Daten 

seien geeignet gewesen, ihre Kreditwürdigkeit erheblich herabzusetze

n und ihre Teilhabe am Wirtschaftsleben zu erschweren. So sei die Kr

editvergabe bei ihrer Hausbank angehalten worden und es sei zu befü

rchten, dass ihr künftig bei im Internet abgeschlossenen Geschäften K

äufe auf Rechnung versagt würden. Bereits diese allgemein vorgetrag

enen potenziellen Schwierigkeiten bei der Teilhabe am Wirtschaftsle

http://www.zd-beck.de/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=1&g=EWG_DSGVO


 

 
www.zd-beck.de 

 
©Kevin Leibold 

 
Stand: 6.10.2022 

 

ben in Form des Abschlusses von Internetkäufen sind ausreichend, ei

nen ihr bereits entstandenen – und nicht erst zu befürchtenden – imm

ateriellen Schaden iSd Ausgleichsfunktion darzulegen. Die mit den d

argelegten Gefahren verbundenen Ängste sind nachvollziehbar. Gera

de im eCommerce ist es gerichtsbekannt üblich, den Vertragskontakt 

durch Bonitätsabfragen abzusichern. Bonitäts-Scores beruhen dabei i

n der Regel auf den Merkmalen, die die großen Auskunfteien, darunte

r die SCHUFA, mitteilen. Vor diesem Hintergrund begründet schon d

ie Einmeldung und die daraus folgende Nutzbarkeit des Negativmerk

mals den immateriellen Schaden und nicht erst die – durch die betroff

ene Person kaum nachweisbare – Nutzung der eingetragenen Daten z

u ihrem Nachteil. Zugleich zeigen schon das vorliegende Verfahren w

ie andere veröffentlichte Entscheidungen, dass die Beseitigung einer f

ehlerhaften Einmeldung nicht ohne Weiteres gelingt, insb. wenn dami

t die Wiederherstellung des Zustands vor der Einmeldung erstrebt wir

d und nicht nur eine Korrektur für die Zukunft. Ob daneben ein mater

ieller Schaden entstanden ist, ist hier nicht zu entscheiden. Die Kl. ka

nn sich von der vermuteten Haftung nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO nic

ht befreien. Ob es für die Begründung eines Anspruchs auf Schadense

rsatz nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO auf ein Verschulden der Kl. anko

mmt, kann hier dahinstehen. Soweit Art. 82 Abs. 3 DS-GVO bestimm

t, dass der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter von der Haft

ung gem. Absatz 2 befreit wird, wenn er nachweist, dass ihn keinerlei 

Verschulden an dem schadensauslösenden Ereignis trifft, muss nicht 

entschieden werden, ob die Norm schon den Anspruch nach Absatz 1 

ausschließt. Den dafür notwendigen Nachweis hat die Kl. nicht gefüh

rt. Bloßes Mitverschulden des Geschädigten entlastet nicht, ebenso ni

cht eine Mitverantwortung Dritter oder Mitverursachung durch höher

e Gewalt. Ein Verantwortlicher kann sich schließlich nicht dadurch e

ntlasten, dass er nachweist, dass sein Auftragsverarbeiter eine rechtm

äßige Weisung missachtet oder sonst gegen seine eigenen Pflichten v

erstoßen hat. Dies ergibt sich nicht zuletzt aus der in Art. 82 Abs. 4 D

S-GVO angeordneten gesamtschuldnerischen Haftung von Verantwor

tlichem und Auftragsverarbeiter, da das Gebot des wirksamen Schade

nsersatzes (Erwägungsgrund 146 S. 6 DS-GVO) ansonsten unterlaufe

n würde. Die Höhe des Anspruchs auf materiellen Schadensersatz ist 

mit dem von der Bekl. iRd offenen Teilklage geltend gemachten Betr

ag iHv 6.000 EUR jedoch nach Maßgabe des § 287 ZPO gänzlich übe

rzogen und steht außer Verhältnis zu immateriellen Ersatzansprüchen 

im Kontext anderer Schädigungshandlungen, wie etwa bei physischen 

Auswirkungen von Körperverletzungen. Es werden damit die maßgeb

lichen Umstände des konkreten Einzelfalles im Gesamtkontext nicht 

hinreichend berücksichtigt. Der Senat hält ein Schmerzensgeld von 5

00 EUR für angemessen, aber auch ausreichend, um einerseits der Au

sgleichs- und Genugtuungsfunktion zu genügen, und andererseits der 

generalpräventiven Funktion des immateriellen Schadensersatzes hinr

eichend Rechnung zu tragen. Art. 82 DS-GVO enthält keine Kriterien 

zur Bestimmung der Höhe des Anspruchs auf immateriellen Schadens

ersatz. Ausgangspunkt für dessen Berechnung ist der weit auszulegen

de europarechtliche Schadensbegriff. Zu berücksichtigen sind neben 

der inhaltlichen Schwere des Verstoßes, seiner Dauer und dem Konte

http://www.zd-beck.de/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO&x=4
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EWG_DSGVO&n=146&gesvor=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=287
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO


 

 
www.zd-beck.de 

 
©Kevin Leibold 

 
Stand: 6.10.2022 

 

xt, in dem der Verstoß erfolgte, auch die Ausgleichs-, Genugtuungs- 

und Vorbeugefunktion des Schadensersatzanspruchs sowie drohende 

Folgen. Wesentlich sind die konkreten Umstände des Einzelfalles. U

m den verschiedenen Funktionen des Schadensersatzanspruchs Rechn

ung zu tragen, ist es nicht zwingend, die Beträge hoch anzusetzen, um 

die geforderte Wirksamkeit und abschreckende Wirkung zu erzielen. 

Eine solche Betrachtungsweise lässt die Summe der konkreten Umstä

nde des Einzelfalles außer Betracht und fokussiert sich allein auf die 

generalpräventive Wirkung. Auch lässt dies außer Betracht, dass ein 

konkreter Anspruchsteller mit seiner Betroffenheit zu entschädigen is

t, während das Allgemeininteresse im Schwerpunkt nach Art. 83 DS-

GVO durch Bußgelder gewahrt wird. Mit einer solchen Sichtweise wi

rd aber die Schwelle zu einer strafenden Funktion unangemessen über

schritten. Art. 82 DS-GVO will aber keinen Strafanspruch verwirklic

hen, was ohnehin allein dem Staat und nicht einem Einzelnen zusteht 

–, sondern allein general-präventiv zu Sicherungsmaßnahmen motivie

ren. Den Kontext betrachtend muss gesehen werden, dass es sich bei 

dem Forderungsmanagement in bestimmten Wirtschaftsbereichen um 

Massenverfahren handelt. Die Einzelforderung ist dabei außerordentli

ch gering und verbleibt auch in der Summe mehrerer Monate meist i

m Korridor der geringfügigen Forderungen bis 500 EUR. Schon der 

Einzelfall eines immateriellen Schadensersatzanspruchs in dem als an

gemessenen erachteten Umfang, verursacht also einen die Hauptsache

forderung übersteigenden Ertragsverlust. Im Hinblick auf die Vergütu

ngsforderung des (Rechts-)Dienstleisters, der in diesen Kontexten reg

elmäßig die Einmeldung veranlasst, übersteigt der Anspruch sogar ei

n Vielfaches seiner Vergütung. Kommt es im Einzelfall zu einem Rec

htsverstoß, wird der konkreten niedrigschwelligen Ausgleichsfunktio

n wie der im konkreten Fall notwendigen Genugtuung im Hinblick au

f die Bloßstellung ggü. dem eigenen Kreditinstitut durch den zuerkan

nten immateriellen Schadensersatzanspruch genügt. Die Beeinträchtig

ungen sind primär wirtschaftlicher und nicht höchstpersönlicher Natu

r und kommen körperlichen Beeinträchtigungen nicht nahe. Kommt e

s zu vielen Fällen von Rechtsverstößen durch den gleichen Verantwor

tlichen (Verletzter), ist die hohe abschreckende Wirkung ebenso in de

r Breite der Schadensersatzpflicht, dh in der Summe aller immateriell

en Ersatzansprüche, zu sehen. Daneben tritt dann noch die Gefahr gan

z erheblicher materieller Ersatzansprüche. Würde man den immateriel

len Schadensersatzanspruch zu hoch ansetzen, begründete dies die Ge

fahr, dass aus wirtschaftlichen Gründen Einmeldungen gänzlich unter

bleiben. Dies ließe die verbraucherschützende Funktion der Einmeldu

ng, eine Verschuldung zu erschweren, in unvertretbarer Weise gänzli

ch in den Hintergrund treten. Der vom Senat für angemessen erachtet

e Ersatzanspruch berücksichtigt danach auch den Grundsatz der Verh

ältnismäßigkeit. Zu sehen ist daneben, dass die betroffene Person eine 

Vielzahl von Rechten und Möglichkeiten hat, die Beeinträchtigung ge

ring und kurz zu halten, sodass der immaterielle Schadensersatz auch 

in seiner Sanktionswirkung nicht alleine steht. Auch den Aufsichtsbe

hörden ist mit Art. 83 DS-GVO ein hinreichendes Instrument gegebe

n, um spezial- und generalpräventiven Zielsetzungen wirksam zum D

urchbruch zu verhelfen. Damit wird den unionsrechtlichen Vorgaben 
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der Effektivität und Äquivalenz genügt. Der Senat sieht sich mit seine

r Sichtweise auch im Einklang mit dem Erwägungsgrund 146 DS-GV

O. Der Begriff des Schadens sollte nach dessen Satz 3 im Lichte der 

Rspr. des EuGH weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die d

en Zielen dieser VO in vollem Umfang entspricht. 

OLG Koblenz Urt. v. 

26.4.2022 – 14 U 270/

20 =  

MMR 2022, 702 (Ls.) 

0 EUR Die rechtswidrige Sperrung eines Kontos bei einem sozialen 

Netzwerk begründet keinen Schadensersatzanspruch nach Art. 82 DS

-GVO. Dabei kann bei der Bestimmung auch des immateriellen Scha

dens auf den Wert der Daten und ihrer Nutzung aus Sicht des Verant

wortlichen abgestellt werden, insb., wenn diese Daten kommerziell g

enutzt werden. Eine schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsr

echts ist grds. nicht Voraussetzung des Schadensersatzanspruchs. Es f

ehlt jedoch an einer Darlegung seitens des Kl., inwiefern ein Verstoß 

der Bekl. gegen Vorschriften der DS-GVO vorlag und auf welche We

ise ein immaterieller Schaden verursacht worden sein soll. Ein Versto

ß gegen die DS-GVO stellt nicht bereits den Eintritt eines – auch imm

ateriellen – Schadens dar. Außerdem ist ein Verstoß nicht schlüssig v

orgetragen worden. Soweit der Kl. die Rechtsauffassung vertritt, dass 

die Einwilligung des Nutzers gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a, lit. f DS-G

VO ihre Wirksamkeit von selbst verliere, wenn die Bekl. eine teilweis

e Sperre des Kontos veranlasse, kann dem nicht gefolgt werden. Auf 

welche Weise sich eine solche Einschränkung oder Bedingung der Zu

stimmung zur Datenvereinbarung in rechtlicher Hinsicht ergeben sollt

e, ist nicht nachzuvollziehen. 

OLG Frankfurt/M. Urt

. v. 14.4.2022 – 3 U 2

1/20 = ZD 2022, 621 

500 EUR Dem Kl. steht wegen der rechtswidrigen Übersendung des 

Kontoabschlusses und der Meldung einer unzutreffenden „früheren A

dresse“ an die SCHUFA ein Schmerzensgeldanspruch nach Art. 82 A

bs. 1 DS-GVO iVm Art. 6 DS-GVO, §§ 249, 253 BGB iHv 500 EUR 

ebenso zu wie ein materieller Schadensersatzanspruch hinsichtlich de

r Erstattung anteiliger vorgerichtlicher Rechtsanwaltskosten. Beim Kl

. liegt eine spürbare Beeinträchtigung seines durch die DS-GVO gesc

hützten Rechts an den eigenen persönlichen Daten vor. Dem Kläger i

st zwar – von den vorgerichtlichen Anwaltskosten abgesehen – kein 

materieller Schaden, aber ein gem. Art. 82 DS-GVO ersatzfähiger im

materieller Schaden entstanden. Aus dem Wortlaut von Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO ergibt sich, dass ein Anspruch auf Schadensersatz nur be

steht, wenn ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist. 

Der Schaden muss erlitten sein, dh entstanden und nicht nur befürchte

t werden. Dies führt aber nicht dazu, dass der Senat einen vom Kläger 

erlittenen Schaden nicht feststellen könnte, auch wenn dieser im Wes

entlichen „immaterieller“ Art ist. Zu beachten ist bei der Auslegung v

on Art. 82 Abs. 1 DS-GVO, dass nach Erwägungsgrund 146 S. 3 DS-

GVO der Begriff des Schadens im Lichte der Rspr. des Gerichtshofs 

„weit und auf eine Art und Weise ausgelegt werden“ soll, „die den Zi

elen dieser Verordnung entspricht“. Hier bedarf die in Rspr. und Lit. 

umstrittene Frage, ob die nach der DS-GVO selbst gebotene weite Au

slegung dazu führt, dass grds. jeder DS-GVO-Verstoß auch einen im

materiellen Schaden begründet, nicht der Entscheidung. Nach dieser 

Auffassung ist die Schwere des immateriellen Schadens für die Begrü
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ndung des Anspruchs nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO irrelevant und wi

rkt sich lediglich auf die Schadenshöhe aus. Die bisherige deutsche R

spr., die immateriellen Schadensersatz überhaupt nur bei schwerwieg

enden Persönlichkeitsrechtsverletzungen zugesprochen hat, was auch 

der ausdrücklichen Regelung in § 8 Abs. 2 BDSG aF entsprach, ist ni

cht mehr anwendbar. Der Senat ist auch nicht der Auffassung, dass hi

er ein Bagatellfall vorliegt, der von der Anwendbarkeit der DS-GVO 

grds. auszuschließen wäre. Einen Ausschluss vermeintlicher Bagatell

schäden wegen fehlender Erheblichkeit sieht weder das Gesetz vor, n

och ist es (bisher) Grundlage der EuGH-Rspr. Der Schadensbegriff i

n Art. 82 DS-GVO ist, soweit dieser nicht autonom auszulegen ist, je

denfalls im Lichte von Erwägungsgrund 146 DS-GVO und der Rspr. 

des EuGH weit auszulegen, sodass die Ziele der DS-GVO in vollen U

mfang erreicht werden. Danach liegt beim Kl. eine spürbare Beeinträ

chtigung seines durch die DS-GVO geschützten Rechts an den eigene

n personenbezogenen Daten durch das Zusammenspiel der folgenden 

Faktoren vor: Weiterleitung des Kontoabschlusses an den Dritten, be

gründete Befürchtung des Kl., dass es angesichts des Ende Januar/An

fang Februar 2019 im Online-Zugang des Kl. eingestellten Kontoausz

ugs, der die Adresse des Dritten in Stadt auswies, wieder zu einer Dat

enpanne gekommen sein könnte und Meldung einer unzutreffenden „f

rüheren Adresse“ zum SCHUFA-Profil des Klägers durch die ehemal

ige Bekl. zu 2). Eine wirtschaftliche Betrachtung zur Ermittlung des i

mmateriellen Schadens verbietet sich. Der immaterielle Schaden des 

Kl. liegt u. a. in dem Verlust der Kontrolle über seine personenbezoge

nen Daten. Unbefugte Datenverarbeitungen können zu einem Gefühl 

des Beobachtetwerdens und der Hilfslosigkeit führen. Der Kl. hat auc

h Zeit und Mühe aufgewendet, um sich vor drohendem (weiteren) Mi

ssbrauch zu schützen, was ebenfalls eine relevante Beeinträchtigung i

Sv Art. 82 Abs. 1 DS-GVO darstellt. Die Verletzung von Persönlichk

eitsrechten zeichnet sich gerade dadurch aus, dass nicht zwangsläufig 

eine bilanzierungsfähige Vermögensminderung auf Seiten des Verletz

ten eintritt, sondern oft ausschließlich seelischer oder moralischer Un

bill und Aufwendung der Ressource Zeit. Der Bekl. hat auch schuldh

aft gehandelt. Allerdings hat sich hinsichtlich der Bemessung des auf 

Grund von Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zu gewährenden immateriellen S

chadensersatzes noch keine gefestigte Rspr. oder einhellige Meinung 

herausgebildet, auch wenn die zu § 253 BGB entwickelten Grundsätz

e herangezogen werden können. Die Geschädigten sollen gem. Erwäg

ungsgrund 146 S. 6 DS-GVO einen „vollständigen und wirksamen Sc

hadensersatz für den erlittenen Schaden erhalten“. Diese Stoßrichtung 

wird mit Blick auf die einschlägige Rspr. des EuGH dahingehend inte

rpretiert, dass die Schadensersatzhöhe unter Berücksichtigung des uni

onsrechtlichen Effektivitätsgrundsatzes so zu bemessen sei, dass eine 

Abschreckungswirkung entfaltet werde. Unstreitig sind für die Bemes

sung des Schmerzensgelds auch die Kriterien des Art. 83 Abs. 2 DS-

GVO, der für die Verhängung von Geldbußen durch die Aufsichtsbeh

örden gilt, heranzuziehen, also die Art, Schwere und Dauer des Verst

oßes unter Berücksichtigung von Art, Umfang oder Zweck der betreff

enden Verarbeitung sowie die betroffenen Kategorien personenbezog

ener Daten. Der Schmerzensgeldanspruch ist angesichts dessen, dass 
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der eingetretene Schaden am unteren Rand möglicher Beeinträchtigu

ngen des Persönlichkeitsrechts des Kl. und seiner Rechte aus Art. 6 D

S-GVO anzusiedeln ist, grds. nicht sehr hoch zu bemessen. Auch ist n

ur bekannt, dass lediglich zwei Personen hiervon entgegen Art. 6 DS-

GVO Kenntnis erlangt haben. Die vom Kl. geltend gemachten vorger

ichtlichen Rechtsanwaltskosten sind aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO iV

m mit den zu § 249 Abs. 1 BGB entwickelten Grundsätzen begründet

. Der sich aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO iVm § 249 Abs. 1 BGB ergebe

nde Anspruch auf Freistellung nach § 257 S. 1 BGB hätte sich jedenf

alls gem. § 280 Abs. 1 und Abs. 3 sowie § 281 Abs. 1 S. 1 BGB in ei

nen Zahlungsanspruch umgewandelt. 

OLG Dresden Urt. v. 

8.3.2022 – 4 U 1050/2

1 = MMR 2022, 479 

0 EUR Ein Schadensersatzanspruch wegen rechtswidriger Beitragslö

schungen und vorübergehender Sperrrungen folgt nicht aus Art. 82 D

S-GVO. Dabei kann bei der Bestimmung auch des immateriellen Sch

adens auf den Wert der Daten und ihrer Nutzung aus Sicht des Verant

wortlichen abgestellt werden, insb., wenn diese Daten kommerziell g

enutzt werden. Eine schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsr

echts ist grds. nicht Voraussetzung des Schadensersatzanspruchs. Es f

ehlt an einer Darlegung seitens des Kl, inwiefern ein Verstoß der Bek

l. gegen Vorschriften der DS-GVO vorlag und auf welche Weise ein i

mmaterieller Schaden verursacht worden sein soll. Ein Verstoß gegen 

die DS-GVO stellt nicht bereits den Eintritt eines – auch immaterielle

n – Schadens dar. Außerdem ist ein Verstoß nicht schlüssig vorgetrag

en worden. Soweit die Kl. die Auffassung vertritt, dass die Einwilligu

ng des Nutzers gem. Art. 6 Nr. 1 lit. a, lit. f DS-GVO ihre Wirksamke

it von selbst verliere, wenn die Bekl. eine teilweise Sperre des Kontos 

veranlasse, kann dem nicht gefolgt werden. Auf welche Weise sich ei

ne solche Einschränkung oder Bedingung der Zustimmung zur Daten

vereinbarung in rechtlicher Hinsicht ergeben sollte, ist nicht nachzuv

ollziehen. 

OLG Frankfurt/M. Urt

. v. 2.3.2022 – 13 U 2

06/20 =  

ZD 2022, 333 mAnm 

Schemmel 

0 EUR Art. 82 DS-GVO erfordert die Darlegung des Eintritts eines S

chadens. Die Frage, ob bereits der Datenschutzverstoß als solcher für 

das Entstehen eines Schadensersatzanspruchs ausreicht oder es darüb

er hinaus der Darlegung und des Nachweises eines konkreten (auch: i

mmateriellen) Schadens bedarf, ist in Rspr. und Lit. umstritten. Der S

enat folgt im Ergebnis der Auffassung, wonach über den festgestellte

n Verstoß gegen die Vorschriften des DS-GVO hinaus Voraussetzung 

für eine Entschädigung in Geld der Nachweis eines konkreten (auch i

mmateriellen) Schadens ist. Hierfür spricht zunächst bereits der Wortl

aut von Art. 82 Abs. 1 DS-GVO, der über den Verstoß hinaus ausdrü

cklich die Entstehung eins Schadens („… Schaden entstanden ist“) vo

raussetzt. Hätte der Verordnungsgeber eine nur an den Rechtsverstoß 

anknüpfende, vom Nachweis eines konkreten Schadens unabhängige 

Zahlungspflicht anordnen wollen, hätte es demgegenüber nahegelege

n, dies – wie zB im Luftverkehrsrecht gem. Art. 7 Abs. 1 Fluggastrec

hteVO (VO (EG) 261/2004) – durch Pauschalen zu regeln. In Erwägu

ngsgrund 146 S. 3 DS-GVO heißt es zwar, dass der Begriff des Schad

ens im Lichte der Rspr. des EuGH weit auf eine Art und Weise ausgel

egt werden soll, die den Zielen der VO in vollem Umfang entspricht. 
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Der Anspruch soll nach Erwägungsgrund 146 S. 6 DS-GVO sicherste

llen, dass die betroffenen Personen einen vollständigen und wirksame

n Schadensersatz für den erlittenen Schaden enthalten. Das schließt ei

n, dass Schadensersatzforderungen abschrecken und weitere Verstöße 

unattraktiv machen sollen. Der Begriff des Schadens in Art. 82 DS-G

VO ist autonom auszulegen, mithin kommt es nicht darauf an, ob ein 

bestimmter Schaden nach nationalem Recht als Schaden angesehen w

erden könnte. Auch hiernach ist der Schaden jedoch nicht mit der zu 

Grunde liegenden Rechtsgutsverletzung gleichzusetzen. Denn ausdrü

cklich muss der Schaden „erlitten“ werden, woraus folgt, dass dieser t

atsächlich entstanden sein muss und nicht lediglich befürchtet wird. D

er bloße Verstoß gegen Bestimmungen der DS-GVO reicht daher nic

ht aus. Hinzu kommt schließlich, dass weder Art. 82 DS-GVO noch d

essen Erwägungsgründe einen Hinweis darauf enthalten, dass geringf

ügige (Bagatellschäden) nicht auszugleichen wären; vielmehr sieht Er

wägungsgrund 148 S. 2 DS-GVO vor, dass lediglich ausnahmsweise 

bei geringfügigen Verstößen auf die Verhängung einer Geldbuße verz

ichtet werden kann. Das Erfordernis des Nachweises eines tatsächlich 

erlittenen Schadens ist daher auch der Sache nach erforderlich, um ei

n vom Verordnungsgeber nicht gewolltes Ausufern von Schadensersa

tzforderungen in allen Fällen eines – tatsächlich für den Betroffenen f

olgenlosen – Datenschutzverstoßes zu vermeiden. Das Vorliegen eine

s konkreten – immateriellen – Schadens, wozu auch Ängste, Stress so

wie Komfort- und Zeiteinbußen zählen, hat der Kl. nicht dargetan. 

LSG Hessen Beschl.  

v. 26.1.2022 – L 6 SF 

7/21 DS =  

ZD 2022, 573 

0 EUR Bei dem unmittelbar auf Art. 82 Abs. 1 DS-GVO gestützten 

Anspruch, den der Kl. geltend macht, handelt es sich um einen Schad

ensersatzanspruch aus Amtspflichtverletzung iSv Art. 34 S. 3 GG. Fü

r hieran anknüpfende Schadensersatzansprüche ist die ausschließliche 

Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gegeben. Anknüpfungspunkt 

für entsprechende Überlegungen ist Art. 82 Abs. 6 DS-GVO: Danach 

sind mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme des Rechts auf Scha

densersatz die Gerichte zu befassen, die nach den in Art. 79 Abs. 2 D

S-GVO genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats zuständig si

nd. Dieser legt in seinem Satz 1 fest, dass für Klagen gegen einen Ver

antwortlichen oder gegen einen Auftragsverarbeiter die Gerichte des 

Mitgliedstaats zuständig sind, in dem der Verantwortliche oder der A

uftragsverarbeiter eine Niederlassung hat. Wahlweise können nach Ar

t. 79 Abs. 2 S. 2 DS-GVO solche Klagen auch bei den Gerichten des 

Mitgliedstaats erhoben werden, in dem die betroffene Person ihren A

ufenthaltsort hat, es sei denn, es handelt sich bei dem Verantwortliche

n oder dem Auftragsverarbeiter um eine Behörde eines Mitgliedstaats

, die in Ausübung ihrer hoheitlichen Befugnisse tätig geworden ist. B

ezieht man den Verweis aus Art. 82 Abs. 6 DS-GVO unmittelbar auf 

„die Gerichte“ des Mitgliedstaats nach Art. 79 Abs. 2 DS-GVO könnt

e dem zu entnehmen sein, dass primärer und sekundärer Rechtsschutz 

nicht auseinanderlaufen sollen und die europarechtlichen Vorgaben al

so dem für das deutsche Recht typischen gespaltenen Rechtsweg entg

egenstehen. Die mit § 81 b SGB X getroffene Zuständigkeitsregelung 

wäre dann nach den europarechtlichen Vorgaben auch für die Schade

nsersatzansprüche aus Art. 82 DS-GVO maßgeblich. Der Wortlaut läs
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st allerdings auch ein Verständnis der Verweisungsregelung aus Art

. 82 Abs. 6 DS-GVO zu, dass sich nur allgemein auf die Regelungen 

des nach Art. 79 Abs. 2 DS-GVO zuständigen Mitgliedstaats bezieht 

und die internen Zuweisungen der gerichtlichen Zuständigkeit den in

nerstaatlichen Regelungen überlässt. Dementsprechend wird Art. 8

2 Abs. 6 DS-GVO schon unabhängig von der hiesigen Problematik ü

berwiegend nur als Regelung der internationalen Zuständigkeit und al

so des zuständigen Mitgliedstaats angesehen. 

OLG Celle Urt. v. 20.

1.2022 – 13 U 84/19 

= MMR 2022, 399 

0 EUR Es lag kein Verstoß gegen die DS-GVO vor. Die Nutzung der 

Daten des Kl. erfolgte mit dessen Zustimmung. Daran ändert es nicht

s, dass sich die Bekl. bei der Löschung des Posts und der Sperrung pfl

ichtwidrig verhalten hat. 

OLG Düsseldorf Hinw

eisbeschluss v. 11.1.20

22 – 16 U 130/21 =  

ZD 2022, 388 mAnm  

Abel 

0 EUR Der Kl. hat keinen Anspruch auf Ersatz von vorgerichtlichen 

Rechtsanwaltskosten nach Art. 82 DS-GVO. Nach Art. 82 Abs. 1 un

d 2 DS-GVO setzt die Schadensersatzhaftung des Verantwortlichen v

oraus, dass der Schaden infolge eines dem Verantwortlichen zurechen

baren Verstoß gegen die DS-GVO entstanden ist. Wie sich aus Art. 8

2 Abs. 2 DS-GVO und Erwägungsgrund 146 S. 1 DS-GVO ergibt, kn

üpft diese Haftung an eine Verarbeitung des Verantwortlichen an. Ge

messen daran scheidet eine Schadensersatzhaftung der Bekl. schon de

shalb aus, weil nach den vorstehenden Ausführungen ein von der Bek

l. zu verantwortender Verstoß gegen die DS-GVO durch die streitgeg

enständliche Einmeldung nicht festzustellen ist. 

OLG München Urt. v. 

14.12.2021 – 18 U 69

97/20 Pre =  

MMR 2022, 808 (Ls.) 

0 EUR Ersatzfähig als Schaden sind alle Nachteile, die der Geschädi

gte an seinem Vermögen oder an sonst rechtlich geschützten Gütern e

rleidet. Ein solch immaterieller Schaden, der hier allenfalls an eine – 

ggf. auch weniger schwerwiegende – Verletzung des Persönlichkeitsr

echts anknüpfen könnte, liegt nicht vor. Die bloße Sperrung des kläge

rischen Nutzerkontos begründet einen solchen Schaden nicht. 

OLG Dresden Urt. v. 

30.11.2021 – 4 U 115

8/21 = ZD 2022, 159 

5.000 EUR Anknüpfungspunkt für einen Anspruch aus Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO ist die „Verantwortlichkeit“, die immer dann zu bejahen 

ist, wenn eine natürliche oder juristische Person alleine oder gemeins

am mit anderen über die Zwecke und die Mittel der Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten entscheiden kann und entscheidet. Damit e

ntfällt zwar in aller Regel die Verantwortlichkeit weisungsgebundene

r Angestellter oder sonstiger Beschäftigter. IRd nach § 287 ZPO vorz

unehmenden Schadensschätzung sind auch iRd Art. 82 DS-GVO allg

emein die Art, Schwere, Dauer des Verstoßes, Grad des Verschuldens

, Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen Personen entstande

nen Schadens, frühere einschlägige Verstöße sowie die Kategorien de

r betroffenen personenbezogenen Daten in die Erwägung mit einzube

ziehen. Nach Erwägungsgrund 146 DS-GVO soll der Begriff des Sch

adens im Lichte der Rspr. des EuGH weit und auf eine Art und Weise 

ausgelegt werden, „die den Zielen dieser Verordnung in vollem Umfa

ng entspricht“. Nach dem Effektivitätsprinzip (effet utile) ist insoweit 

auch eine abschreckende Sanktion nicht ausgeschlossen. Dies bedeute

t aber nicht, dass die Geldentschädigung zwingend „Strafcharakter“ h

aben muss, sondern die Höhe des Anspruchs muss auf der Basis des 
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Effektivitätsprinzips eine abschreckende Wirkung haben. In einer Ges

amtabwägung hält der Senat das bereits vom LG ausgeurteilte Schme

rzensgeld iHv 5.000 EUR für angemessen. 

OLG Düsseldorf Urt. 

v. 28.10.2021 – 16 U 

275/20 =  

ZD 2022, 337 

2.255,85 EUR (2.000 EUR Schmerzensgeld; 255,85 EUR vorgeric

htliche Rechtsanwaltskosten) Die Kl. hat gegen die Bekl. infolge ei

nes fehlerhaften Versandes einer Gesundheitsakte einen immaterielle

n Schadensanspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO. Es kann dahinstehe

n, ob Art. 82 Abs. 1 DS-GVO für das sozialrechtliche Rechtsverhältni

s zwischen der Kl. und der Bekl. unmittelbar gilt. Art. 82 Abs. 1 DS-

GVO ist auch nicht deshalb unanwendbar, weil es bei der von der Be

kl. an das falsche E-Mail-Konto versandten Gesundheitsakte um eine 

Verbreitung personenbezogener Daten geht, die den Schutzbereich de

s allgemeinen Persönlichkeitsrechts betreffen. Infolge des in dem E--

Mail-Versand an das falsche E-Mail-Postfach liegenden Verstoßes ge

gen die Vorschriften der DS-GVO hat die Kl. einen immateriellen Sc

haden erlitten. Als immaterieller Schaden der Kl. stellt sich die mit de

m Verlust der Datenkontrolle verbundene seelisch belastende Ungewi

ssheit über das Schicksal ihrer Daten dar. Dafür, dass darin ein immat

erieller Schaden iSv Art. 82 Abs. 1 DS-GVO liegen kann, spricht nic

ht nur Erwägungsgrund 75 DS-GVO, wo dem Schadensbegriff auch d

er Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten zugeordnet wi

rd. Dafür spricht auch, dass in den meisten Rechtsordnungen mit dem 

Begriff des immateriellen Schadens Schäden wie seelisches Leid oder 

Beeinträchtigungen der Lebensqualität erfasst werden und der EuGH 

ein vergleichbares Schadensverständnis auch für das Unionsprimärrec

ht vertritt. Der Gerichtshof verlangt dort zwar, dass ein Schaden tatsä

chlich und sicher sein muss, andererseits kann bereits ein langanhalte

nder Zustand belastender Ungewissheit einen immateriellen Schaden 

darstellen. Dahinstehen kann hier, ob Voraussetzung eines Schadense

rsatzanspruchs nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist, dass der durch den 

Datenschutzverstoß entstandene immaterielle Schaden ein gewisses G

ewicht erreicht haben muss. Der der Kl. hier entstandene immaterielle 

Schaden hat ausreichendes Gewicht. Sie hat nicht nur einen Bagatells

chaden erlitten, der ggf. keines Ausgleichs nach Art. 82 Abs. 1 DS-G

VO bedürfte. Angesichts des Umfangs und der Bedeutung der Daten, 

über welche die Kl. über viele Monate die Kontrolle verloren hat, und 

angesichts der Sorgen und Befürchtungen, unter denen sie auf Grund 

des Datenverlusts in dieser Zeit gelitten hat, ist eine etwaige Bagatells

chwelle zweifelsfrei überschritten. Insoweit ist zu berücksichtigen, da

ss die DS-GVO Gesundheitsdaten iSv Art. 4 Nr. 15 DS-GVO, wie sie 

hier betroffen sind, durch das grds. Verarbeitungsverbot in Art. 9 Abs

. 1 DS-GVO als besonders sensible Datenkategorie anerkennt. Es ko

mmt hinzu, dass der hier betroffene Auszug aus der Gesundheitsakte 

der Kl. nicht nur sehr umfangreich war, sondern auch höchst intime G

esundheitsinformationen enthielt. Für die Bemessung von Schadenser

satzansprüchen nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO enthält die DS-GVO nu

r wenige Vorgaben. Aus dem Nebeneinander von materiellem und im

materiellem Schaden folgt, dass auch solche Schäden auszugleichen s

ind, die sich nicht unmittelbar in Geld bemessen lassen. Nach Erwägu

ngsgrund 146 S. 3 DS-GVO sollte der Begriff des Schadens im Licht
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e der Rspr. des Gerichtshofs zudem weit auf eine Art und Weise ausg

elegt werden, die den Zielen der VO in vollem Umfang entspricht. Na

ch Erwägungsgrund 146 S. 6 DS-GVO sollten die betroffenen Person

en einen vollständigen und wirksamen Schadensersatz für erlittene Sc

häden erhalten. Hiernach hat sich der Schadensersatz zuvörderst an d

em Ziel des Schadensausgleichs zu orientieren. Das gilt, weil die Vor

schrift nicht zwischen den Schadensarten differenziert, auch im Falle 

immaterieller Schäden. Darüber hinaus wird bei immateriellen Einbu

ßen auch die Genugtuungsfunktion Bedeutung erlangen und als ein U

mstand bei der Schadensbemessung berücksichtigt werden können, w

enn die Umstände des konkreten Falles hierfür Anlass geben. Letztlic

h können – wie dies auch bei Art. 340 Abs. 2 AEUV der Fall ist – für 

die Bemessung des Ersatzanspruchs für immaterielle Schäden nur die 

Umstände des konkreten Einzelfalls entscheidend sein. Zu berücksich

tigen sein können etwa Art, Schwere und Dauer des Datenschutzverst

oßes, das Verhalten des Verantwortlichen sowie die Auswirkungen d

es Verstoßes für den Betroffenen. Solche Kriterien sind nach Art. 8

3 Abs. 2 S. 2 DS-GVO auch bei der Verhängung von Geldbußen für 

Datenschutzverstöße zu berücksichtigen. Bei der Ermittlung der dana

ch angemessenen Art der Entschädigung und der Bestimmung des gg

f. zuzuerkennenden Schadensersatzbetrags haben die Gerichte einen e

rheblichen Spielraum. Ausgehend hiervon sind hier jedenfalls die Kat

egorie der betroffenen personenbezogenen Daten, Art, Schwere und 

Dauer des Datenschutzverstoßes, die seelischen Auswirkungen bei de

r Kl., der Grad des Verschuldens, die ergriffenen Maßnahmen zur Mi

nderung der Schadensfolgen sowie der Gesichtspunkt in den Blick zu 

nehmen, ob eine dauerhafte Beeinträchtigung der Herrschaft über die 

eigenen Daten und der seelischen Gesundheit verbleibt. Die genannte

n Umstände, insb. die psychischen Auswirkungen des Datenschutzver

stoßes bei der Kl., sprechen in der Gesamtschau dafür, dass der ihr en

tstandene immaterielle Schaden nur durch eine Geldzahlung, nicht ab

er durch andere Maßnahmen wie etwa eine erklärte Entschuldigung v

ollständig ausgeglichen werden kann. Hinsichtlich der vorgenannten 

Daten der Kl. bestand ein zehnmonatiger Kontrollverlust. Ob einem n

ach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zuzusprechenden Schadensersatzbetrag 

per se eine abschreckende Wirkung zukommen muss, wie teilweise v

ertreten wird, hält der Senat für zweifelhaft. Eine Minderung des Sch

adensersatzbetrags nach § 254 Abs. 1 BGB kommt nach den für den 

Senat bindenden tatsächlichen Feststellungen des LG nicht in Betrach

t. Ein Freistellungsanspruch der Kl. hinsichtlich außergerichtlicher Re

chtsverfolgungskosten ergibt sich dem Grunde nach aus Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO iVm § 249 BGB. 

OLG München Urt. v. 

27.10.2021 – 20 U 70

51/20 = ZD 2022, 38 (

bestätigt LG Landshut 

Urt. v. 6.11.2020 – 51 

O 513/20 =  

ZD 2021, 161) 

0 EUR Es wurde kein Verstoß gegen die DS-GVO festgestellt. Die N

ennung von Eigentümern, in deren Wohnung ein Salmonellenbefall f

estgestellt wurde, ggü. anderen Eigentümern einer Wohnungseigentü

mergemeinschaft ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c, lit. f DS-GVO zuläs

sig. 
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OLG Dresden Urt. v. 

14.10.2021 – 4 U 127

8/21 = ZD 2022, 235 

0 EUR Der Kl. hat den Eintritt eines kausal auf die Pflichtverletzung 

der Bekl. zurückzuführenden Schadens nicht schlüssig dargelegt. Der 

Wortlaut von Art. 82 Abs. 1 DS-GVO setzt den Eintritt eines Schade

ns voraus. Erst wenn der Eintritt des Schadens feststeht, ist in einem z

weiten Schritt zu entscheiden, ob ein 

erheblicher Schaden oder ein Bagatellschaden vorliegt. Auch aus den 

Ausführungen im Erwägungsgrund 75 DS-GVO lässt sich entnehmen

, dass von dem Erfordernis des Eintritts eines Schadens nicht abgeseh

en wird. 

KG Urt. v. 15.9.2021 

– 5 U 35/20 =  

ZD 2022, 506 

0 EUR Der Anspruch des Art. 82 DS-GVO unterliegt dem allgemein

en nationalen Haftungsregime des BGB, sodass die §§ 249 ff. BGB z

ur Anwendung kommen. Aus diesem Grund kann die deutsche Recht

sauslegung zur fehlenden Erforderlichkeit und Zweckmäßigkeit der R

echtsanwaltskosten verwiesen werden. Die dort dargestellten Grundsä

tze sind nicht nur dem deutschen Schadensrecht immanent und versto

ßen auch nicht gegen den unionsrechtlichen Effektivitätsgrundsatz, de

nn auch bei Befolgung dieser Grundsätze wird die Ausübung der durc

h die Unionsrechtsordnung verliehenen Rechte weder praktisch unmö

glich gemacht noch übermäßig erschwert. Zudem vertritt der EuGH i

m Rahmen seiner Rspr. zur unionsrechtlichen Amtshaftung ohnehin d

ie Auffassung, vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten, etwa für eine au

ßergerichtliche Aufforderung, seien nicht erstattungsfähig, weil ihr E

ntstehen auf einer freien Entscheidung des Geschädigten beruhe. Art

. 82 Abs. 1 DS-GVO sieht aber nur Ersatz für einen Schaden vor, der 

wegen eines Verstoßes gegen die DS-GVO entstanden ist. 

OLG Hamm Urt. v. 31

.8.2021 – 9 U 56/20 

4.000 EUR Diese Entscheidung weist neben dem Tenor keine Gründ

e auf. 

OLG Dresden Urt. v. 

31.8.2021 – 4 U 324/2

1 = ZD 2022, 40 

0 EUR Jede Person, der wegen eines DS-GVO-Verstoßes ein materie

ller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat hiernach Anspruch 

auf Schadensersatz gegen den Verantwortlichen. Jeder an einer Verar

beitung beteiligte Verantwortliche haftet dabei für den Schaden, der d

urch eine nicht dieser VO entsprechende Verarbeitung verursacht wur

de. Ein solcher Verstoß liegt hier aber nicht vor. Der Kl. hatte konklu

dent seine Einwilligung in die mit dem Austausch der Festplatte einhe

rgehende Datenlöschung erteilt. Ob der zwischen den Parteien besteh

ende Kaufvertrag und die damit einhergehenden vertraglichen Verpfli

chtungen wirksam nach §§ 305 ff. BGB abgeändert wurden, kann iRd 

Anspruchs nach Art. 82 DS-GVO dahinstehen. Auch, ob der bloße D

atenverlust einen immateriellen Schaden iSd Art. 82 DS-GVO darstel

lt oder ob hierfür eine erhebliche Beeinträchtigung erforderlich ist. Es 

fehlt an jeglichem Vortrag des Kl. zu den Auswirkungen des behaupt

eten Datenverlusts. Der geltend gemachte immaterielle Schaden (10.0

00 EUR) dient ersichtlich nur dazu, ein Drohpotenzial aufzubauen. 

OLG Brandenburg Be

schl. v. 11.8.2021 – 1 

U 69/20 =  

ZD 2021, 693 

0 EUR Ein Entschädigungsanspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO setz

t das Vorliegen eines Schadens voraus, den die anspruchstellende Part

ei im Rechtsstreit darzulegen hat. Hier wurde ein solcher Schaden nic

ht schlüssig dargelegt. Aus Art. 82 Abs. 3 DS-GVO iVm Erwägungsg
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rund 146 S. 2 DS-GVO folgt keine Beweislastumkehr für das Vorlieg

en eines Schadens. Nach dem klaren und eindeutigen Wortlaut des Ar

t. 82 Abs. 3 DS-GVO und Erwägungsgrund 146 DS-GVO bezieht sic

h die Nachweisobliegenheit des Verantwortlichen allein auf seine Ver

antwortlichkeit für die Umstände, die den Schaden herbeigeführt hab

en, nicht aber – auch – auf den Schaden selbst. Einer Vorlage an den 

EuGH bedurfte es auf Grund des eindeutigen Wortlauts des Art. 82 A

bs. 1, Abs. 3 DS-GVO nicht. 

OLG Bremen Beschl. 

v. 16.7.2021 – 1 W 18

/21 = ZD 2021, 652 

0 EUR Ein Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 82 DS-GVO setzt 

den Eintritt eines materiellen oder immateriellen Schadens voraus. Zu

r Geltendmachung eines Anspruchs auf Ersatz immaterieller Schäden 

genügt die Behauptung eines DS-GVO-Verstoßes ohne Vorbringen z

u einem hierdurch entstandenen immateriellen Schaden nicht. 

OLG Schleswig-Holst

ein Urt. v. 2.7.2021 – 

17 U 15/21 =  

ZD 2021, 584  

(Revision: BGH VI Z

R 225/21) 

887,03 EUR Der Kl. hat gegen die Bekl. einen Anspruch auf Ersatz d

er von ihm geltend gemachten vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten 

iHv 887,03 EUR aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO, § 249 BGB. 

OLG Hamm Urt. v. 29

.6.2021 – I-4 U 189/20 

= ZD 2022, 42 mAnm 

Gulden 

0 EUR Ein Verstoß gegen die DS-GVO sowie die Löschung und Zah

lung eines Schmerzensgelds nach Art. 82 DS-GVO iHv 500 EUR wu

rden abgelehnt. Die Namensnennung iRe Online-Bewertung bei Goo

gle ist durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gerechtfertigt (Ar

t. 17 Abs. 3 lit. a DS-GVO). 

OLG Stuttgart Urt. v. 

18.5.2021 – 12 U 296/

20 = ZD 2022, 105 

0 EUR Dem Kl. steht wegen der erfolgten Videoüberwachung kein S

chmerzensgeldanspruch zu. Als Nichtvermögensschaden durch Verst

öße gegen das Datenschutzrecht kommen etwa die öffentliche Bloßst

ellung durch Zugänglichmachen personenbezogener Daten für Dritte, 

soziale Diskriminierung, Hemmung in der freien Persönlichkeitsentfa

ltung, Reduzierung des Menschen auf ein Datenverarbeitungsobjekt, 

psychische Auswirkungen bei der betroffenen Person infolge des Dat

enschutzverstoßes oder Identitätsdiebstahl bzw. -betrug in Betracht. B

ei Beachtung dessen ist nicht ersichtlich, dass dem Kl. ein erheblicher 

oder gar schwerwiegender Schaden entstanden ist, der durch ein Sch

merzensgeld auszugleichen wäre. 

OLG Stuttgart Urt. v. 

31.3.2021 – 9 U 34/21 

= ZD 2021, 375 (Revi

sion beim BGH unter 

Az. VI ZR 111/21) 

0 EUR Art. 82 Abs. 1 DS-GVO fasst den Begriff der Pflichtverletzun

g, die vorliegend auf Grund der rechtzeitigen Auskunftsbeantwortung 

nicht vorlag, denkbar weit und schließt grds. jede Verletzung materiel

ler oder formeller Bestimmungen der VO ein. Es gelten die Beweisre

geln des nationalen Prozessrechts, während sich die Rechenschaftspfl

icht des Art. 5 Abs. 2, 24 Abs. 1 DS-GVO nur auf die Verantwortlich

keit ggü. der Datenschutzbehörde bezieht. Auf die Rechenschaftspflic

ht kann keine Beweislastumkehr oder Beweiserleichterung gestützt w

erden. Die Vermutung betrifft nur das Verschulden, Art. 82 Abs. 2 D

S-GVO. Eine Beweislastumkehr würde zu einer vom Verordnungsge

ber nicht gewollten Risikohaftung führen. Auf Grund des Effektivität

sgrundsatzes darf das nationale Beweisrecht keinen unüberbrückbare
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n Hürden für die Geltendmachung des Auskunftsanspruchs vorsehen. 

Durch die Heranziehung der Grundsätze über die sekundäre Beweisla

st sind die Anforderungen gewahrt. 

OLG Schleswig-Holst

ein Beschl. v. 1.3.2021 

– 7 U 152/20 

0 EUR Weil die Bekl. mit der Sperrung der Social-Media-Plattform k

eine Rechtsverletzung begangen hat, stehen dem Kl. keine Schadense

rsatzansprüche zu. Ein Anspruch auf Zahlung iHv 1.500 EUR scheide

t mangels Anspruchsgrundlage für einen Zahlungsanspruch aus. Ein 

Verstoß gegen die Vorgaben der DS-GVO liegt jedoch nicht vor. Erh

ebung und Verarbeitung seiner Daten, wozu gem. Art. 4 Nr. 2 DS-G

VO auch die Löschung des streitgegenständlichen Posts und die Sperr

ung seines Kontos zählen, beruhen auf der vom Kl. vorab erteilten Zu

stimmung zu den Nutzungsbedingungen der Bekl. (Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. a DS-GVO). Diese ist gerade nicht daran geknüpft, dass auch die 

Bekl. ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommt und umfasst da

her auch Zeiträume, in denen der Account gesperrt ist. Dass dem Kl. 

durch die Sperrung ein materieller oder immaterieller Schaden iSd Ar

t. 82 DS-GVO entstanden wäre, ist weder dargetan noch ersichtlich. 

Die bloße Sperrung seiner Daten stellt ebenso wie ein etwaiger Daten

verlust noch keinen Schaden iSd DS-GVO dar. Die behauptete Hem

mung in der Persönlichkeitsentfaltung durch die (rechtmäßige) dreißi

gtägige Sperrung hat allenfalls Bagatellcharakter, was die Zuerkennu

ng eines immateriellen Schadensersatzes ausschließt. 

OLG Düsseldorf Besc

hl. v. 16.2.2021 – 16 

U 269/20 =  

ZD 2022, 47 

0 EUR Der Anspruch aus Art. 82 DS-GVO erfasst nach dem Schutzz

weck der Norm nur solche Sachverhalte, in denen die Art der Informa

tionserlangung gerügt wird und der Vorwurf einer intransparenten Da

tenverarbeitung im Raum steht, es also um das Recht auf information

elle Selbstbestimmung geht. Knüpft die Beeinträchtigung dagegen an 

das Ergebnis des Kommunikationsprozesses, nämlich die Veröffentli

chung und Verbreitung der personenrelevanten Daten an, so ist allein 

der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts betroffen, u

nd eine Anwendung des Art. 82 DS-GVO kommt nicht in Betracht. D

er Anspruch aus Art. 82 DS-GVO erfasst nach dem Schutzzweck der 

Norm nur solche Sachverhalte, in denen es um die Art der Informatio

nserlangung geht. 

OLG Karlsruhe Urt. v. 

23.2.2021 – 14 U 3/19 

= ZD 2021, 376 

0 EUR Vorliegend lag kein Verstoß gegen die DS-GVO vor, sodass a

uch kein Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zugesprochen wurde. 

KG Beschl. v. 2.2.202

1 – 9 W 1117/20 =  

ZD 2021, 378 

0 EUR Es wurde kein immaterieller Schadensersatz zugesprochen, da 

die Verletzungshandlungen vor Anwendbarkeit der DS-GVO erfolgte

n. 

OLG Dresden Urt. v. 

12.1.2021 – 4 U 1600/

20 = MMR 2021, 575 

0 EUR Für einen Geldentschädigungsanspruch wird ein schwerwiege

nder Persönlichkeitseingriff verlangt. Die Löschung eines Posts und d

ie dreißigtägige Versetzung in den „Read-only-Modus“ berührt nur di

e Sozialsphäre der betroffenen Person, sie wird nicht öffentlich mitget

eilt und zeitigt keine „Prangerwirkung“. 
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OLG München Urt. v. 

8.12.2020 – 18 U 549

3/19 Pre 

0 EUR Die bloße Sperrung des Nutzerprofils begründet keinen Schad

en. 

OLG Köln Urt. v. 26.1

1.2020 – 15 U 39/20 

= ZD 2021, 323 

0 EUR Es besteht iRe journalistischen Tätigkeit keine Schadensersatz

pflicht nach Art. 82 Abs. 2 DS-GVO bei einer Verletzung des Art

. 6 DS-GVO, da Art. 6 DS-GVO wegen Art. 85 Abs. 2 DS-GVO auf 

Grund der nationalen Vorgaben in den Presse- und Mediengesetzen n

icht anwendbar ist. 

OLG Dresden Urt. v. 

20.8.2020 – 4 U 784/2

0 = ZD 2021, 93 

0 EUR Die Löschung von Posts auf einem sozialen Netzwerk stellt fü

r sich genommen noch keinen ersatzfähigen Schaden dar. Die dreißigt

ägige Sperrung des Nutzerkontos hat Bagatellcharakter, was die Zuer

kennung eines immateriellen Schadensersatzes nicht rechtfertigt. 

OLG Nürnberg Urt. v. 

4.8.2020 – 3 U 3641/1

9 = MMR 2020, 873  

(Ls.) 

0 EUR Der Kl. hatte nach eigener Behauptung keinen Schaden durch 

unerlaubten Umgang seiner personenbezogenen Daten erlitten. 

OLG Köln Urt. v. 30.7

.2020 – 15 U 313/10 

0 EUR Ein Anspruch scheitert am sog. Medienprivileg. Auch wenn i

n Art. 85 Abs. 2 DS-GVO das Kap. VIII der DS-GVO, welches Art. 8

2 DS-GVO enthält, gerade nicht vom Anwendungsbereich der DS-G

VO für die journalistische Tätigkeit ausgenommen ist, hält der Senat 

die Schadensersatzpflicht zu Lasten der Medien bei einem – hier bei 

Anwendung der DS-GVO iÜ allein in Betracht kommenden – Versto

ß gegen Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO nicht für anwendbar, weil mange

ls Geltung der Pflichten aus Art. 6 DS-GVO auch keine Verletzung di

eser Vorschrift vorliegen kann. 

OLG München Urt. v. 

12.5.2020 – 18 U 268

9/19 Pre 

0 EUR Ein Anspruch der Kl. auf Schadensersatz iHv insgesamt 4.200 

EUR ist bereits deshalb nicht gegeben, weil es an einer Pflichtverletz

ung der Bekl. in Form von einer oder mehreren rechtswidrigen Sperre

n des klägerischen Nutzerprofils fehlt. Die Verarbeitung der Daten de

r Kl. durch die Bekl. verstieß nicht gegen die DS-GVO, denn sie beru

hte auf der vorab erteilten Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen 

der Bekl. (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO). 

OLG Köln Urt. v. 26.3

.2020 – 15 U 193/19 

0 EUR Art. 82 DS-GVO erfordert weder eine schwere Persönlichkeit

srechtsverletzung des Betroffenen noch ein Verschulden des sich Äuß

ernden und es geht aus Erwägungsgrund 146 DS-GVO auch nicht her

vor, dass der Ersatz eines immateriellen Schadens des Betroffenen un

abweislich geboten sein muss. Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist hier aber s

chon dem Grunde nach nicht anwendbar, da die Veröffentlichung der 

Bildnisse durch die Bekl. eine „Verarbeitung zu journalistischen Zwe

cken“ darstellt und damit das Medienprivileg nach Art. 85 Abs. 2 DS-

GVO iVm § 19 Abs. 1 BlnDSG eingreift. Auch wenn Art. 85 Abs

. 2 DS-GVO gerade keine Möglichkeit für Abweichungen oder Ausna

hmeregelungen der Mitgliedstaaten vorsieht, ist die Schadensersatzpfl

icht zu Lasten der Medien bei einem Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DS-GVO nicht anwendbar. Mangels Geltung der Pflichten kann au

s Art. 6 DS-GVO auch keine Verletzung dieser Vorschrift vorliegen. 
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OLG München Urt. v. 

18.2.2020 – 18 U 346

5/19 = MMR 2021, 71 

0 EUR Vorliegend lag kein Verstoß gegen die DS-GVO vor, sodass a

uch kein Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zugesprochen wurde. 

Die betroffene Person hatte eine vorherige Einwilligung nach Art

. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO bzgl. der Nutzungsbedingen der Social-

Media-Plattform Facebook erteilt. 

OLG Bamberg Beschl. 

v. 6.2.2020 – 8 U 246/

19 

0 EUR In der Löschung eines Kommentars und der zeitweisen sowie 

partiellen Sperrung der Nutzungsmöglichkeiten der Internet-Plattform 

liegt kein DS-GVO-Verstoß. 

OLG Braunschweig U

rt. v. 5.2.2020 – 1 U 9/

20 = MMR 2021, 920 

0 EUR Die Sperrung des Posts und die Funktionsbeeinträchtigung de

s Accounts des Kl. stellten keinen Verstoß gegen zwingende Vorgabe

n der DS-GVO dar. Die bloße Sperrung der Daten stellen ebenso wie 

ein Datenverlust für sich genommen noch keinen Schaden dar. 

OLG Dresden Hinwei

sbeschluss v. 11.12.20

19 – 4 U 1680/19 =  

ZD 2020, 413 

0 EUR Die bloße Sperrung des Nutzerkontos auf einem sozialen Netz

werk stellt ebenso wie der Datenverlust noch keinen Schaden iSd DS-

GVO dar. Die dreißigtägige Sperrung des Nutzerkontos hat Bagatellc

harakter, was die Zuerkennung eines immateriellen Schadensersatzes 

nicht rechtfertigt. 

OLG Dresden Hinwei

sbeschluss v. 11.6.201

9 – 4 U 760/19 =  

ZD 2019, 567 

0 EUR Die bloße Sperrung des Nutzerkontos auf einem sozialen Netz

werk stellt ebenso wie der Datenverlust noch keinen Schaden iSd DS-

GVO dar. Bloße Bagatellverstöße ohne ernsthafte Beeinträchtigung f

ür das Selbstbild oder Ansehen einer Person rechtfertigen keinen Sch

adensersatz. 

OLG Frankfurt/M. Urt

. v. 12.2.2019 – 11 U 

114/17 =  

ZD 2019, 364 

0 EUR Es liegt kein Verstoß gegen den Datenschutz vor, wenn eine 

Haftpflichtversicherung ein Gutachten an ein von ihr beauftragtes Unt

ernehmen zu Kontrollzwecken weiterreicht. Somit kein Schadensersa

tz nach Art. 82 DS-GVO. 

Landgerichte 

 

NEU LG Zwickau Ver

säumnisurteil v. 14.9. 

2022 – 7 O 334/22 

1.000 EUR Entscheidungsgründe liegen noch nicht vor. 

NEU LG Berlin Urt.  

v. 15.7.2022 – 63 O 2

13/20 

5.000 EUR immaterieller Schadensersatz/2.011,52 EUR materiell

er Schadensersatz Der Kl. kann Schadensersatz wegen Verstößen ge

gen sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Vorsch

riften der DS-GVO verlangen. Die Haftung folgt für die Zeit von Mär

z 2017 bis zum 25.5.2018 aus § 823 Abs. 1 analog BGB iVm dem all

gemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1, 2 GG) und § 823 Abs. 2 iVm 

§ 6 b BDSG aF, ab dem 25.5.2018 bis einschließlich November 2019 

direkt aus Art. 82 DS-GVO. Mit der Überwachung der Außenfläche d

es Grundstücks und Aufnahme, Speicherung und Benutzung der Date

n beeinträchtigte die Bekl. das Recht des Kl. auf informationelle Selb

stbestimmung. Er durfte selbst entscheiden, ob Videoaufnahmen von 

ihm gefertigt werden oder nicht. Dennoch hat die Bekl. ohne seine Zu

stimmung die Außenfläche seit März 2017 bis November 2019 per Vi

deo überwacht und ihn dort gefilmt bzw. durch die Überwachung dar
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an gehindert, die Flächen zu nutzen. Die im Termin vorgelegte Aufna

hme zeigt, dass nicht nur die Stellfläche, sondern auch der Spielplatzb

ereich aufgenommen worden sind. Im Hintergrund der Aufnahme sin

d ein Spielhäuschen und sogar das Nachbarhaus zu erkennen. Die Ste

llfläche ist der einzige Weg, wie Kinder und deren Eltern den Bereich 

wieder verlassen können. Sie konnten einer Aufnahme nicht ausweic

hen, wenn sie den Spielplatz nutzen wollten. Dieser Eingriff war rech

tswidrig. Weder § 6 b Abs. 1 S. 2 oder 3 BDSG aF noch Art. 6 DS-G

VO erlaubten den Eingriff. Die Kammer ist bereits nicht überzeugt, d

ass eine Videoüberwachung erforderlich war. Auch nach der Rechtsla

ge ab dem 25.5.2018 war der Eingriff nicht gerechtfertigt. Die Voraus

setzungen für die Rechtmäßigkeit ergeben sich aus Art. 6 DS-GVO. 

Dort kommt allein der Absatz 1 lit. f als Rechtfertigung in Betracht. 

Gem. Absatz 2 der Vorschrift ist für diesen Bereich keine Öffnungskl

ausel vorgesehen, sodass die Vorschriften der aktuellen Fassung des 

BDSG in § 4 nicht angewandt werden dürfen. Es fehlt an der Erforder

lichkeit und es überwiegen die Interessen des Kl. Die rechtswidrige V

ideoüberwachung hat zu einem Schaden geführt. Der Begriff des Sch

adens ist nach Erwägungsgrund 146 S. 3 DS-GVO weit und unter Ber

ücksichtigung der Ziele der DS-GVO auszulegen. Der Anspruch soll 

nach Erwägungsgrund 146 S. 6 DS-GVO einen vollständigen und wir

ksamen Ersatz des erlittenen Schadens sicherstellen. Es lag sowohl ei

n materieller als auch ein immaterieller Schaden vor. Der Kl. konnte 

den Außenbereich mit dem Spielplatz nicht mehr nutzen, ohne das Ge

fühl zu haben, beobachtet zu werden und ohne zu wissen, was mit et

waigen Aufnahmen geschieht. Faktisch hat er sich deshalb an der Nut

zung gehindert gesehen, die ihm aber rechtlich auf Grund des Mietver

trags zustand und für die er auch einen Teil des Mietzinses zahlt. Die 

Kammer geht von einer schuldhaften Verletzung aus. Spätestens seit 

der Abmahnung v. 23.3.2017 mit dem Hinweis auf die Unzulässigkeit 

der Videoüberwachung hätte es der Bekl. obliegen, die Voraussetzun

gen des BDSG aF und später der DS-GVO genauer zu prüfen. Ein Re

chtsirrtum war jedenfalls vermeidbar. Rechtsfolge ist die Verpflichtu

ng zur Leistung von Schadensersatz gem. § 249 BGB bzw. Art. 82 A

bs. 1 DS-GVO. Gegen die Berechnung des materiellen Schadensersat

zes auf Grundlage der geschuldeten Miete und der Einschränkung der 

Gebrauchstauglichkeit bestehen keine Bedenken. Es kann offenbleibe

n, ob für den Zeitraum bis 25.5.2018 immaterieller Schadensersatz ge

schuldet war. Nach der damaligen Rechtslage war dies nur bei schwer

wiegenden Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und n

ur dann geschuldet, wenn die Beeinträchtigung nicht in anderer Weis

e befriedigend ausgeglichen werden konnte. Jedenfalls für den Zeitra

um Mai 2018 bis November 2019 ist Schmerzensgeld nach Art. 82 D

S-GVO in der beantragten Höhe geschuldet. Wie der Kl. richtig ausge

führt hat, soll mit der Norm des Art. 82 DS-GVO eine effektive Durc

hsetzung des Datenschutzes und eine Abschreckung erreicht werden. 

Für die Höhe des Schadensersatzes kann das Gericht auf die Kriterien 

des Art. 83 DS-GVO zurückgreifen, die für die Höhe eines Bußgelds 

bestimmend sind. Danach kann das Gericht berücksichtigen, dass die 

Bekl. trotz Abmahnung, Beschwerden des Verwalters und gerichtlich

em Versäumnisurteil die Überwachung lange Zeit fortgesetzt hat, die 
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Daten offensichtlich noch gespeichert sind und bis heute verwandt we

rden. Anders als die Bekl. erklärt hat, ist das Verfahren vor dem Date

nschutzbeauftragten nicht eingestellt, sondern die Bekl. ist verwarnt 

worden. Sie hat auch gegen die Pflicht zur Löschung der Aufnahmen 

verstoßen, indem sie jedenfalls das Foto des Kl. behalten und in der 

mündlichen Verhandlung vorgelegt hat. Eine Ausnahme, Aufnahmen 

für bestimmte Zwecke wie die Strafverfolgung behalten zu dürfen, ha

t das AG nicht ausgesprochen. Mildernd ist zu berücksichtigen, dass 

die Videoüberwachung mit schützenswerten Kindesinteressen begrün

det worden ist und das erstinstanzliche Gericht zumindest vorläufig di

e Rechtsansicht der Bekl. geteilt hat. Ein Ausschluss des Anspruchs g

em. Art. 82 Abs. 3 DS-GVO scheidet aus, weil die Bekl. nicht nachge

wiesen hat, dass sie für den Schaden nicht verantwortlich ist. 

LG Ravensburg  

Beschl. v. 30.6.2022 – 

1 S 27/22 

0 EUR Es handelt sich um eine Vorlagefrage an den EuGH. 

Die Kammer geht davon aus, dass die Bekl. durch die Veröffentlichu

ng der personenbezogenen Daten der Kl. im Internet gegen Art. 5 Ab

s. 1 lit. a DS-GVO verstoßen hat. Die Kammer neigt zu der Annahme

, der bloße Verlust der Datenhoheit genüge im vorliegenden Fall nich

t aus, um einen immateriellen Schaden der Kl. gem. Art. 82 Abs. 1 D

S-GVO zu rechtfertigen. Für die Bejahung eines immateriellen Schad

ens müsse eine Bagatellgrenze überschritten sein, die bei einem ledigl

ich kurzfristigen Verlust der Datenhoheit, der keinerlei spürbare Nach

teile für die betroffenen Personen verursacht habe, nicht überschritten 

sei. Es besteht in der Lit. und Rspr. weitgehend Einigkeit, dass die de

utsche Rspr., die immateriellen Schadensersatz bei Persönlichkeitsrec

htsverletzungen nur bei einer schwerwiegenden Verletzung zuerkennt

, für die Auslegung von Art. 82 Abs.1 DS-GVO nicht herangezogen 

werden kann. Die Kammer hat in einem früheren Berufungsverfahren 

(Az. 1 S 108/20) die Auffassung vertreten, nicht jeder Verstoß gegen 

die DS-GVO, insb. nicht jede unzulässige Verarbeitung personenbezo

gener Daten, führe automatisch zu einem Anspruch auf immateriellen 

Schadensersatz. Schmerzensgeld solle auch nach Art. 82 Abs.1 DS-G

VO nicht für jeden Bagatellverstoß ohne ernsthafte Beeinträchtigung 

bzw. lediglich individuell empfundene Unannehmlichkeiten gewährt 

werden. Vielmehr müsse ein spürbarer Nachteil entstanden sein und e

s müsse eine objektiv nachvollziehbare Beeinträchtigung persönlichk

eitsbezogener Belange vorliegen. Will ein Gericht, wie vorliegend, in

folge der Verneinung eines (immateriellen) Schadens eine Klage abw

eisen, weil es von dem Vorhandensein einer sog. „Bagatellgrenze“ au

sgeht, die für einen Anspruch auf Zahlung eines Schmerzensgelds üb

erschritten sein muss, ist es zu einer eigenständigen Auslegung des Sc

hadensbegriffs nicht berechtigt, sondern hat die Frage, wie der Schad

ensbegriff des Art. 82 Abs. 1 DS-GVO auszulegen ist, dem EuGH vo

rzulegen. 

NEU LG Köln Urt. v. 

22.6.2022 – 25 O 9/22 

= ZD 2022, 564 

0 EUR Die Klage ist unbegründet, soweit die Kl. Zahlung eines ange

messenen Schmerzensgelds wegen der Nichterteilung der Datenausku

nft nach Art. 15 DS-GVO geltend macht. Es ist nicht ersichtlich, in w

elcher Weise der im Jahr 2008 geborenen also heute 14-jährigen Kl. d

urch die Vorenthaltung der Datenauskunft ein immaterieller Schaden 
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entstanden sein könnte, der durch ein Schmerzensgeld sanktionierbar 

wäre. Jeglicher nachvollziehbare Vortrag dazu fehlt. 

LG Köln Urt. v.  

18.5.2022 – 28 O 328/

21 = ZD 2022, 506 

1.200 EUR Das Gericht spricht einen Schadensersatz iHv 1.200 EUR 

wegen eines Verstoßes gegen die DS-GVO zu, da ein unberechtigter 

Zugriff auf Nutzerdaten eines Online-Finanzdienstleisters vorlag. Für 

einen Schadensersatzanspruch aus Art. 82 DS-GVO genügt es, wenn 

dieses Versäumnis für einen unberechtigten Zugriff auf Nutzerdaten 

mitursächlich war. Die Bekl. hat dadurch, dass sie die der Fa. C. zur 

Verfügung gestellten Zugangsdaten nach Ende der Vertragsbeziehung 

nicht änderte, gegen ihre Verpflichtung aus Art. 32 DS-GVO sowie a

us Art. 5 DS-GVO verstoßen. Damit schuf die Bekl. das Risiko, dass 

die Daten der Betroffenen nicht nur im Falle von ihr selbst zu verant

wortender Unzulänglichkeiten, sondern auch durch von Seiten von M

itarbeitern der C. vorsätzlich oder fahrlässig ermöglichte Zugriffe ein

em Missbrauch ausgesetzt waren. Die Bekl. kann sich angesichts der 

Sensibilität der gespeicherten Kundendaten insb. nicht darauf berufen

, sie habe davon ausgehen können, dass die Daten seitens C. dauerhaf

t und vollständig gelöscht werden würden. Dem Kl. entstand auch ein 

Schaden iSd Art. 82 DS-GVO. Erwägungsgrund 75 und 85 DS-GV

O zählen beispielhaft auf, welche konkreten Beeinträchtigungen eine

n „physischen, materiellen oder immateriellen Schaden“ darstellen kö

nnen, so etwa Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug, finan

zieller Verlust, Rufschädigung, unbefugte Aufhebung einer Pseudony

misierung oder andere erhebliche wirtschaftliche oder gesellschaftlich

e Nachteile. Nach Erwägungsgrund 146 DS-GVO muss der Begriff d

es Schadens zudem „im Lichte der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die den Zielen dieser 

Verordnung in vollem Umfang entspricht“ und die „betroffenen Perso

nen sollen einen vollständigen und wirksamen Schadensersatz für den 

erlittenen Schaden erhalten“. Im Vordergrund steht hier eine abschrec

kende Wirkung des Schadensersatzes, die insb. durch dessen Höhe er

reicht werden soll. Dieser Gedanke wird auch aus Art. 4 Abs. 3 EU

V abgeleitet. Danach sind die Mitgliedstaaten angehalten, Verstöße w

irksam zu sanktionieren, weil nur so eine effektive Durchsetzung des 

EU-Rechts – und damit auch der DS-GVO – gewährleistet ist. Für die 

Bemessung der Höhe des Schadensersatzes können die Kriterien de

s Art. 83 Abs. 2 DS-GVO herangezogen werden, wie etwa die Art, Sc

hwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Art, des 

Umfangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung, die betroff

enen Kategorien personenbezogener Daten, wobei die Ermittlung iÜ 

dem Gericht nach § 287 ZPO obliegt. Hier war bei der Bemessung de

r Höhe zu berücksichtigen, dass ein Missbrauch der Daten zu Lasten 

des Kl. bislang nicht festgestellt werden musste, und es daher einstwe

ilen bei einer Gefährdung geblieben ist. Die abschreckende Wirkung 

des Schadensersatzes muss berücksichtigt werden. 

LG Heidelberg Urt. v. 

16.3.2022 – 4 S 1/21 

= ZD 2022, 468 

25 EUR Die unverlangte Zusendung eines Werbeschreibens per E-M

ail auf Grund eines Verstoßes gegen Art. 6 DS-GVO durch die unzulä

ssige Verarbeitung der personenbezogenen Daten rechtfertigt ein Sch

adensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO. Zwar ist der unbezifferte 

http://www.zd-beck.de/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2022&s=506&z=ZD
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=32&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=5&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EWG_DSGVO&n=75&gesvor=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EWG_DSGVO&n=85&gesvor=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EWG_DSGVO&n=146&gesvor=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=4&g=EUV2009
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=4&g=EUV2009&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=83&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=83&g=EWG_DSGVO&x=2
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=ZPO&p=287
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2022&s=468&z=ZD
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=6&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO&x=1


 

 
www.zd-beck.de 

 
©Kevin Leibold 

 
Stand: 6.10.2022 

 

Antrag des Kl. auf die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgelds 

gerichtet, jedoch stützt der Kl. seinen Anspruch auf Art. 82 DS-GVO, 

eine Norm des europäischen Rechts. Maßgeblich sind damit nicht die 

deutschen Begrifflichkeiten, sondern die des europäischen Rechts bz

w. die der DS-GVO. Der Begriff „Schmerzensgeld“ findet jedoch i

n Art. 82 DS-GVO und auch den übrigen Normen der DS-GVO keine 

Verwendung. Art. 82 Abs. 1 DS-GVO normiert lediglich einen „Ansp

ruch auf Schadenersatz“ für jede Person, der wegen eines Verstoßes g

egen die DS-GVO „ein materieller oder immaterieller Schaden“ entst

anden ist. Ob der Kl. den begehrten Schadensersatz dabei nach seine

m Vortrag allein auf einen „materiellen“ oder „immateriellen“ Schade

n stützt, ist unerheblich. Art. 82 Abs. 1 DS-GVO liegt ein weit auszul

egender Schadensbegriff zu Grunde. Die DS-GVO kennt − anders als 

das deutsche Recht etwa mit § 253 BGB − insoweit keine unterschied

lichen Normen bzw. Anspruchsgrundlagen, sondern enthält in Art. 8

2 Abs. 1 DS-GVO eine einheitliche Anspruchsgrundlage für einen ein

heitlichen Schadensersatzanspruch. Ein weites Verständnis des Schad

ensbegriffs legen auch die Erwägungsgründe zur DS-GVO nahe. Maß

geblich ist insoweit zunächst Erwägungsgrund 146 DS-GVO, der sich 

auf den Schadensersatzanspruch in Art. 82 DS-GVO bezieht. Begriffl

ich differenziert dieser Erwägungsgrund nicht zwischen materiellen u

nd immateriellen Schäden. Vielmehr wird hier ausschließlich der Beg

riff „Schaden“ verwendet, ohne dass dieser so zu verstehen sein dürft

e, dass nur materielle oder nur immaterielle Schäden gemeint sind. Ei

ne weite Auslegung des Schadensbegriffs wird auch nach S. 3 des Er

wägungsgrunds gefordert, wonach der Begriff des Schadens im Licht

e der Rechtsprechung des Gerichtshofs „weit“ ausgelegt werden soll. 

Für einen einheitlich zu verstehenden Schadensbegriff spricht auch Er

wägungsgrund 75 DS-GVO. Die Aufzählung differenziert ebenfalls n

icht zwischen verschiedenen Schadensarten, sondern enthält vielmehr 

sowohl mögliche materielle, als auch immaterielle Beeinträchtigunge

n. Dem Kl. ist dadurch ein Schaden entstanden, dass er sich mit den u

nerwünschten Werbemails der Bekl. auseinandersetzen, deren Herkun

ft ermitteln, sich um eine Auskunft von der Bekl. mittels eines Schrei

bens bemühen und die unerwünschten E-Mails löschen musste. Eine 

den Kl. beeinträchtigende Außenwirkung des Verstoßes iSe Gefahr ei

ner Schädigung des Ansehens oder Berufs oder einer diskriminierend

en Wirkung ggü. Dritten ist nicht ersichtlich. Zur Entschädigung der e

rlittenen Beeinträchtigungen erachtet die Kammer die Zahlung von 2

5 EUR, ähnlich der in Verkehrsunfällen für die Umstände und Aufwe

ndungen im Zusammenhang mit der Schadensabwicklung üblichen A

uslagenpauschale, für angemessen. 

LG Bonn Urt. v. 11.3.

2022 – 9 O 224/21 

0 EUR In Anbetracht des Umstands, dass der Begriff des Schadens i

m Lichte der Rspr. des EuGH weit auf eine Art und Weise ausgelegt 

werden sollte, die den Zielen der DS-GVO in vollem Umfang entspri

cht (s. Erwägungsgrund 146 DS-GVO), ergibt sich eine Gleichsetzun

g zwischen Pflichtverletzung und Schaden durch den Verordnungsge

ber nicht. So erhellt sich aus Erwägungsgrund 148 DS-GVO eindeuti

g, dass der Verstoß gegen die VO nicht zugleich Schaden ist; vielmeh

r kann hieraus ein Schaden unterschiedlicher Intensität entstehen. Er
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wägungsgrund 75 und 85 DS-GVO fordern zur Erfüllung der Vorauss

etzung eines Schadens im Sinne dieser VO zusätzlich zum Verstoß – 

jedenfalls – das Eintreten erheblicher wirtschaftlicher oder gesellscha

ftlicher Nachteile. Dies zu verhindern ist, wie auch Erwägungsgrun

d 83 DS-GVO zu entnehmen ist, ein erklärtes Ziel der VO. Es steht fe

st, dass dem Kl. ein geltend gemachter immaterieller Schaden nicht e

ntstanden ist. An den geltend gemachten Auskünften oder etwaig unte

rbliebenen Auskünften zeigte er keinerlei Interesse oder persönliche 

Betroffenheit. 

LG Stuttgart Urt. v.  

25.2.2022 – 17 O 807/

21 = ZD 2022, 508 

0 EUR Es lag kein Verstoß gegen Art. 82 Abs. 1 DS-GVO vor, insb. 

war die Zusendung der Werbeschreiben und die dem zu Grunde liege

nde Verarbeitung der Adressdaten (Art. 4 Nr. 2 DS-GVO) rechtmäßig 

iSv Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Soweit der Kl. dargelegt, weiter

e Verletzungen der DS-GVO durch die Bekl. behauptet, hat er für die 

insoweit streitigen Behauptungen trotz entsprechenden Vortrags der 

Bekl. keine Beweise angeboten (Beweislast beim Kl.). 

LG Köln Urt. v.  

16.2.2022 – 28 O 303/

20 = ZD 2022, 390 

0 EUR Der Kl. hat keinen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz 

wegen verzögerter Erteilung der Auskunft aus Art. 15 DS-GVO gege

n die Bekl. Zwar liegt ein Verstoß gegen die DS-GVO vor, da die Be

kl. dem Kl. nicht innerhalb der Monatsfrist nach Art. 12 Abs. 3 DS-G

VO Auskunft nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO erteilt hat und eine Kopie 

der verarbeiteten Daten nach Art. 15 Abs. 3 DS-GVO noch nicht vorg

elegt hat. Ein Anspruch des Kl. scheitert aber daran, dass diesem kein 

Schaden entstanden ist. In Lit. und Rspr. ist umstritten, ob zum Einen 

Voraussetzung des Anspruchs nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO lediglich 

eine Verletzung einer Pflicht aus der DS-GVO ist oder ob tatsächlich 

ein immaterieller Schaden entstanden sein muss, sowie zum Anderen, 

ob dieser immaterielle Schaden eine Erheblichkeitsschwelle überschr

eiten, also über den Ärger über die Verzögerung hinausgehen muss. 

Der Begriff des Schadens ist nach Erwägungsgrund 146 S. 3 DS-GV

O „weit auf eine Art und Weise auszulegen, die den Zielen dieser Ver

ordnung in vollem Umfang entspricht“. Erwägungsgrund 146 S. 3 DS

-GVO spricht für eine weite Auslegung des Begriffs des Schadens i

n Art. 82 Abs. 1 DS-GVO. Damit dürfte etwa eine Erheblichkeitssch

welle in dem Sinne, dass immaterielle Bagatellschäden nicht ausgegli

chen werden müssen, nicht zu vereinbaren sein. Art. 82 Abs. 1 DS-G

VO setzt nach seinem Wortlaut jedoch voraus, dass der betroffenen P

erson ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist. Erwä

gungsgrund 146 S. 1 DS-GVO spricht von Schäden, „die einer Person 

aufgrund einer Verarbeitung entstehen“. Mit diesem Wortlaut ist eine 

Auslegung der Norm, nach der die Entstehung eines immateriellen Sc

hadens nicht Tatbestandsvoraussetzung ist, nicht zu vereinbaren. Bei 

einer solchen Auslegung würde ein reiner Strafschadensersatz iSe „pu

nitive damage“ vorliegen, der der kontinentaleuropäischen Zivilrechts

ordnung fremd ist. Es wäre auch nicht zu erklären, warum bei einem i

mmateriellen Schaden die Darlegung eines tatsächlichen entstandene

n Schadens entbehrlich sein sollte, bei einem materiellen Schaden hin

gegen schon. Auf das Erfordernis eines tatsächlich entstandenen imm

ateriellen Schadens kann daher nicht verzichtet werden. Einen solche
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n Schaden hat der Kl. jedoch nicht dargelegt, und ein solcher ist auch 

nicht ersichtlich. Es handelt sich um einen für beide Seiten geschäftli

chen Vertrag mit sehr beschränktem Umfang. Eine gravierende und s

pürbare Beeinträchtigung des Kl. durch die Verzögerung der Auskunf

tserteilung, die über den hervorgerufenen Ärger hinausgeht, ist nicht 

dargetan und auch ansonsten nicht erkennbar. 

LG Hannover Urt. v.  

14.2.2022 – 13 O 129/

21 

5.000 EUR Die veranlassten Negativeinträge haben den Kl. rechtswi

drig in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt. Soweit der 

Kl. in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt ist, bedarf es keiner Festst

ellung, dass es sich dabei um eine schwerwiegende handelt. Anders al

s für die Zubilligung eines Schmerzensgelds nach §§ 823 Abs. 1, 249

, 253 BGB, Art. 1 und 2 GG wird eine solche von Art. 82 DS-GVO ni

cht vorausgesetzt. Ein Verschulden ist – wie schon Art. 82 Abs. 3 DS

-GVO zeigt – auch iRe Haftung nach Art. 82 DS-GVO erforderlich u

nd wird zunächst mit der Möglichkeit einer Exkulpation vermutet. Es 

kann dahinstehen, ob auch unter Berücksichtigung des weiten Schade

nsbegriffs (vgl. Erwägungsgrund 146 DS-GVO) nicht bereits jeder V

erstoß gegen die DS-GVO zu einer Ausgleichspflicht führt, weil der 

Verpflichtung zum Ausgleich eines immateriellen Schadens eine ben

ennbar und insoweit tatsächliche Persönlichkeitsverletzung gegenübe

rstehen muss. Denn jedenfalls eine in einer unrechtmäßigen Zugängli

chmachung von Daten liegenden „Bloßstellung“ stellt eine solche dar

. Für den immateriellen Schadensersatz nach Art. 82 DS-GVO gelten 

die iRv § 253 BGB entwickelten allgemeinen Grundsätze. Deswegen 

kann auch das Mitverschulden des Betroffenen analog § 254 BGB bei 

der Bemessung der Schadensersatzhöhe zu berücksichtigen sein. 

LG München I Urt. v. 

31.1.2022 – 42 O 430

7/19 = ZD 2022, 288 

0 EUR Ein Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO scheidet aus, da fü

r die Datenverarbeitung durch die Bekl. die zuvor erteilte Zustimmun

g des Kl. zu den Nutzungsbedingungen der Bekl. vorlag. 

LG München I Urt. v. 

20.1.2022 – 3 O 1749

3/20 =  

ZD 2022, 290 mAnm 

Fischer 

100 EUR Die dynamische IP-Adresse stellt für einen Webseitenbetrei

ber ein personenbezogenes Datum dar, denn dieser verfügt abstrakt ü

ber rechtliche Mittel, die vernünftigerweise eingesetzt werden könnte

n, um mithilfe Dritter, und zwar der zuständigen Behörde und des Int

ernetzugangsanbieters, die betreffende Person anhand der gespeichert

en IP-Adressen bestimmen zu lassen. Dabei reicht es aus, dass für die 

Bekl. die abstrakte Möglichkeit der Bestimmbarkeit der Personen hint

er der IP-Adresse besteht. Darauf, ob die Bekl. oder Google die konkr

ete Möglichkeit hat, die IP-Adresse mit dem Kl. zu verknüpfen, kom

mt es nicht an. Die Bekl. verletzte das Recht des Kl. auf informatione

lle Selbstbestimmung, indem die Bekl. die dynamische IP-Adresse an 

Google weiterleitete, als der Kl. die Webseite der Bekl. aufrief (konkr

et: Google Fonts). Der Kl. hatte keine Einwilligung nach Art. 6 Abs

. 1 S. 1 lit. a DS-GVO erteilt. Ein berechtigtes Interesse der Bekl. iS

d Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO liegt nicht vor, denn Google Fonts 

kann durch die Bekl. auch genutzt werden, ohne dass beim Aufruf der 

Webseite eine Verbindung zu einem Google-Server hergestellt wird u

nd eine Übertragung der IP-Adresse der Webseitennutzer an Google s

tattfindet. Der Kl. war auch nicht verpflichtet, vor dem Aufrufen der 

Webseite der Bekl. seine eigene IP-Adresse zu verschlüsseln. Der Be
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griff des Schadens iSd Art. 82 DS-GVO ist nach Erwägungsgrund 14

6 S. 3 DS-GVO dabei weit auszulegen. Die Auslegung soll den Ziele

n dieser VO in vollem Umfang entsprechen, auch dem Ziel der Sankti

on und Prävention. Ausreichend ist gern. Art. 82 Abs. 1 DS-GVO dab

ei auch ein immaterieller Schaden. Ob eine Erheblichkeitsschwelle er

reicht bzw. überschritten sein muss und sog. Bagatellschäden auszusc

hließen sind, ist umstritten, kann im hiesigen Fall dahingestellt bleibe

n. Die Übermittlung der IP-Adresse erfolgte damit nicht nur einmalig. 

Der damit verbundene Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

ist im Hinblick auf den Kontrollverlust des Kl. über ein personenbezo

genes Datum an Google, ein Unternehmen, das bekanntermaßen Date

n über seine Nutzer sammelt und das damit vom Kl. empfundene indi

viduelle Unwohlsein so erheblich, dass ein Schadensersatzanspruch g

erechtfertigt ist. Berücksichtigt werden muss dabei auch, dass unstreit

ig die IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übermittelt 

wurde, wobei dort kein angemessenes Datenschutzniveau gewährleist

et ist und die Haftung aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO präventiv weiteren 

Verstößen vorbeugen soll und Anreiz für Sicherungsmaßnahmen scha

ffen soll. Die Hohe des geltend gemachten Schadensersatzes ist im Hi

nblick auf die inhaltliche Schwere und Dauer der Rechtsverletzung an

gemessen und wird von der Bekl. auch nicht angegriffen. 

LG Berlin Urt. v. 27.1.

2022 – 26 O 177/21 

0 EUR Die Kl. hat keinen Schadensersatzanspruch gem. Art. 82 DS-

GVO. Die bloße Adresse ohne Bezugnahme auf eine Person – sei es 

durch namentliche Nennung, sei es durch die Bezugnahme auf ein die

se Adresse betreffendes Eigentums-, Besitz- oder Mietverhältnis o. Ä. 

– stellt keinen hinreichenden Personenbezug dar. Es fehlt bereits an ei

nem Verstoß gegen die DS-GVO. Insb. hat der Bekl. weder personen

bezogene Daten entgegen Art. 5 DS-GVO nicht rechtmäßig verarbeit

et noch liegt eine unzulässige Übermittlung von personenbezogenen 

Daten in einen Drittstaat und damit ein Verstoß gegen Art. 44 DS-GV

O vor. 

LG Leipzig Urt. v. 23.

12.2021 – 03 O 1268/

21 = ZD 2022, 340 

0 EUR In der Lit. wird unter Geltung der DS-GVO überwiegend für 

eine Absenkung der Voraussetzungen für die Gewährung immateriell

en Schadensersatzes und für eine Verschärfung der Haftung mit deutl

ich höheren Beträgen ggü. den bisherigen plädiert. Dies folge aus de

m weiten Schadensbegriff der DS-GVO sowie daraus, dass der EuGH 

bei der Wahl zivilrechtlicher Sanktionen zur Umsetzung von Unionsr

echt generell eine abschreckende Wirkung verlange. Insb. dürfe der z

ugesprochene Schadensersatz nicht nur symbolisch sein. Auch dürfe 

die Gewährung immateriellen Schadensersatzes nicht mehr von einer 

schwerwiegenden Persönlichkeitsrechtsverletzung abhängig gemacht 

werden. Die abschreckende Wirkung zivilrechtlicher Sanktionen sei n

ur zu erreichen, wenn entsprechend hohe Beträge ausgeurteilt würden

. Hiervon unabhängig kann als gesichert gelten, dass das Unionsrecht 

die Mitgliedsstaaten grds. nicht zu überkompensatorischem Schadens

ersatz verpflichtet. Allein der Verstoß gegen die DS-GVO reicht für s

ich genommen noch nicht aus, einen Schadensersatzanspruch auszulö

sen. Ohne Schaden gibt es keinen Schadensersatzanspruch. Vielmehr 

muss dem von einem Datenschutzverstoß Betroffenen ein spürbarer 
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Nachteil entstanden sein. Es muss eine objektiv nachvollziehbare, mit 

gewissem Gewicht erfolgte, Beeinträchtigung von persönlichkeitsbez

ogenen Belangen vorliegen. Die Beeinträchtigung muss von einer ge

wissen Erheblichkeit sein. Einen normativen Anknüpfungspunkt hier

zu gibt die DS-GVO in Erwägungsgrund 75 und 85 DS-GVO. Im An

schluss an die beispielhafte Aufzählung möglicher – hier nicht gelten

d gemachter – Beeinträchtigungen durch Datenschutzverletzungen (D

iskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug, Rufschädigung, Verl

ust der Vertraulichkeit von einem Berufsgeheimnis unterliegenden D

aten) ist dort ergänzend allgemein von anderen erheblichen wirtschaft

lichen oder gesellschaftlichen Nachteilen die Rede. Demzufolge kann 

die Bekl. keine Entschädigung für eine verspätete Datenauskunft sow

ie für die bislang noch nicht vollständig erteilte Datenauskunft von de

r Kl. beanspruchen. Allein der Umstand, dass die Bekl. auf die (vollst

ändige) Datenauskunft noch warten muss, kann keinen ersatzfähigen 

Schaden begründen. Es muss auch bei einem immateriellen Schaden 

eine Beeinträchtigung eingetreten sein, die unabhängig von einer Erh

eblichkeitsschwelle wenigstens spürbar sein muss. Anderenfalls schei

det ein Schaden schon begrifflich aus. 

LG München I Urt. v. 

9.12.2021 – 31 O 166

06/20 =  

ZD 2022, 242  

(rechtskräftig) 

2.500 EUR Das Gericht verurteilt die Bekl. zum Ersatz aller künftige

n materiellen Schäden des Kl. Nach Art. 82 Abs. 3 DS-GVO trägt die 

Darlegungs- und Beweislast für die haftungsbegründenden Vorausset

zungen nach allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen der Anspruc

hsberechtigte. Eine Beweislastumkehr ist in Art. 82 Abs. 3 DS-GV

O ausdrücklich nur bzgl. des Gesichtspunkts des Verschuldens vorges

ehen. Dem Verletzten obliegt es daher auch, den Datenschutzverstoß 

zu beweisen. Die allgemeine Rechenschaftspflicht der Art. 5 Abs. 2

, 24 Abs. 1 DS-GVO bezieht sich auf eine Verantwortlichkeit ggü. de

r Behörde. Hierauf kann jedoch eine Beweislastumkehr oder Beweise

rleichterung nicht gestützt werden. Der Datenschutzverstoß lag vorlie

gend darin begründet, dass keine angemessenen Datensicherheitsmaß

nahmen iSd Art. 32 DS-GVO ergriffen wurden. Denn die Bekl. hatte 

selbst keine ausreichenden organisatorischen Maßnahmen vorgenom

men, um den streitgegenständlichen Datenverlust zu verhindern (vgl. 

auch Art. 82 Abs. 4 DS-GVO). Es lag auch die erforderliche Kausalit

ät zwischen dem „DS-GVO-Verstoß“ und dem „Schaden“ vor. Art. 8

2 Abs. 1 DS-GVO verlangt, dass der Schaden infolge eines konkreten 

DS-GVO-Verstoßes eintritt. Es genügt zwar nicht, dass ein Schaden b

loß auf eine Verarbeitung personenbezogener Daten zurückzuführen i

st, in deren Rahmen es zu einem Rechtsverstoß gekommen war, vorli

egend beruhte der Schaden aber nicht nur auf eine solche Verarbeitun

g. Es ist davon auszugehen, dass es bei Einhaltung der als adäquat gel

tenden Sicherheitsmaßstäbe nicht zu dem konkreten Datenvorfall gek

ommen wäre. Ein Schmerzensgeldanspruch nach Art. 82 DS-GVO ist 

nicht auf schwere Schäden beschränkt. Im Vordergrund steht eine abs

chreckende Wirkung des Schadensersatzes, die insb. durch dessen Hö

he erreicht werden soll. Dieser Gedanke wird auch aus Art. 4 Abs

. 3 EUV abgeleitet. Danach sind die Mitgliedstaaten angehalten, Vers

töße wirksam zu sanktionieren. Denn nur so wäre eine effektive Durc

hsetzung des EU-Rechts – und damit auch der DS-GVO – gewährleis
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tet. Für die Bemessung der Höhe des Schadensersatzes können die Kr

iterien des Art. 83 Abs. 2 DS-GVO herangezogen werden, wie etwa d

ie Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung von 

Art, Umfang oder Zweck der betreffenden Verarbeitung, die betroffe

nen Kategorien personenbezogener Daten, wobei die Ermittlung iÜ d

em Gericht nach § 287 ZPO obliegt. Bei der Bemessung der Höhe de

s immateriellen Schadensersatzes muss auch berücksichtigt werden, o

b die Daten bisher missbraucht worden sind. 

LG Mainz Urt. v. 12.1

1.2021 – 3 O 12/20 

= ZD 2022, 163 

5.000 EUR Die rechtswidrige Ersteinmeldung eines Eintrags bei der 

SCHUFA rechtfertigt einen immateriellen Schadensersatzanspruch na

ch Art. 82 Abs. 1 DS-GVO. Die Ersteinmeldung der Bekl. an die SC

HUFA stellte einen „Verstoß gegen diese Verordnung“ iSd Art. 82 A

bs. 1 DS-GVO dar. Nach Erwägungsgrund 146 DS-GVO genügt entg

egen dem Wortlaut von Art. 82 Abs. 1 DS-GVO auch ein Verstoß ge

gen die erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsak

te sowie präzisierenden Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, sodas

s es nicht darauf ankommt, ob sich vorliegend die Unzulässigkeit der 

Ersteinmeldung aus der DS-GVO selbst oder aus den präzisierenden 

Rechtsvorschriften des nationalen Rechts ergibt. „Verantwortung“ iS

d Art. 82 Abs. 3 DS-GVO meint das Verschulden iSd deutschen Rech

tsterminologie, nicht die datenschutzrechtliche Verantwortung. Ausre

ichend ist Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Das Verschulden wird nach de

m insoweit eindeutigen Wortlaut des Art. 82 Abs. 3 DS-GVO vermut

et (Beweislastumkehr). Voraussetzung für einen Schadenersatzanspru

ch für immaterielle Schäden nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist eine be

nennbare und tatsächliche Persönlichkeitsverletzung. Die in der bishe

rigen deutschen Rspr. für Schmerzensgeld geforderte Voraussetzung 

einer schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzung verträgt sich hinge

gen nicht mit Art. 82 Abs. 2 DS-GVO; sie ist weder vorgesehen noch 

von dessen Ziel und Entstehungsgeschichte gedeckt, der Anspruch ist 

hiervon grds. unabhängig. Die schwerwiegende Persönlichkeitsverlet

zung kann vor diesem Hintergrund auch nicht als untere Grenze einer 

Schmerzensgeldhöhe wieder eingelesen werden. Vielmehr ist der im

materielle Schaden umfassend zu ersetzen. Eine schwerwiegende Per

sönlichkeitsverletzung wird regelmäßig zu einem hohen Schmerzensg

eld führen. Mit dieser Einschränkung gelten für den immateriellen Sc

hadenersatz nach Art. 82 Abs. 2 DS-GVO die iRv § 253 BGB entwic

kelten Grundsätze; die Ermittlung obliegt dem Gericht nach § 287 ZP

O. Bei der Bemessung des „vollständigen und wirksamen Schadeners

atzes für den erlittenen Schaden“ (Erwägungsgrund 146 DS-GVO) ist 

auch die Genugtuungs- und Abschreckungsfunktion des Anspruchs a

us Art. 82 DS-GVO zu berücksichtigen. Die massive Beeinträchtigun

g des sozialen Ansehens iSd Einschätzung seiner Kreditwürdigkeit du

rch Dritte stellt einen solchen Schaden dar. Ein Anspruch aus § 823 A

bs. 1 BGB oder aus § 823 Abs. 2 BGB iVm datenschutzrechtlichen V

orschriften würde keinen weitergehenden Schaden abdecken als denje

nigen, den der Kl. aus Art. 82 DS-GVO ersetzt verlangen kann. 
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LG Frankfurt/M. Urt. 

v. 1.11.2021 – 2-01 S 

191/20 =  

ZD 2022, 107 mAnm 

Nikol 

0 EUR Unter Schaden ist jeder Nachteil, den jemand durch ein besti

mmtes Ereignis erleidet, zu verstehen. Nach Art. 82 DS-GVO muss ei

n solcher Schaden gerade durch die Datenverarbeitung eingetreten sei

n. Für das Vorliegen eines solchen Nachteils ist der Anspruchsteller – 

also der Kl. – darlegungs- und beweisbelastet. Es reicht dabei nicht a

us, dass dargelegt und bewiesen ist, dass eine nicht über Art. 6 DS-G

VO abgedeckte Datenverarbeitung erfolgt ist. Andernfalls würde mit 

jeder nicht gerechtfertigten Datenverarbeitung sogleich ein Anspruch 

entstehen und das selbst dann, wenn diese Verarbeitung für den Betro

ffenen keinerlei Nachteil mit sich gebracht haben sollte. Ein solches S

ystem würde die Grundprinzipien des Schadensrechtes völlig verkenn

en. Eine Schadensersatzpflicht soll nämlich vorrangig erlittenes Unre

cht kompensieren und nicht als Bestrafung für den Handelnden fungi

eren. Bei der Höhe von Schmerzensgeld vermag dieser Bestrafungsas

pekt zwar durchaus auch von Relevanz zu sein, nicht aber als Alleinst

ellungsmerkmal dienen. Andernfalls würde der Schadensersatzanspru

ch nach Art. 82 DS-GVO zu einer Art Straftatbestand im privatrechtli

chen Kontext konvertiert. Schadensersatz und Schmerzensgeld sollen 

erlittene Nachteile kompensieren. Daher bemisst sich dann auch an de

m Grad des Nachteils die Höhe der Entschädigung. Ist aber kein Scha

den erlitten, bedarf es auch keines Ausgleichs. Vorliegend ist noch ni

cht einmal ein Bagatellschaden dargelegt worden. 

LG Koblenz U. v.  

29.10.2021 – 12 O 59/

21 

0 EUR Die Bekl. hat gegen die Kl. keinen Schadensersatzanspruch g

em. Art. 82 Abs. 1 DS-GVO. Vorliegend hat die Kl. zwar in Folge de

r unzulässigen Datenübermittlung an die SCHUFA eine Pflicht nac

h Art. 5, 6 DS-GVO iVm Art. 4 Nr. 2 DS-GVO verletzt, die Bekl. hat 

jedoch nicht hinreichend darzulegen vermocht, dass ihr hieraus ein im

materieller Schaden iSd § 253 BGB entstanden ist. Der kausale Schad

en ist von der Bekl. darzulegen und zu beweisen. Ein solcher ist nicht 

hinreichend substanziiert dargelegt worden, weil die Bekl. nicht ausre

ichend dargelegt hat, dass ihr in Folge des Verstoßes ein kausaler Nac

hteil entstanden ist. Der von der Kl. zu verantwortende Verstoß unter 

Berücksichtigung des Umstands, dass sich aus den übermittelten Date

n auch die vergleichsweise geringe Höhe des ausstehenden Rechnung

sbetrags ergab, dass die Forderung überdies berechtigt war und mit Bl

ick darauf, dass die Kl. weniger als zwei Wochen nach der Datenüber

mittlung die Löschung der Eintragung beantragte, war in der Gesamts

chau derart gering, dass nicht ersichtlich ist, in welcher Form der Bek

l. hieraus unmittelbar Nachteile entstanden sein können. 

LG Düsseldorf Urt. v. 

28.10.2021 – 16 O 12

8/20 = ZD 2022, 48 

0 EUR Die Bekl. war schon dem Grunde nach wegen einer Verletzun

g der Auskunftspflicht nach Art. 15 DS-GVO nicht gem. Art. 82 Abs

. 1, Abs. 2 DS-GVO zum Schadensersatz verpflichtet. Zwar ist Art. 8

2 Abs. 1 DS-GVO dem Wortlaut nach weit gefasst, der lediglich eine

n „Verstoß … gegen diese Verordnung“ verlangt; unter Berücksichtig

ung von Art. 82 Abs. 2 und Erwägungsgrund 146 DS-GVO sind ledig

lich solche Schäden umfasst, die auf Grund einer Verarbeitung entste

hen. Gem. Art. 82 Abs. 2 DS-GVO haftet jeder an einer Verarbeitung 

beteiligte Verantwortliche für den Schaden, der durch eine nicht diese

r VO entsprechende Verarbeitung verursacht wurde. Dies steht im Ei
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nklang mit Erwägungsgrund 146 DS-GVO. Die verzögerliche Reakti

on auf ein Auskunftsverlangen ist jedoch keine Verarbeitung persone

nbezogener Daten iSd DS-GVO. Art. 82 DS-GVO wird z. T. deutlich 

weiter ausgelegt; dem schließt sich das Gericht nicht an. Zudem hatte 

der Kl. keinen konkreten Schaden dargelegt. Jedenfalls wäre neben d

em bloßen Verstoß erforderlich, dass „wegen eines Verstoßes“ ein im

materieller Schaden entstanden ist. Der Begriff des Schadens ist auto

nom auszulegen, auf die Erheblichkeitsschwelle kann nicht abgestellt 

werden. Allerdings bedarf es nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO neben der 

bloßen Verletzung der VO eines hierauf beruhenden, kausalen immat

eriellen Schadens. 

LG Essen Urt. v. 23.9.

2021 – 6 O 190/21 =  

ZD 2022, 50 

0 EUR Der Kl. forderte mindestens 30.000 EUR immateriellen Schad

ensersatz im Zusammenhang mit dem vermeintlichen Verlust eines U

SB-Sticks, auf dem sich personenbezogene Daten des Kl. und seiner 

Ehefrau befanden. Eine Aktivlegitimation des Kl. zur Geltendmachun

g eines Anspruchs aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO für seine Frau wurde 

bejaht, da der o. g. Anspruch nach § 398 BGB abtretbar ist. In der feh

lenden Mitteilung der Bekl. an die Datenschutzbehörde und an die bet

roffene Person nach Art. 33, 34 Abs. 2 DS-GVO liegt ein Verstoß ge

gen die DS-GVO. Der Kl. hat aber nicht hinreichend substanziiert dar

legt, dass ein erheblicher Schaden entstanden ist. Für den immateriell

en Schadensersatz nach Art. 82 DS-GVO gelten die iRv § 253 BGB e

ntwickelten Grundsätze. Für die Bemessung können die Kriterien de

s Art. 83 Abs. 2 DS-GVO herangezogen werden. Eine abschreckende 

Wirkung kann nur durch empfindliche Schmerzensgelder erreicht wer

den, insb. wenn eine Kommerzialisierung fehlt. Ein genereller Aussc

hluss von Bagatellfällen ist damit nicht zu vereinbaren. Die Pflicht zu

r Erstattung immaterieller Schäden ist daher nicht nur auf schwere Sc

häden beschränkt. Allein die Verletzung des Datenschutzrechts als so

lche begründet aber noch keinen Schadensersatzanspruch. Die Verlet

zungshandlung muss zu einer konkreten, nicht nur unbedeutenden od

er empfundenen Verletzung von Persönlichkeitsrechten geführt haben

. Eine schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist nicht erforder

lich. Ein Bagatellverstoß reicht aber nicht aus. Der betroffenen Perso

n muss ein spürbarer Nachteil entstanden sein und es muss um eine o

bjektiv nachvollziehbare, mit gewissem Gewicht erfolgte Beeinträchti

gung von persönlichkeitsbezogenen Belangen gehen. 

NEU LG Hamburg  

Urt. v. 3.9.2021 – 324 

O 86/20 

0 EUR Dem Kl. steht gegen die Bekl. kein Anspruch auf Ersatz imm

aterieller Schäden („Schmerzensgeld“) aus Art. 82 DS-GVO oder ein

em sonstigen rechtlichen Aspekt zu. Voraussetzung eines Anspruchs 

auf Schadensersatz aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO, der im nationalen Re

cht unmittelbar Anwendung findet und andere Anspruchsgrundlagen 

nicht ausschließt, ist ein Verstoß gegen die DS-GVO und ein hierdurc

h verursachter Schaden, was ein Kl. darzulegen und zu beweisen hat. 

Nach dem Erwägungsgrund 146 ist der Begriff des Schadens weit aus

zulegen, sodass Betroffene einen wirksamen Ersatz erhalten. Erwägu

ngsgrund 85 DS-GVO besagt, dass eine Verletzung des Schutzes pers

onenbezogener Daten einen physischen, materiellen oder immateriell

en Schaden für natürliche Personen – wie etwa Verlust der Kontrolle 
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über ihre personenbezogenen Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, 

Diskriminierung, Identitätsdiebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste

, unbefugte Aufhebung der Pseudonymisierung oder Rufschädigung – 

nach sich ziehen kann, wenn nicht rechtzeitig und angemessen reagier

t wird. Es bedarf danach zwar keiner schweren Verletzung des Persön

lichkeitsrechts, um einen immateriellen Schaden geltend zu machen. 

Dennoch führt nicht bereits jeder Verstoß gegen die DS-GVO zu eine

r Ausgleichspflicht, denn der Verpflichtung zum Ausgleich eines im

materiellen Schadens muss eine benennbar und insoweit tatsächliche 

Persönlichkeitsverletzung gegenüberstehen, die zB in der mit einer un

rechtmäßigen Zugänglichmachung von Daten liegenden „Bloßstellun

g“ liegen kann. Der Kl. hat weder den Eintritt eines Schadens dargele

gt noch ist ein Schaden sonst ersichtlich. Allein der Verstoß gegen dat

enschutzrechtliche Vorschriften führt nicht zu einer Verpflichtung de

s Verantwortlichen zur Zahlung von Schadensersatz. 

LG München I Urt. v. 

2.9.2021 – 23 O 1093

1/20 = ZD 2022, 52 

0 EUR Der Kl. hat weder einen Verstoß der Bekl. gegen die DS-GV

O nachvollziehbar dargelegt noch einen ersatzfähigen Schaden. Zwar 

kann nach Art. 82 DS-GVO auch ein durch einen Verstoß gegen die 

VO entstandener Schaden ersetzt werden. In den Erwägungsgründen 

sind auch Nichtvermögenschäden durch Diskriminierung, Identitätsdi

ebstahl oder -betrug, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von 

dem Berufsgeheimnis unterliegenden personenbezogenen Daten oder 

gesellschaftliche Nachteile genannt. Einen vergleichbaren schwerwie

genden Eingriff hat der Kl. allerdings nicht vorgebracht. Der Vortrag, 

der Schaden bestehe im Verlust der Kontrolle seiner Daten genügt nic

ht, um einen bemessbaren immateriellen Schaden festzustellen. 

LG Köln Urt. v.  

3.8.2021 – 5 O 84/21 

= ZD 2021, 52 

0 EUR Der Kl. forderte 8.000 EUR Schmerzensgeld für die nicht ano

nymisierte Weiterleitung eines gerichtlichen Beschlusses an einen grö

ßeren Kreis von Interessierten. Die Übersendung an Mitarbeiter ander

er Kommunen ohne Unkenntlichmachung der Identität des Kl. verstö

ßt gegen die DS-GVO. Die vom Kl. geschilderten Beeinträchtigungen 

sind jedoch nicht notwendigerweise auf die Weiterleitung zurückzufü

hren. Es muss auch ein Schaden eingetreten sein, der auf den Verstoß 

zurückzuführen ist, wobei eine Mitursächlichkeit genügt. Dem Kl. ste

ht hier kein Schadensersatz zu, da keine immateriellen Beeinträchtigu

ngen des Kl. ersichtlich sind. Neben der abschreckenden Wirkung sol

l es nicht zu einer uferlosen Häufung von Ansprüchen kommen – im

merhin bestehe nach Art. 83 DS-GVO auch die Möglichkeit, bei Vers

tößen Geldbußen in erheblichem Umfang zu verhängen. Für den imm

ateriellen Schadensersatz gelten die iRv § 253 BGB entwickelten Gru

ndsätze, die Ermittlung obliegt dem Gericht nach § 287 ZPO. Es kön

nen für die Bemessung die Kriterien des Art. 83 Abs. 2 DS-GVO hera

ngezogen werden, zB die Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unte

r Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der betreff

enden Verarbeitung, die betroffenen Kategorien personenbezogener 

Daten. Zu berücksichtigen ist auch, dass die beabsichtigte abschrecke

nde Wirkung nur durch für den Anspruchsverpflichtenden empfindlic

he Schmerzensgelder erreicht wird, insb. wenn eine Kommerzialisier

ung fehlt. Eine Beweislastumkehr oder eine Beweiserleichterung grei
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ft zu Gunsten des Kl. nicht. Die Beweislast auch für diese Voraussetz

ung obliegt dem Anspruchsberechtigten, dies entspricht den allgemei

nen deliktischen Voraussetzungen. Eine Beweislastumkehr ist der No

rm ausdrücklich nur bzgl. des Gesichtspunkts des Verschuldens zu en

tnehmen. 

LG Düsseldorf Urt. v. 

13.7.2021 – 7 O 63/20 

0 EUR Gem. Art. 82 DS-GVO hat jede Person, der wegen eines Vers

toßes gegen die DS-GVO ein materieller oder immaterieller Schaden 

entstanden ist, Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlich

en oder gegen den Auftragsverarbeiter. Im Grundsatz trägt derjenige, 

der einen Anspruch aus Art. 82 DS-GVO geltend macht, die volle Da

rlegungslast für die anspruchsbegründenden Tatsachen. Ein solcher D

S-GVO-Verstoß liegt weder in einer vermeintlich verspäteten Auskun

ftserteilung noch in dem „Datenleck“ bei der Bekl. bzw. dem Auftrag

sverarbeiter, da vorliegend kein Verstoß gegen die DS-GVO vorlag. 

LG Bonn Urt. v.  

1.7.2021 – 15 O 372/2

0 = ZD 2021, 586 

0 EUR Art. 82 DS-GVO spricht nur demjenigen einen Schadensersat

zanspruch zu, der wegen eines Verstoßes gegen diese VO einen Scha

den erlitten hat. Gem. Art. 82 Abs. 2 DS-GVO haften die Verantwortl

ichen für den Schaden, der durch eine nicht dieser VO entsprechende 

Verarbeitung entstanden ist. Daher kommt nur ein Verstoß durch die 

Verarbeitung selbst in Betracht, die verordnungswidrig sein muss. Ei

ne bloße Verletzung der Informationsrechte der betroffenen Person au

s Art. 12-15 DS-GVO führt daher nicht dazu, dass eine Datenverarbei

tung, infolge derer das Informationsrecht entstanden ist, selbst verord

nungswidrig ist. Die nach Art. 12 Abs. 3 S. 1 DS-GVO verspätete Erf

üllung von Auskunftsansprüchen löst nach Art. 15 DS-GVO grds. kei

nen Schadensersatzanspruch aus. Allein dass die Kl. auf die Datenaus

kunft „warten“ musste, kann auch nach dem Schadensmaßstab der D

S-GVO keinen ersatzfähigen Schaden begründen. Es muss auch bei ei

nem immateriellen Schaden eine spürbare Beeinträchtigung eingetret

en sein. 

LG Bonn Urt. v.  

1.7.2021 – 15 O 355/2

0 

0 EUR Es besteht kein Schmerzensgeldanspruch gem. Art. 82 DS-G

VO wegen einer nach acht Monaten erteilen Datenauskunft. Eine blo

ße Verletzung der Informationsrechte der betroffenen Person aus Art

. 12-15 DS-GVO führt nicht dazu, dass eine Datenverarbeitung, infol

ge derer das Informationsrecht entstanden ist, selbst verordnungswidr

ig ist. 

LG Bonn Urt. v.  

1.7.2021 – 15 O 356/2

0 = ZD 2021, 652 

0 EUR Der Kl. steht wegen der erst nach neun Monaten erteilen Date

nauskunft kein Schmerzensgeld aus Art. 82 DS-GVO zu. Die Norm s

pricht nur demjenigen einen Schadensersatzanspruch zu, der wegen ei

nes Verstoßes gegen diese VO einen Schaden erlitten hat. Gem. Art

. 82 Abs. 2 DS-GVO haften die Verantwortlichen – insoweit konkreti

sierend – für den Schaden, der durch eine nicht dieser VO entspreche

nde Verarbeitung entstanden ist. Daher kommt nur ein Verstoß durch 

die Verarbeitung selbst in Betracht, die verordnungswidrig sein muss, 

um einen Schadensersatzanspruch auszulösen. Bei Verstößen, die nic

ht durch eine der DS-GVO zuwiderlaufende Verarbeitung verursacht 

worden sind, kommt eine Haftung nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO nicht 

in Betracht. Eine bloße Verletzung der Informationsrechte der betroff
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enen Person aus Art. 12-15 DS-GVO führt nicht dazu, dass eine Date

nverarbeitung, infolge derer das Informationsrecht entstanden ist, selb

st verordnungswidrig ist. Somit löst die nach Art. 12 Abs. 3 S. 1 DS-

GVO verspätete Erfüllung von Auskunftsansprüchen nach Art. 15 DS

-GVO grds. keinen Schadensersatzanspruch gem. Art. 82 DS-GVO a

us. Ein Schaden wurde hier zudem nicht dargelegt. Allein dass die Kl. 

auf die Datenauskunft „warten“ musste, kann auch nach dem Schaden

smaßstab der DS-GVO keinen ersatzfähigen Schaden begründen. Es 

muss auch bei einem immateriellen Schaden eine spürbare Beeinträch

tigung eingetreten sein, unabhängig von einer Erheblichkeitsschwelle

; andernfalls scheidet ein „Schaden“ begrifflich schon aus. 

LG Dresden Urt. v. 26

.5.2021 – 8 O 1286/19 

5.000 EUR Die Bekl. haben einen Anspruch auf Schadensersatz nac

h Art. 82 DS-GVO wegen Verstößen gegen Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a un

d 34 DS-GVO. Verletzungshandlung ist durch die Beauftragung des 

Detektivbüros, unter Weitergabe der Daten des Kl. aus seinem Antrag 

auf Mitgliedschaft beabsichtigte Ausspionieren seiner Person. Der Kl. 

hatte die Weitergabe der Daten in seinem Aufnahmeantrag untersagt (

„Nein“ angekreuzt). Nach der Haftungsregelung der DS-GVO ist da

mit vorliegend auch eine Außenhaftung des Organs „Geschäftsführun

g/Vorstand“ – in der von den Bekl. übereinstimmend und unstreitig a

ngegebenen Besetzung – zusammen mit der Bekl. zu 1) gem. Art. 8

2 Abs. 1 und 4 DS-GVO iVm § 421 BGB gegeben. Der Bekl. zu 2) h

andelte hierbei auch vorsätzlich; sein Handeln ist der Bekl. zu 1) nac

h §§ 278, 31 BGB zuzurechnen. Für den immateriellen Schadensersat

z gelten dabei die iRv § 253 BGB entwickelten Grundsätze, die Ermit

tlung obliegt dem Gericht nach § 287 ZPO. Es können für die Bemess

ung die Kriterien des Art. 83 Abs. 2 DS-GVO herangezogen werden, 

zB Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung vo

n Art, Umfang oder Zweck der betreffenden Verarbeitung, die betroff

enen Kategorien personenbezogener Daten. Zu berücksichtigen ist au

ch, dass die beabsichtigte abschreckende Wirkung nur durch für den 

Anspruchsverpflichtenden empfindliche Schmerzensgelder erreicht w

ird, insb. wenn eine Kommerzialisierung fehlt. Ein genereller Ausschl

uss von Bagatellfällen ist damit nicht zu vereinbaren. 

LG Karlsruhe Urt. v.  

9.2.2021 – 4 O 67/20 

= ZD 2021, 55 

0 EUR Eine schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist nicht n

otwendig, um einen immateriellen Schaden geltend zu machen. Jedoc

h führt nicht jeder Verstoß gegen die DS-GVO zu einer Ausgleichspfl

icht; es muss eine benennbare und insoweit tatsächliche Persönlichkei

tsverletzung vorliegen. Art. 82 DS-GVO begründet einen Schadenser

satzanspruch nicht bereits bei jeder individuell empfundenen Unanne

hmlichkeit oder bei Bagatellverstößen ohne ernsthafte Beeinträchtigu

ng für das Selbstbild oder Ansehen einer Person. Verbreitung des Na

mens, Geburtsdatums, Geschlechts, der E-Mail-Adresse und der Telef

onnummer stellen nur Bagatellschäden dar. 

LG Frankfurt/M. Urt. 

v. 18.1.2021 – 2-30 O 

147/20 =  

ZD 2021, 653 (n. rk.) 

0 EUR Kein Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO, da die Pflichtver

letzung nicht schlüssig vorgetragen wurde. Ein bloßes Datenleck indi

ziert noch nicht, dass dies auf einer Pflichtverletzung beruht. Es beste

he keine Beweislastumkehr bzgl. der Pflichtverletzung zu Lasten der 
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Bekl. Der Kl. muss darlegen und beweisen, dass der Verstoß auf Pflic

htverletzung der Bekl. beruht und ein Schaden besteht. 

LG Meiningen Urt. v. 

23.12.2020 – (122) 3 

O 363/20 

10.000 EUR Die unzulässige Weitergabe von Gesundheitsdaten des 

Kl. durch einen Unfallversicherer rechtfertigt ein Schmerzensgeld iH

v 10.000 EUR aus § 241 Abs. 2 BGB. Ob auch ein Anspruch gem. Ar

t. 82 Abs. 1 DS-GVO, der eine ausdrückliche Reglung zum immateri

ellen Schadenersatz enthält, besteht, kommt es nach nicht an. Die sch

werwiegende Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts recht

fertigt bereits einen vertraglichen Schmerzensgeldanspruch. 

LG Landshut Urt. v. 6.

11.2020 – 51 O 513/2

0 = ZD 2021, 161 

0 EUR Allein die Verletzung des Datenschutzrechts als solche begrü

ndet nicht bereits für sich gesehen einen Schadensersatzanspruch für 

Betroffene. Die Verletzungshandlung muss zu einer konkreten, nicht 

nur unbedeutenden oder empfundenen Verletzung von Persönlichkeit

srechten der betroffenen Person geführt haben. Eine schwere Verletzu

ng des Persönlichkeitsrechts ist nicht erforderlich. Jedoch ist nicht für 

jede bloß individuelle empfundene Unannehmlichkeit ein Schmerzen

sgeld zu gewähren; vielmehr muss dem Betroffenen ein spürbarer Na

chteil entstanden sein und es muss um eine objektiv nachvollziehbare, 

mit gewissem Gewicht erfolgte Beeinträchtigung von persönlichkeits

bezogenen Belangen gehen. 

LG Essen Urt. v.  

29.10.2020 – 4 O 9/20 

= ZD 2021, 163  

mAnm Bente/Gulden 

0 EUR Eine Online-Rezension über eine unfreundliche, namentlich g

enannte Bedienung in einem Café begründet keinen Löschungsanspru

ch gegen den Plattformbetreiber und damit auch keinen Schmerzensg

eldanspruch nach Art. 82 DS-GVO. 

LG Köln Urt. v.  

7.10.2020 – 28 O 71/2

0 = ZD 2021, 47  

(n. rk.) 

0 EUR Für den immateriellen Schadensersatz gelten die iRv § 253 B

GB entwickelten Grundsätze. Es können für die Bemessung die Krite

rien des Art. 83 Abs. 2 DS-GVO herangezogen werden. Ein generelle

r Ausschluss von Bagatellfällen ist damit nicht zu vereinbaren. 

LG Frankfurt/M. Urt. 

v. 18.9.2020 – 2-27 O 

100/20 =  

ZD 2020, 639 

0 EUR Die Zugänglichmachung von personenbezogenen Daten einer 

betroffenen Person an Dritte ohne Einverständnis fällt unter Art. 82 A

bs. 1 DS-GVO (sog. Bloßstellung). Der Kl. ist für den DS-GVO-Vers

toß darlegungs- und beweisbelastet. 

LG Hamburg Urt. v. 4.

9.2020 – 324 S 9/19 

= ZD 2021, 99 

0 EUR Allein der Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften f

ührt nicht zu einer Verpflichtung des Verantwortlichen zur Zahlung v

on Schadensersatz, es bedarf des Eintritts eines Schadens, den der Kl. 

darzulegen und zu beweisen hat. Es bedarf zwar keiner schweren Ver

letzung des Persönlichkeitsrechts, jedoch reicht nicht jeder Verstoß a

us. 

LG Frankfurt/M. Urt. 

v. 3.9.2020 – 2-03 O 4

8/19 =  

MMR 2021, 271 

0 EUR Bloße Löschung eines Beitrags durch einen Betreiber eines so

zialen Netzwerks oder die Sperrung eines Nutzerkontos stellt keinen 

Schaden iSd DS-GVO dar. 
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LG Wuppertal Urt. v. 

3.8.2020 – 3 O 101/19 

4.000 EUR Der Kl. ist vorliegend aufgrund eines Verstoßes der Bekl. 

gegen Art. 32 DS-GVO ein immaterieller Schaden entstanden. Die B

ekl. hat gegen die ihr obliegenden Pflichten verstoßen, indem sie geei

gnete technische und organisatorische Maßnahmen innerhalb ihres G

eschäftsbetriebs nicht unternommen hat, um zu verhindern, dass ihre 

Mitarbeiter Sozialdaten – wie vorliegend die elektronische Gesundhei

tsakte der Kl. – als unverschlüsselte Anlage mit unverschlüsselter E

-Mail versenden können. Vorliegend hätte es der Bekl. oblegen, entw

eder durch geeignete Schulungen ihrer Mitarbeiter diese dahingehend 

zu sensibilisieren, sensible Gesundheitsdaten nicht ungeschützt und u

ngesichert per E-Mail zu versenden oder durch geeignete technische 

und organisatorische Vorrichtungen sicherzustellen, dass Sozialdaten 

ungeschützt und unverschlüsselt bereits nicht versendet werden könn

en. Der Bekl. ist es vorliegend nicht gelungen, sich als Verantwortlic

he iSv Art. 24 DS-GVO zu entlasten, Art. 82 Abs. 3 DS-GVO. Denn 

bereits durch das unverschlüsselte Versenden sensibler Gesundheitsd

aten – ungeachtet der behaupteten Zustimmung der Betroffenen (hier: 

der Kl.) – hat die Bekl. als Verantwortliche gegen Art. 32 DS-GVO v

erstoßen. Denn dass die Kl. auch in die unverschlüsselte Versendung 

der Gesundheitsakte mit E-Mail eingewilligt hat, hat selbst die Bekl. 

nicht vorgetragen, zumal ein Verzicht auf ein verschlüsseltes Versend

en von Daten nach der DS-GVO nicht möglich ist. Der Kl. ist durch d

as unverschlüsselte Versenden der elektronischen Gesundheitsakte ei

n immaterieller Schaden gem. Art. 82 DS-GVO entstanden. Denn ber

eits das unverschlüsselte Versenden der die Kl. betreffenden Gesundh

eitsdaten führt zu einer erheblichen Verletzung ihres allgemeinen Per

sönlichkeitsrechts nach Art. 2 Abs. 1 GG iVm Art. 1 Abs. 1 GG. Zwa

r führt ein bloßer Verstoß gegen die DS-GVO, ohne dass eine Schade

nsfolge eintritt, nicht zu einer Haftung nach Art. 82 DS-GVO. Auch r

eicht ein Bagatellverstoß ohne ernsthafte Beeinträchtigung bzw. eine 

bloß individuell empfundene Unannehmlichkeit des Betroffenen nicht 

aus. Allerdings ist eine schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts 

nicht (mehr) erforderlich. Vielmehr genügt es, dass dem Betroffenen 

ein spürbarer Nachteil entstanden und eine objektiv nachvollziehbare, 

mit gewissem Gewicht erfolgte Beeinträchtigung von persönlichkeits

bezogenen Belangen gegeben ist. Dieses Ergebnis deckt sich auch mit 

der Intention des europäischen Gesetzgebers. Ausweislich Erwägungs

grund 146 S. 3 DS-GVO soll der Begriff des Schadens im Lichte der 

Rspr. des EuGH weit auf eine Art und Weise ausgelegt werden, die d

en Zielen dieser VO in vollem Umfang entspricht. Es kann dahinsteh

en, ob § 254 Abs. 1 BGB vorliegend unmittelbar oder entsprechend z

ur Anwendung gelangen würde. Bei der Höhe des anzusetzenden Sch

merzensgelds kommt es auf den konkreten Einzelfall an. Bußgeldkrit

erien können in der Bemessung berücksichtigt werden, müssen aber s

tärker im Lichte des Kompensations- und nicht des Strafcharakters ei

ngestellt werden, um eine sog. Doppelbestrafung zu vermeiden. Ausg

angspunkt der Betrachtung ist stets, welche Daten abgeflossen sind u

nd welche Folgen dies haben kann und/oder bereits hatte. Je intimer, f

inanziell bedrohlicher, potenziell ehrverletzender oder kränkender un

d persönlich gewichtiger die abgeflossenen Daten sind, desto höher fä

http://www.zd-beck.de/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=32&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=24&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO&x=3
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=32&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=2&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=2&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=1&g=GG
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=1&g=GG&x=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EWG_DSGVO&n=146&gesvor=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=254
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=254&x=1


 

 
www.zd-beck.de 

 
©Kevin Leibold 

 
Stand: 6.10.2022 

 

llt der immaterielle Schaden aus. Dabei ist auch die Verknüpfbarkeit 

von Daten zu berücksichtigen (etwa mit Hilfe von Metadaten). Metad

aten erlauben bei entsprechender Menge und Beziehbarkeit auf ander

e eine Profilbildung, die Einblicke in das Intimleben erlaubt. Die die 

Schadensersatzhöhe beeinflussende Faktoren auf Seiten des Verantw

ortlichen können etwa das Ausmaß der Pflichtverletzung(en) sein. In 

diesem Zusammenhang auch relevant sind der Grad des Verschuldens

, das Verhalten des Verantwortlichen nach dem Vorfall ggü. dem Betr

offenen sowie das Ob und Wie von Maßnahmen zur Schadensvermei

dung oder -minimierung. Bemessungsfaktor für die Höhe der Entschä

digung ist damit auf einer objektiven Ebene zunächst die Art und Inte

nsität der Verletzungshandlung, die Kategorie der betroffenen person

enbezogenen Daten, der Umfang der „verloren gegangenen Daten“, d

er zeitliche Umfang der Datenschutzrechtsverletzung, der Umgang de

s datenverarbeitenden Verantwortlichen mit der Datenschutzrechtsver

letzung, die Unternehmensgröße des datenverarbeitenden Verantwortl

ichen und die an ihn zu stellenden Ansprüche bzgl. der Datensicherhe

it, Organisation und technische Maßnahmen. Auf einer subjektiven E

bene ist der Verschuldensgrad des Verantwortlichen sowie die subjek

tive Empfindung des Betroffenen vor dem Hintergrund der verlustig 

gegangenen Daten zu berücksichtigen. Das Gericht führt eine umfass

ende Abwägung durch, welche Faktoren bei der Bemessung der Scha

denshöhe einzubeziehen sind. 

LG Lüneburg Urt. v.  

14.7.2020 – 9 O 145/1

9 = ZD 2021, 275  

mAnm Wybitul/Wuer

meling/Ganz 

1.000 EUR Ein rechtswidriger Negativeintrag bei einer Wirtschaftsau

skunftei kann ein Schmerzensgeld rechtfertigen. Es bedarf keiner sch

werwiegenden Persönlichkeitsverletzung mehr. Sie ist weder vorgese

hen noch von dessen Ziel und Entstehungsgeschichte gedeckt. 

LG Darmstadt Urt. v. 

26.5.2020 – 13 O 244/

19 = ZD 2020, 642  

mAnm Wybitul/Brams 

1.000 EUR Die Versendung von personenbezogenen Daten eines Be

werbers an einen falschen Empfänger ohne den Willen des Bewerbers 

(hier: Name und Geschlecht des Betroffenen, Position, für die er sich 

beworben hat, sowie Gehaltsinformationen), begründete einen Schade

nsersatzanspruch nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO. 

LG Mannheim Urt. v. 

13.5.2020 – 14 O 32/1

9 = MMR 2020, 796 (

Ls.) 

0 EUR Wurde der Beitrag einer betroffenen Person auf einem soziale

n Netzwerk zu Unrecht gelöscht und sein Konto für einige Zeit gespe

rrt, steht der betroffenen Person in der Regel keine Geldentschädigun

g zu (hier wurde zudem kein DS-GVO-Verstoß gesehen). 

LG Ravensburg Urt. v. 

6.3.2020 – 2 O 363/19 

0 EUR Der Klageantrag („Die Bekl. zu verurteilen, an den Kl. ein an

gemessenes Schmerzensgeld gem. Artikel 82 Ziffer 1 DS-GVO, dess

en Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, nebst Zinsen i. H

. v. 5 % – Punkten über dem Basiszinssatz seit Zustellung der Klagesc

hrift zu zahlen“) ist ausreichend bestimmt, § 253 Abs. 2 ZPO. Es han

delt sich um einen Antrag auf Schmerzensgeld. Die Höhe des Schmer

zensgelds ist regelmäßig durch das erkennende Gericht zu bemessen

, § 253 BGB, § 287 ZPO, sodass es für einen hinreichend bestimmten 

Antrag ausreichend ist, wenn der Kl. iRd Klagebegründung die Schät

zgrundlagen sowie eine Größenordnung darlegt. Dies ist vorliegend g
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eschehen, als Mindestbetrag gab der Kl. 20.000 EUR an. Der iRv Art

. 82 DS-GVO geltend gemachte Schaden muss kausal auf die Verletz

ungshandlung, mithin den festgestellten Verstoß gegen die DS-GVO, 

zurückzuführen sein. Den Betroffenen trifft regelmäßig die Beweislas

t für das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale. Lediglich das Verschul

den wird nach Art. 82 Abs. 3 DS-GVO widerleglich vermutet. Inwief

ern die verweigerte Auskunft zu einer Ehrverletzung des Kl. geführt h

aben soll, ist nicht erkennbar. Inwiefern die Nichterteilung der allgem

einen Auskunft nach Art. 15 DS-GVO zu einer erheblichen Ehrverlet

zung, mithin einem immateriellen Schaden des Kl., geführt haben soll

, ist nicht erkennbar. 

NEU LG Bochum Urt. 

v. 22.1.2020 – I-2 O 1

86/19  

(durch OLG Hamm  

Urt. v. 31.8.2021 – I-9 

U 56/20 auf 4.000  

EUR reduziert) 

8.000 EUR Es besteht ein Schmerzensgeldanspruch nach Art. 82 DS-

GVO iHv 8.000 EUR wegen unberechtigter Weitergabe personenbez

ogener Daten im Konzern. Der Schmerzensgeldantrag ist dem Grund

e nach gegeben und ergibt sich aus Art. 82 DS-GVO. Bei der Höhe is

t zu berücksichtigen, dass der immaterielle Schadensersatzanspruch a

us Art. 82 DS-GVO gerade auch eine abschreckende Wirkung haben 

soll. Insoweit sind die ausgeurteilten 8.000 EUR erforderlich, aber au

ch ausreichend. Insoweit war zu Gunsten der Bekl. immerhin zu berü

cksichtigen, dass diese ein durchaus legitimes Informationsinteresse h

at, auch wenn dieses nicht das zur Zweckerreichung erfolgte Vorgehe

n rechtfertigt. Die Bekl. haftet jedoch nur gesamtschuldnerisch mit de

r in der Arbeitsgerichtsbarkeit verklagten Arbeitgeberin der Kl. Dies 

ergibt sich aus Art. 82 Abs. 4, 5 DS-GVO. 

NEU LG München I  

Endurteil v. 7.11.2019 

– 34 O 13123/19 =  

ZD 2020, 204 

0 EUR Die bloße verordnungswidrige Datenverarbeitung stellt gerad

e noch keine Rechtsverletzung dar. 

LG Hamburg Urt. v.  

18.10.2019 – 316 O 3

31/17 

0 EUR Ein Schadensersatzanspruch steht dem Kl. nach Art. 82 Abs

. 2 S. 1 DS-GVO nicht zu, da der temporale Anwendungsbereich der 

Verordnung im Zeitpunkt der streitgegenständlichen Sperrungen noch 

nicht eröffnet war. 

LG Karlsruhe Urt. v.  

11.10.2019 – 8 O 282/

19 

0 EUR Die Anwendung von Art. 82 Abs. 3 DS-GVO setzt einen scha

densverursachenden Verstoß gegen die DS-GVO voraus. Der Nachw

eis der Ursächlichkeit und des Eintritts eines Schadens als haftungsbe

gründenden Umstand obliegt dabei dem Betroffenen. Die Exkulpatio

nsmöglichkeit bezieht sich ausschließlich auf das Verschulden hinsic

htlich des den Schaden auslösenden Ereignisses. Art. 82 Abs. 3 DS-G

VO enthält keinen allgemeinen, übertragbaren Rechtsgedanken, dass 

schon bei einem Verdacht unzureichender Datenschutzvorkehrungen 

und einem damit abstrakt drohenden Schaden die datenverarbeitende 

Stelle sich zunächst umfassend entlasten müsste, um Unterlassungsan

sprüchen zu entgehen. 

LG Regensburg Urt. v. 

27.8.2019 – 72 O 194

3/18 KOIN 

0 EUR Soweit dieser Anspruch mit einer Einschränkung der Datenve

rarbeitung durch den Kl. infolge der Sperrung seines Nutzerkontos be

gründet wird, ist schon der sachliche Anwendungsbereich der DS-GV

O nicht eröffnet, die nach Art. 2 Abs. 2 lit. c DS-GVO keine Anwend
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ung findet auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natür

liche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiä

rer Tätigkeiten. Auch wurde lediglich der Eintritt eines materiellen Sc

hadens durch die Sperrung des Nutzerkontos behauptet, weil der Kl. g

ehindert gewesen sei, seine geäußerte Meinung weiter zu verbreiten, 

ohne diesen behaupteten Schaden konkret darzulegen oder sonst nach

vollziehbar zu begründen. 

LG Karlsruhe Urt. v.  

2.8.2019 – 8 O 26/19 

= ZD 2019, 511 

0 EUR Es bedarf keiner schweren Verletzung des Persönlichkeitsrech

ts mehr, um einen immateriellen Schaden geltend zu machen. Die Ver

pflichtung zum Ausgleich eines immateriellen Schadens muss eine be

nennbar und insoweit tatsächliche Persönlichkeitsverletzung gegenüb

erstehen, zB bei der mit einer unrechtmäßigen Zugänglichmachung v

on Daten liegenden „Bloßstellung“. Die Ablehnung eines Kreditvertr

ags durch ein Kreditinstitut reicht dafür in der Regel jedoch nicht aus. 

LG Coburg Urt. v. 31.

7.2019 – 24 O 422/18 

0 EUR Kein DS-GVO-Schadensersatzanspruch, da eine vorübergehe

nde Funktionssperrung eines Social-Media-Accounts nicht erheblich i

st und zudem eine Einwilligung abgegeben wurde. Der Kl. könne auc

h während einer Sperrung auf seinen Account zugreifen und seine Ko

ntakte einsehen. 

LG Traunstein Urt. v. 

2.5.2019 – 8 O 3510/1

8 

0 EUR Soweit dieser Anspruch mit einer Einschränkung der Datenve

rarbeitung durch den Kl. infolge der Sperrung seines Nutzerkontos be

i begründet wird, ist schon der sachliche Anwendungsbereich der DS-

GVO nicht eröffnet, die nach Art. 2 Abs. 2 lit. c DS-GVO keine Anw

endung findet auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch n

atürliche Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder fa

miliärer Tätigkeiten. Auch wurde lediglich der Eintritt eines materiell

en Schadens durch die Sperrung des Nutzerkontos behauptet, weil der 

Kl. gehindert gewesen sei, seine geäußerte Meinung weiter zu verbrei

ten, ohne diesen behaupteten Schaden konkret darzulegen oder sonst 

nachvollziehbar zu begründen. Soweit zur Begründung auf die Grund

sätze zur Geldentschädigung bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen z

urückgegriffen wird, gilt, dass eine solche Geldentschädigung nur unt

er einschränkenden Voraussetzungen zu gewähren wäre. 

LG Wuppertal Urt. v. 

29.3.2019 – 17 O 178/

18 =  

ZD 2020, 548 (Ls.) 

923,38 EUR Der Kl. wurde ein Anspruch auf Freistellung von der Ve

rbindlichkeit ggü. ihren Prozessbevollmächtigen für die außergerichtl

iche Rechtsverfolgung iHv 923,38 EUR aus Art. 82 Abs. 1 DS-GV

O zugesprochen. 

LG Frankfurt/M. Urt. 

v. 20.12.2018 – 2-05 

O 151/18 =  

ZD 2019, 467 

0 EUR Der immaterielle Schaden liegt in der potenziellen Stigmatisie

rung, die durch einen „-Eintrag“ bei einer Wirtschaftsauskunftei entst

ehen kann (im vorliegenden Fall lag jedoch kein Verstoß gegen die D

S-GVO vor). 

Amtsgerichte 

 

NEU AG München  

Urt. v. 3.8.2022 – 211 

C 578/22 

0 EUR Der Kl. hat gegen die Bekl. keinen Anspruch auf Zahlung von 

immateriellem Schadensersatz iHv 4.500 EUR aus Art. 82 Abs. 1 DS

-GVO iVm Art. 32 Abs. 1 DS-GVO. Zwischen den Parteien ist stritti
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g, ob die Bekl. gegen die DS-GVO verstoßen hat. Der Kl. trägt nach 

den allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen die Darlegungs- und 

Beweislast für die haftungsbegründenden Voraussetzungen. Aus Art

. 82 Abs. 3 DS-GVO ergibt sich lediglich hinsichtlich des Verschulde

ns eine Beweislastumkehr. Damit trägt der Kl. die Darlegungs- und B

eweislast hinsichtlich eines Verstoßes der Bekl. gegen die DS-GVO u

nd eines daraus kausal entstandenen Schadens. Der Kl. behauptet, das

s die Bekl. die gem. Art. 32 Abs. 1 DS-GVO erforderlichen Maßnah

men hinsichtlich des Zugangs des Kl. zu dem Kundenkonto nicht getr

offen habe. Der Kl. macht geltend, dass eine Zwei-Faktor-Authentifiz

ierung Stand der Technik gewesen sei. Die Bekl. ist jedoch kein Zahl

ungsdienstleister. Der Kl. hat nicht ausreichend dargelegt, dass die Z

wei-Faktor-Authentifizierung auch bei bloßen Kundenbindungsprogr

ammen Stand der Technik ist und die vorliegende Authentifizierung b

eim Programm der Bekl. diesen nicht erfüllt. Danach sind zwar die ei

nzelnen zum Kunden-Login erforderlichen Informationen teilweise ni

cht geheim, sondern ggü. einzelnen Vertragspartnern anzugeben oder 

im näheren Umfeld des Kunden bekannt. Für die Kombination der ve

rschiedenen Merkmale beim Login wurde dies aber nicht vorgetragen

. Auch hat die Bekl. ein dokumentiertes Informationssicherheits-Man

agementsystem im Unternehmen umgesetzt und unterliegt einer regel

mäßigen Auditierung durch unabhängige Dritte. Dies erfolgt am ISO-

Standard 27001 und den Sicherheitslinien des BSI. Zudem hat die Be

kl. ein sog. Security Information and Event Management zur Überwa

chung implementiert. Ein Verstoß hiergegen wurde seitens des Kl. ni

cht vorgetragen. Darüber hinaus ist der Stand der Technik nur ein Ges

ichtspunkt in der von Art. 32 Abs. 1 und Abs. 2 DS-GVO vorgeschrie

ben Abwägung. Umstände für die Gesamtabwägung aller genannten 

Faktoren, die danach gegen ein angemessenes Schutzniveau sprechen

, werden von dem Kl. nicht vorgetragen. Ein Verstoß gegen Art. 32 D

S-GVO liegt danach nicht vor. Aus Art. 32 DS-GVO folgt kein Anspr

uch auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung im vorliegenden Fall. Ein 

etwaiger Verstoß der Bekl. gegen Art. 32 DS-GVO wäre jedenfalls au

ch nicht kausal für den behaupteten Punkteklau. 

AG Pankow Urt. v. 28

.3.2022 – 4 C 199/21 

0 EUR Ein Verstoß gegen die DS-GVO lag nicht vor. Voraussetzung 

ist nicht nur ein Verstoß, sondern auch, dass der Kl. einen Schaden er

litten hat. Allein, dass der Kl. die Auskunft nicht erhalten hat bzw. die 

Löschung nicht verhindert wurde, kann keinen ersatzfähigen Schaden 

begründen. Es muss auch bei einem immateriellen Schaden eine Beei

nträchtigung eingetreten sein, die unabhängig von einer Erheblichkeit

sschwelle wenigstens spürbar sein muss. 

AG Pforzheim Urt. v. 

27.1.2022 – 2 C 381/2

1 = ZD 2022, 512 

1.500 EUR Durch die Weitergabe des Namens und der Adresse des 

Kl. ohne dessen Einwilligung an das Abrechnungszentrum hat die Be

kl. gegen Art. 6 Abs. 1 DS-GVO verstoßen und des Weiteren pflicht

widrig den Kl. hierüber nicht nach Art. 14 Abs. 1 DS-GVO informiert

. Auf Grund dessen steht dem Kl. ein Schadensersatzanspruch gem. A

rt. 82 Abs. 1 DS-GVO zu, wobei das Gericht einen Betrag iHv 1.500 

EUR (zzgl. 4 EUR für Mahnkosten) für angemessen, aber auch ausrei

chend hält. Hierbei wurde zum einen berücksichtigt, dass sich der von 
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der Bekl. begangene Verstoß nicht als besonders schwerwiegend dars

tellt, insb. keinerlei Anhaltspunkte für ein systematisches Vorgehen o

der gar eine Schädigungs- oder Bereicherungsabsicht erkennen lassen

. Andererseits sieht das Gesetz einen Ausschluss vermeintlicher Baga

tellschäden nicht vor. Vielmehr ist der Schadensbegriff der DS-GVO 

weit auszulegen und, da es sich um einen europarechtlichen Anspruch 

handelt, nicht mit den bisher in Deutschland üblichen Beträgen für ei

nen immateriellen Schadensersatz zu vergleichen. Um die geforderte 

Abschreckung zu erreichen, muss der zuzusprechende Schadensersatz 

über einen rein symbolischen Betrag hinaus gehen. Unter Berücksicht

igung all dessen erachtet das Gericht einen Betrag iHv 1.500 EUR für 

insgesamt angemessen. Eine Weitergabe von Daten an ihren Prozessb

evollmächtigten läge in ihrem anerkennungswerten berechtigten Inter

esse, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. 

AG Pfaffenhofen Urt. 

v. 9.9.2021 – 2 C 133/

21 =  

MMR 2021, 1005 

300 EUR Die Bekl. hat die E-Mail-Adresse des Kl. ohne Rechtfertigu

ng iSd Art. 6 DS-GVO verarbeitet und dem Kl. verspätet bzw. zunäch

st nicht vollständig Auskunft erteilt. Eine entsprechende Rechtsgrundl

age wurde nicht dargelegt. Es lagen zudem Verstöße gegen Art. 14, 1

5 DS-GVO vor. Es kann dahinstehen, ob eine Haftung gem. Art. 82 D

S-GVO von vornherein als verschuldensunabhängig zu sehen ist oder 

von einer Verschuldensvermutung oder Beweislastumkehr auszugehe

n ist. Der Verstoß muss kausal zu einem Schaden geführt haben. Eine 

„Erheblichkeitsschwelle“ ist in der DS-GVO nicht erkennbar und für 

einen weiten Schadensbegriff spricht auch die Zielsetzung der DS-G

VO. Die Schwere des immateriellen Schadens wirkt sich nur noch bei 

der Höhe des Anspruchs aus. Der Schaden kann auch bereits etwa in 

dem unguten Gefühl liegen, dass personenbezogene Daten Unbefugte

n bekannt geworden sind, insb. wenn nicht ausgeschlossen ist, dass di

e Daten unbefugt weiterverwendet werden, auch bereits in der Ungew

issheit, ob personenbezogene Daten an Unbefugte gelangt sind. Unbe

fugte Datenverarbeitungen können zu einem Gefühl des Beobachtetw

erdens und der Hilfslosigkeit führen, was die betroffenen Personen let

ztlich zu einem reinen Objekt der Datenverarbeitung degradiert. Den 

Kontrollverlust nennt Erwägungsgrund 75 DS-GVO ausdrücklich als 

„insbesondere“ zu erwartenden Schaden. Desweiteren kommen etwa 

Ängste, Stress, Komfort- und Zeiteinbußen in Betracht. Die erkennba

ren Auswirkungen liegen darin, dass sich der Kl. mit der Abwehr der 

von ihm unerwünschten Werbung und der Herkunft der Daten ausein

andersetzen musste. Dies ist geeignet, zu einem durchaus belastenden 

Eindruck des Kontrollverlusts zu führen, zumal dies auch die Auseina

ndersetzung mit dem Verstoß und auch die Abwehr ggf. drohender an

derweitiger Verstöße erschwert. Die Höhe des Anspruchs ist auf der 

Grundlage der inhaltlichen Schwere und Dauer der Rechtsverletzung 

zu beurteilen, unter Berücksichtigung des Kontexts, der Umstände ein

es Verstoßes. Genugtuungs- und Vorbeugungsfunktion können bei de

r Bezifferung eine Rolle spielen. Die zögerlich gegebene Information 

muss im Interesse einer effektiven Abschreckung als schmerzensgeld

erhöhend berücksichtigt werden. 
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AG Hamburg-Bergedo

rf Urt. v. 7.12.2020 – 

410 d C 197/20 = ZD 

2021, 587 

0 EUR Der Versand einer E-Mail an einen gewerblichen Empfänger 

begründet keinen DS-GVO-Schadensersatzanspruch. Der Verstoß ge

gen Art. 6 Abs. 1 DS-GVO allein ist nicht ausreichend. Es muss eine 

objektiv benennbare Beeinträchtigung des Geschädigten vorliegen, di

e über den bloßen Ärger oder die individuell empfundene Unannehml

ichkeit des Verstoßes hinausgeht. 

AG Frankfurt/M. Urt. 

v. 16.10.2020 – 30 C 2

705/19 (47) 

0 EUR Unabhängig von der Frage, ob überhaupt ein Verstoß gegen d

ie DS-GVO erfolgte und die Datenverarbeitung rechtswidrig iSd Art

. 5 f. DS-GVO erfolgte, ist weder ein materieller, noch ein immateriel

ler Schaden bei dem Kl. erkennbar. Ein immaterieller Schaden besteh

t nicht alleine durch die Weitergabe der Information über den Kl., das

s und welche Trainervergütung er innerhalb des Vereins erhält. An ei

ner erkennbaren Persönlichkeitsverletzung, die zu einem immaterielle

n Schadensersatzanspruch führen könnte, fehlt es hier. Mit der Einfüh

rung von Art. 82 Abs. 1 DS-GVO kann eine betroffene Person für jed

e Verletzung der DS-GVO durch Verarbeitung ihrer personenbezoge

nen Daten auch ein angemessenes Schmerzensgeld verlangen. Insb. b

ei der Zugänglichmachung von Daten einer betroffenen Person für Dr

itte ohne ihr Einverständnis muss ein Schadensersatzanspruch einen i

mmateriellen Schaden abdecken. Ein irgendwie gearteter (immateriell

er) Schaden ist jedoch Voraussetzung für einen Schadensersatzanspru

ch. Schadensersatzpflichten könnten Schutzvorschriften der DS-GVO 

auch auf praktischer Ebene durchsetzen, was grds. für ein weites Vers

tändnis des immateriellen Schadensersatzanspruchs nach Art. 82 Abs

. 1 der DS-GVO sprechen würde. Auch bedarf es entsprechend des W

ortlauts von Art. 82 Abs. 1 DS-GVO keiner schwerwiegenden Persön

lichkeitsrechtsverletzung mehr für ein Entstehen eines Schadensersatz

anspruchs. Dafür spreche Erwägungsgrund 146 DS-GVO. Der Verpfl

ichtung zum Ausgleich eines immateriellen Schadens muss eine bene

nnbare und tatsächliche Persönlichkeitsverletzung gegenüberstehen. 

Diese Persönlichkeitsrechtsverletzung kann insb. in einer „Bloßstellu

ng“ liegen. Ein irgendwie gearteter Schaden muss einer Ersatzpflicht 

vorausgehen, immaterielle Bagatellschäden sind nicht ersatzfähig. So

weit die Schwelle von bloßer Unannehmlichkeit zu ernsthafter Beeint

rächtigung nicht überwunden ist, besteht keine Ersatzpflicht für den 

Datenverarbeiter. Ein immaterieller Schaden kann insb. in einer „öffe

ntliche Bloßstellung“ liegen, die dann durch den Schadensersatzanspr

uch kompensiert werden kann. Die entfernte Möglichkeit einer Rufsc

hädigung genügt den Substantiierungsanforderungen iRv Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO nicht. 

AG Hildesheim Urt. v. 

5.10.2020 – 43 C 145/

19 = ZD 2021, 384 

800 EUR Die Zugänglichmachung von personenbezogenen Daten au

f einem retournierten PC an einen Dritten rechtfertigt nach Art. 82 Ab

s. 1 DS-GVO ein Schmerzensgeld, wenn keine Einwilligung der betr

offenen Person vorliegt. Der Begriff des immateriellen Schadens ist i

m Zusammenhang mit der Verletzung der DS-GVO weit auszulegen, 

um dem europäischen Recht (effet utile) und den Zielen der DS-GVO 

zur Wirkung zu verhelfen. Immaterielle Schadensersatzansprüche hab

en einen abschreckenden Charakter und sollen der DS-GVO zu einer 
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effektiven Geltung verhelfen. Das Gericht berücksichtigt die Ausgleic

hs- und Genugtuungsfunktion des Schmerzensgelds. 

AG Hamburg-Barmbe

k Urt. v. 18.8.2020 – 8

16 C 33/20 

0 EUR Die betroffene Person muss die Datenschutzverletzung nac

h Art. 82 Abs. 1 DS-GVO darlegen und erläutern, worin die Beeinträ

chtigung liegt. Werden nach einer Datenschutzverletzung personenbe

zogene Daten wie Name, Anschrift, Geburtsdatum und Kreditkartenn

ummer im Internet veröffentlicht, begründet dies allein noch keinen S

chadensersatzanspruch. 

AG Frankfurt/M. Urt. 

v. 10.7.2020 – 385 C 1

55/19 (70) =  

ZD 2021, 47 

0 EUR Für einen DS-GVO-Schadensersatzanspruch bedarf es einer e

rnsthaften Beeinträchtigung. Eine individuell empfundene Unannehm

lichkeit oder ein Bagatellverstoß ohne ernsthafte Beeinträchtigung für 

das Selbstbild oder Ansehen einer Person reicht dafür nicht aus. 

AG Pforzheim Urt. v. 

25.3.2020 – 13 C 160/

19 = ZD 2021, 50 

4.000 EUR Gibt ein Psychotherapeut die Gesundheitsdaten über den 

Ehemann seiner Patientin iRe familienrechtlichen Auseinandersetzun

g unerlaubt an deren Verfahrensbevollmächtigten weiter, liegt ein Ve

rstoß gegen Art. 9 DS-GVO vor. Dies berechtigt die betroffene Perso

n zu einem angemessenen Schmerzensgeld nach Art. 82 Abs. 1 DS-G

VO. Der Betrag von 4.000 EUR sei ausreichend, aber auch erforderli

ch, um eine Abschreckungswirkung zu erzielen und der betroffenen P

erson zugleich Genugtuung für das erlittene Unrecht zu gewährleisten

. 

AG Hannover Urt. v. 

9.3.2020 – 531 C 1095

2/19 =  

ZD 2021, 176 (Ls.) 

0 EUR Nicht jede Datenschutzrechtsverletzung ist ein ersatzfähiger S

chaden. Für einen Bagatellverstoß ohne ernsthafte Beeinträchtigung b

zw. für jede bloß individuell empfundene Unannehmlichkeit ist kein 

Schmerzensgeld iSd Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zu gewähren. Der betro

ffenen Person muss ein spürbarer Nachteil entstanden sein und es mu

ss sich um eine objektiv nachvollziehbare, mit gewissem Gewicht erf

olgte Beeinträchtigung von persönlichkeitsbezogenen Belangen hand

eln. Eine schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts ist nicht erfor

derlich. 

AG Brake Urt. v. 19.1

2.2019 – 3 C 153/19 

0 EUR Ein Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DS-GV

O setzt voraus, dass wegen eines Verstoßes gegen die DS-GVO ein m

aterieller oder immaterieller Schaden entstanden ist. Ein bloßer Verst

oß gegen die DS-GVO, ohne dass eine Schadensfolge eintritt, führt ni

cht zu einer Haftung. Zwar ist eine schwere Verletzung des Persönlic

hkeitsrechts nicht (mehr) erforderlich; es muss aber dem Betroffenen 

ein spürbarer Nachteil entstanden sein und es muss um eine objektiv 

nachvollziehbare, mit gewissem Gewicht erfolgte Beeinträchtigung v

on persönlichkeitsbezogenen Belangen gehen. Der Kl. hat nicht darge

legt, dass ihm ein solcher immaterieller Schaden entstanden ist. Er hat 

lediglich ausgeführt, dass das Verhalten der Bekl. für ihn eine Rufsch

ädigung darstelle und er von dem negativen Ansehen betroffen sei, da

ss die anderen Teilhaber durch die offene Darstellung seiner – gar nic

ht vorhandenen – Rückstandsbeträge von ihm gewonnen haben dürfte

n und dass Nachbarn und Mitbewohner sowie darüber hinaus plakativ 

und falsch damit konfrontiert würden. Es kann dahinstehen, ob die A

uflistung des Kl. in der Saldoliste überhaupt geeignet war, den Ruf de
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s Kl. zu schädigen. Es mag schließlich valide Gründe für einen Beitra

gsrückstand geben. Jedenfalls aber hat der Kl. nicht dargelegt, dass se

in Ruf durch die Aufführung in der Saldoliste tatsächlich geschädigt 

worden ist und er hierdurch Nachteile erlitten hat. 

AG Goslar Urt. v.  

27.9.2019 – 28 C 7/19 

0 EUR Der Versand einer einzigen E-Mail an eine berufliche E-Mail-

Adresse ohne vorherige Einwilligung, die nicht zur Unzeit versandt w

urde und die auf Grund ihres äußeren Erscheinungsbilds deutlich gez

eigt habt, dass es sich um Werbung handelt und die ein längeres Befa

ssen mir ihr nicht notwendig gemacht habt, begründet keinen Schade

n nach der DS-GVO. Die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits

rechts führt nur dann zu einem Anspruch auf Geldentschädigung, wen

n es sich um einen schwerwiegenden Eingriff handelt und die Beeintr

ächtigung nicht in anderer Weise befriedigend ausgeglichen werden k

ann. Ob eine schwere Persönlichkeitsverletzung vorliegt, bemisst sich 

an objektiven Kriterien und nicht an der subjektiven Empfindlichkeit 

und hängt insb. von der Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, Anla

ss und Beweggrund des Handelnden sowie von dem Grad seines Vers

chuldens ab. Der Schadensbegriff wird im Zweifel weit ausgelegt; gle

ichwohl muss er „erlitten“ sein. 

AG Bochum Beschl.  

v. 11.3.2019 – 65 C 48

5/18 

0 EUR Ein Anspruch aus Art. 82 DS-GVO wurde iErg nicht schlüssi

g dargelegt. 

AG Diez Urt. v.  

7.11.2018 – 8 C 130/1

8 = ZD 2019, 85 

0 EUR Der Verstoß gegen die DS-GVO alleine führt nicht direkt zu

m Schadensersatz. Eine schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts 

ist nicht erforderlich. Für einen Bagatellverstoß ohne ernsthafte Beein

trächtigung bzw. für jede bloß individuell empfundene Unannehmlich

keit ist kein Schmerzensgeld zu gewähren; dem Betroffenen muss ein 

spürbarer Nachteil entstanden sein und es muss um eine objektiv nach

vollziehbare, mit gewissem Gewicht erfolgte Beeinträchtigung von pe

rsönlichkeitsbezogenen Belangen gehen. Das Gericht sah hier den Sc

hmerzensgeldanspruch mit dem bereits anerkannten Betrag iHv 50 E

UR als abgegolten an. 

Verwaltungsgerichte 

 

NEU VG Weimar Urt. 

v. 13.4.2022 – 3 K 18

32/20 We 

0 EUR Das Gericht ist der Auffassung, dass sich der in Art. 80 Abs

. 1 DS-GVO letzter Halbsatz vorgesehene Vorbehalt nationalen Recht

s nur auf die vertretungsweise Geltendmachung von Schadensersatz n

ach Art. 82 DS-GVO bezieht. 

Finanzgerichte 

 

NEU BFH Beschl. v. 

28.6.2022 – II B 92/2

1 = ZD 2022, 574  

mAnm Filusch/Fünfst

ück/Henrich 

0 EUR Für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen gegen 

Finanzbehörden wegen behaupteter Verstöße gegen die DS-GVO ist 

der Finanzrechtsweg gegeben. Einfachgesetzlich ist der Finanzrechts

weg für den Schadenersatzanspruch aus Art. 82 DS-GVO gem. § 3

3 Abs. 1 Nr. 4 FGO iVm § 32 i Abs. 2 S. 1 AO eröffnet. Eine Klage a

uf Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist eine Klage „hinsi

chtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten … wegen eines V
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erstoßes gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungs

bereich der [DS-GVO]“ iSd § 32 i Abs. 2 S. 1 Alt. 1 AO. Die Wendu

ngen in Art. 82 Abs. 1 DS-GVO einerseits („Verstoß gegen diese Ver

ordnung“) und in § 32 i Abs. 2 S. 1 Alt. 1 AO andererseits („Verstoß 

gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen im Anwendungsbereich 

der DS-GVO“) sind gleichbedeutend, denn die DS-GVO enthält nur d

atenschutzrechtliche Bestimmungen. Die Schadenersatzklage ist auch 

eine Klage „hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten 

…“, wie es der erste Satzteil des § 32 i Abs. 2 S. 1 Alt. 1 AO erforder

t. Ein Verstoß gegen die DS-GVO, wie ihn Art. 82 DS-GVO verlangt

, ist deshalb ohne Verarbeitung nicht denkbar. Aus § 40 Abs. 2 S. 1 V

wGO, der für Schadenersatzansprüche aus der Verletzung öffentlich-r

echtlicher Pflichten, die nicht auf einem öffentlich-rechtlichen Vertra

g beruhen, den ordentlichen Rechtsweg vorsieht, folgt einfachgesetzli

ch schon deshalb nichts Gegenteiliges, weil § 32 i Abs. 2 AO nur als l

ex specialis zu dieser Vorschrift verstanden werden kann. Auch aus v

erfassungsrechtlichen Gründen ergibt sich keine Zuständigkeit der or

dentlichen Gerichte für den streitigen Schadensersatzanspruch. Es ha

ndelt sich nicht um einen Amtshaftungsanspruch iSd Art. 34 S.1 GG. 

Der Anspruch aus Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist auch dann, wenn er sic

h gegen eine Behörde richtet, kein Anspruch aus der Verletzung von 

Amtspflichten iSd Art. 34 S. 1 GG, da es sich nicht um eine auf die B

ehörde übergeleitete Haftung des Amtsträgers, sondern um eine origi

näre Haftung der Behörde handelt. Der Schadensersatzanspruch nac

h Art. 82 Abs. 1 DS-GVO richtet sich gegen den Verantwortlichen od

er gegen den Auftragsverarbeiter. Sowohl der Begriff des Verantwort

lichen als auch der des Auftragsverarbeiters ist institutionell zu verste

hen. Soweit in einer Behörde Daten verarbeitet werden, ist damit nich

t der jeweilige Amtsträger persönlich Verantwortlicher iSd DS-GVO 

und folglich auch nicht Adressat des Anspruchs. Der Anspruch richtet 

sich vielmehr unmittelbar gegen den Staat bzw. eine seiner Institution

en. Damit handelt es sich um einen ggü. den in Art. 34 GG erfassten 

Amtshaftungsansprüchen grundlegend anders gearteten Anspruch. De

r Schadenersatzanspruch nach der DS-GVO kann in Anspruchskonku

rrenz neben einen Amtshaftungsanspruch aus § 839 BGB iVm Art. 3

4 GG treten. Davon geht die DS-GVO ausweislich Erwägungsgrun

d 146 S. 4 DS-GVO selbst aus. Das entspricht dem Grundsatz, dass a

uch sonst zwischen einem Amtshaftungsanspruch und einem auf dem

selben Tatsachenkomplex beruhenden Entschädigungsanspruch Ansp

ruchskonkurrenz bestehen kann. Soweit das LSG Hessen in seinem B

eschl. v. 26.1.2022 (ZD 2022, 573) in dem Anspruch aus Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO einen Amtshaftungsanspruch sieht, für den die Rechtswe

gzuweisung des Art. 34 S. 3 GG der spezialgesetzlichen Zuweisung d

er DS-GVO-Sachen zur Sozialgerichtsbarkeit gem. § 81 b Abs. 1 SG

B X, einer mit § 32 i Abs. 2 S. 1 AO weitgehend wortgleichen Vorsch

rift, vorgehe, teilt der Senat diese Auffassung nicht. Das LSG Hessen 

geht davon aus, Art. 34 Satz 3 GG umfasse (jegliche) schadenersatzre

chtliche Haftungsregelungen des Staates, wenn hoheitliches Handeln 

eines seiner Amtswalter rechtswidrig einen kompensationsfähigen Sc

haden verursacht habe (Rn. 23). Der Senat erachtet dieses Verständni

s sowohl angesichts des Wortlauts des Art. 34 S. 3 GG als auch anges
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ichts des Urteils des BVerfG in BVerfGE 61, 149 für zu weitgehend. 

Es ist zwar zutreffend, dass Art. 34 GG für sich genommen kein Vers

chuldenserfordernis kennt, worauf das LSG Hessen abstellt. Damit all

ein wird die Amtspflicht jedoch nicht definiert. Die vom LSG Hessen 

in diesem Zusammenhang zitierten Literaturauffassungen gehen in Ü

bereinstimmung mit dem BVerfG davon aus, dass die Staatshaftung n

ach aktueller Rechtslage lediglich durch Überleitung der Eigenhaftun

g des Amtsträgers auf den Staat entsteht. Eine Vorlage des Rechtsstre

its an den EuGH nach Art. 267 AEUV ist nicht veranlasst. Es ist nicht 

im Ansatz erkennbar, warum Art. 82 DS-GVO einer nationalen Regel

ung entgegenstehen könnte, die den Schadensersatzanspruch ebenso 

wie andere datenschutzrechtliche Ansprüche der Finanzgerichtsbarkei

t zuweist. Ob umgekehrt unionsrechtliche Bedenken bestünden und d

eshalb ggf. eine Vorlage angezeigt wäre, wenn das nationale Recht di

e allgemeinen datenschutzrechtlichen Ansprüche einerseits und den S

chadensersatzanspruch andererseits unterschiedlichen Gerichten zuwi

ese, muss nicht mehr entschieden werden. 

NEU BFH Beschl. v. 

28.6.2022 – II B 93/21 

0 EUR Inhaltsgleich mit BFH Beschl. v. 28.6.2022 – II B 92/21 

FG Berlin-Brandenbur

g Beschl. v. 27.10.202

1 – 16 K 16155/21 =  

ZD 2022, 172 

0 EUR Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist, soweit er sich gegen staatliche St

ellen richtet, entsprechend der verfahrensrechtlichen Regelungen des 

jeweiligen Mitgliedstaats zur Durchsetzung von Ansprüchen bei Amt

spflichtverletzungen geltend zu machen, in Deutschland mithin vor d

en ordentlichen Gerichten. Die Auslegung des Art. 79 Abs. 2 DS-GV

O, auf den Art. 82 Abs. 6 DS-GVO verweist, iSe internationalen Zust

ändigkeitsregelung ist vorzugswürdig. Für dieses Ergebnis spricht Er

wägungsgrund 145 DS-GVO, wonach es bei Verfahren gegen Verant

wortliche oder Auftragsverarbeiter dem Kl. überlassen bleiben soll, o

b er die Gerichte des Mitgliedstaats anruft, in dem der Verantwortlich

e oder der Auftragsverarbeiter eine Niederlassung hat, oder des Mitgli

edstaats, in dem die betroffene Person ihren Aufenthaltsort hat. Es sin

d mithin grenzüberschreitende Sachverhalte angesprochen. Außerdem 

ergibt sich aus Erwägungsgrund 147 DS-GVO, dass die spezifischen 

Vorschriften der DS-GVO über die Gerichtsbarkeit – insb. in Bezug a

uf Verfahren im Hinblick auf einen gerichtlichen Rechtsbehelf einsch

ließlich Schadenersatz gegen einen Verantwortlichen oder Auftragsve

rarbeiter – Geltung beanspruchen. Damit ist das Verhältnis der DS-G

VO zu den zentralen Vorschriften des unionsrechtlichen (Zivil-)Proze

ssrechts angesprochen. Nicht zuletzt wird diese Auslegung dadurch g

estützt, dass dem Europäischen Parlament und dem Rat der Europäisc

hen Union für die verfahrensrechtliche Durchsetzung von Ansprüche

n innerhalb der Mitgliedstaaten schon keine Regelungskompetenz zu

kommt. Eine solche Kompetenz ergibt sich weder aus Art. 16 AEUV, 

auf den die DS-GVO maßgeblich gestützt wird, noch aus anderer aus

drücklicher Ermächtigung oder Annexkompetenz. 

NEU FG Baden-Württ

emberg Urt. v.  

0 EUR Gem. Art. 82 Abs. 6, Art. 79 Abs. 2 DS-GVO iVm § 32 i Abs

. 2 AO ist für Klagen der betroffenen Personen hinsichtlich der Verar

beitung personenbezogener Daten gegen Finanzbehörden oder gegen 

deren Auftragsverarbeiter wegen eines Verstoßes gegen datenschutzr
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18.10.2021 – 10 K 75

9/21 

echtliche Bestimmungen im Anwendungsbereich der DS-GVO oder d

er darin enthaltenen Rechte der betroffenen Personen der Finanzrecht

sweg gegeben. Der Nachweis einer Pflichtverletzung durch den Bekl. 

sowie der Eintritt eines Schadens beim Kl. ist nicht gelungen. Daher 

kommt ein Anspruch auf Schadensersatz weder nach Art. 82 Abs

. 1 DS-GVO noch nach anderen Anspruchsgrundlagen in Betracht. Je

der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter wird von der Haftung b

efreit, wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umsta

nd, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist (Art. 8

2 Abs. 3 DS-GVO). Es ist auch nicht allein auf die Datenverarbeitung 

abzustellen, sondern auch Vorbereitungsmaßnahmen können einen en

tsprechenden Anspruch begründen. Danach stellt die Entgegennahme 

einer Einkommensteuererklärung mit Anlagen und Belegen und dere

n Sichtung und Verwendung für Zwecke der Einkommensteuerveranl

agung eine Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Finanzb

ehörde als Verantwortliche dar, unabhängig davon, ob Teile der einge

reichten Unterlagen nach dem Verarbeitungsvorgang zur Rückgabe a

n den Steuerpflichtigen bestimmt sind. Der Senat konnte sich nicht di

e volle richterliche Überzeugung davon verschaffen, dass beim Kl. in

folge einer Pflichtverletzung des Bekl. ein zu einem Schmerzensgeld 

führender immaterieller Schaden eingetreten ist. Die Darlegungs- und 

Beweislast für die haftungsbegründenden Voraussetzungen trägt nach 

allgemeinen zivilprozessualen Grundsätzen der Anspruchsberechtigte

. Eine Beweislastumkehr ist in Art. 82 Abs. 3 DS-GVO ausdrücklich 

nur bzgl. des Gesichtspunkts des Verschuldens vorgesehen. Dem Verl

etzten obliegt es daher auch, den Datenschutzverstoß zu beweisen. Se

lbst wenn man von der Übersendung von Unterlagen an die Zeugin a

usgehen würde, wäre beim Kl. kein Schaden entstanden. Nach Erwäg

ungsgrund 146 S. 3 und 6 DS-GVO soll der Begriff des Schadens im 

Lichte der Rspr. des EuGH weit auf eine Art und Weise ausgelegt we

rden, die den Zielen dieser VO in vollem Umfang entspricht. Die betr

offenen Personen sollen einen vollständigen und wirksamen Schaden

sersatz für den erlittenen Schaden erhalten. Die Beweislast auch für d

iese Voraussetzung obliegt dem Anspruchsberechtigten. Dies entspric

ht den allgemeinen deliktischen Voraussetzungen. Eine Beweislastum

kehr ist der Norm ausdrücklich nur bezüglich des Gesichtspunkts des 

Verschuldens zu entnehmen. Für den immateriellen Schadensersatz g

elten die iRv § 253 BGB entwickelten Grundsätze, die Ermittlung obl

iegt dem Gericht nach § 287 ZPO. Es können für die Bemessung die 

Kriterien des Art. 83 Abs. 2 DS-GVO herangezogen werden, zB die 

Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unter Berücksichtigung der Ar

t, des Umfangs oder des Zwecks der betreffenden Verarbeitung, die b

etroffenen Kategorien personenbezogener Daten. Auf die im Beschlu

ss des BVerfG v. 14.1.2021 (ZD 2021, 266 mAnm Blasek) aufgeworf

ene Frage, ob ein Bagatellschaden zu einem nach Art. 82 DS-GVO zu 

ersetzenden Schadensersatzanspruch führen kann, kommt es im vorlie

genden Streitfall nicht an, da nach der Überzeugung des Senats überh

aupt kein Schaden eingetreten ist. 

BAG 
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NEU BAG Urt. v. 5.5.

2022 – 2 AZR 363/21 

1.000 EUR Das LAG Hamm hat der Kl. zu Recht keinen über 1.000 

EUR hinausgehenden Schadensersatz nach Art. 82 DS-GVO zugespr

ochen. Die Würdigung des LAG, die gem. § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO fest

zusetzende Höhe des der Kl. nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO gegen die 

Bekl. zustehenden Schadensersatzanspruchs betrage unter Berücksich

tigung und Abwägung aller Umstände des Einzelfalls nicht mehr als 1

.000 EUR, hält einer revisionsrechtlichen Überprüfung stand. Zu Gun

sten der Kl. kann unterstellt werden, dass ihr ein Anspruch auf Zahlu

ng immateriellen Schadensersatzes gem. Art. 82 Abs. 1 DS-GVO we

gen eines Verstoßes der Bekl. gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 1

5 Abs. 1 DS-GVO zusteht und der Anspruch nicht nach der vertraglic

hen Ausschlussfrist verfallen ist. Da sich die Bekl. gegen ihre Verurte

ilung nicht mit einem eigenen Rechtsmittel gewandt hat, ist die Entsc

heidung des LAG insoweit mit dem Ablauf der Frist für eine möglich

e Anschlussrevision rechtskräftig geworden. Es bedarf daher keiner E

ntscheidung, ob allein eine nicht vollständige Erfüllung des Auskunft

sanspruchs gem. Art. 15 Abs. 1 DS-GVO einen immateriellen Schade

n iSv Art. 82 Abs. 1 DS-GVO begründen kann. Zweifel daran könnte

n sich ergeben, weil der Erwägungsgrund 146 S. 1 DS-GVO nur von 

solchen Schäden spricht, „die einer Person aufgrund einer Verarbeitu

ng entstehen, die mit dieser Verordnung nicht im Einklang steht“. Die 

Nichterfüllung oder nicht vollständige Erfüllung des Auskunftsanspru

chs nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO muss danach für sich genommen ni

cht gleichbedeutend sein mit einer verordnungswidrigen „Verarbeitun

g“. Ebenso kann zu Gunsten der Kl. unterstellt werden, dass ein Scha

densersatzanspruch nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO keinen in bestimmt

er Weise qualifizierten Verstoß gegen die DS-GVO, also kein Übersc

hreiten einer gewissen Erheblichkeitsschwelle, voraussetzt. Das LAG 

hat zu Recht angenommen, dass es bei der Bestimmung der von der 

Kl. in sein Ermessen gestellten Höhe des Schadensersatzes gem. § 28

7 Abs. 1 S. 1 ZPO alle Umstände des Einzelfalls würdigen musste. D

avon kann der Senat für die Beurteilung der Revision der Kl. ohne ein 

darauf bezogenes Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH nach A

rt. 267 Abs. 3 AEUV ausgehen. Nach der stRspr des EuGH ist es man

gels einschlägiger unionsrechtlicher Vorschriften nach dem Grundsat

z der Verfahrensautonomie Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung 

jedes Mitgliedstaats, die Verfahrensmodalitäten für Klagen, die den S

chutz der dem Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte 

gewährleisten sollen, zu regeln, wobei die betreffenden Anforderunge

n jedoch nicht ungünstiger sein dürfen als diejenigen, die gleichartige

, dem innerstaatlichen Recht unterliegende Sachverhalte regeln (Äqui

valenzgrundsatz), und die Ausübung der durch das Unionsrecht verlie

henen Rechte nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig ersc

hweren dürfen (Effektivitätsgrundsatz). Dies führt im Streitfall mange

ls einschlägiger unionsrechtlicher Vorschriften zur Anwendbarkeit vo

n § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO. Art. 82 DS-GVO regelt selbst keine Verfahr

ensmodalitäten zur Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs. Art

. 79 Abs. 1 DS-GVO sieht lediglich vor, dass jede betroffene Person 

das Recht auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf hat, wenn 

sie der Ansicht ist, dass die ihr auf Grund der DS-GVO zustehenden 
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Rechte infolge einer nicht mit ihr im Einklang stehenden Verarbeitun

g ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. Dem Äquivalenz- 

oder Effektivitätsgrundsatz ist durch die Anwendung von § 287 Abs

. 1 S. 1 ZPO Rechnung getragen. Die Bestimmung findet im nationale

n Recht ebenso bei der Durchsetzung anderer Ansprüche auf immater

iellen Schadensersatz Anwendung. Sie ermöglicht überdies in besond

erer Weise eine effektive Durchsetzung von Schadensersatzansprüche

n, weil sie nach Wahl des Kl. das Beweismaß mindert. Das LAG hat 

die Höhe des immateriellen Schadenersatzes mit 1.000 EUR nicht er

messensfehlerhaft zu niedrig festgesetzt. Bei der Bemessung der Höh

e eines Schadensersatzanspruchs nach § 287 Abs. 1 ZPO steht den Ta

tsachengerichten ein weiter Ermessensspielraum zu, innerhalb dessen 

sie die Besonderheiten jedes einzelnen Falles zu berücksichtigen habe

n. Die Festsetzung unterliegt nur einer eingeschränkten Überprüfung 

durch das Revisionsgericht. Sie kann von diesem nur darauf überprüft 

werden, ob die Rechtsnorm zutreffend ausgelegt, ein Ermessen ausge

übt, die Ermessensgrenze nicht überschritten wurde und ob das Beruf

ungsgericht von seinem Ermessen einen fehlerfreien Gebrauch gemac

ht hat, indem es sich mit allen für die Bemessung der Entschädigung 

maßgeblichen Umständen ausreichend auseinandergesetzt und nicht v

on sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. Ob die vom Berufungs

gericht als „naheliegend“ erachtete Orientierung am Kriterienkatalog 

in Art. 83 Abs. 2 S. 2 DS-GVO möglich oder sogar geboten ist, kann 

dahinstehen. Selbst wenn dies nicht der Fall sein sollte, hätte sich das 

LAG nicht von sachfremden Erwägungen zulasten der Kl. leiten lasse

n. Es hat zunächst zu Gunsten der Kl. in Rechnung gestellt, dass die 

Bekl. eine vollständige Auskunft nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO bis zu

letzt nicht erteilt und ihre Verpflichtung jedenfalls grob fahrlässig ver

kannt habe. Selbst wenn das Berufungsgericht einen dieser Gesichtsp

unkte zu Unrecht in seine Erwägungen eingestellt hätte, wäre die Kl. 

dadurch nicht beschwert. Das LAG hat ferner ohne Rechtsfehler in se

ine Würdigung einbezogen, dass die persönliche Betroffenheit der Kl. 

durch die nicht vollständige Erfüllung ihres Auskunftsanspruchs in A

nbetracht des maßgeblichen Anliegens ihres Auskunftsbegehrens „üb

erschaubar“ gewesen sei. Soweit das Berufungsgericht bei der Anspr

uchsbemessung nicht ausdrücklich problematisiert hat, ob der Schade

nsersatzanspruch nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO auch einen präventive

n Charakter hat und damit auch eine Abschreckungsfunktion erfüllen 

muss, ist dies im Ergebnis ebenfalls ohne Rechtsfehler. Zu Gunsten d

er Kl. kann unterstellt werden, dass dem Anspruch ein solcher Präven

tionscharakter zukommt. Seine vom Berufungsgericht festgesetzte Hö

he hat hinreichend abschreckende Wirkung. Der Betrag von 1.000 E

UR ist fühlbar und hat nicht nur symbolischen Charakter. Bloß symb

olisch wäre es etwa, die Entschädigung einer Person, die Opfer einer 

Diskriminierung beim Zugang zur Beschäftigung wurde, auf die Ersta

ttung ihrer Bewerbungskosten zu beschränken. Darüber geht der hier 

zugesprochene Schadensersatz deutlich hinaus. Ebenfalls eine Präven

tionsfunktion hat eine wegen einer Verletzung des allgemeinen Persö

nlichkeitsrechts geschuldete Entschädigung; auch diese kann mit eine

m Betrag iHv 1.000 EUR ausreichend bemessen sein, wie etwa im Fa

lle einer datenschutzwidrigen Observation mit heimlichen Videoaufn
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ahmen durch einen Detektiv. Der immaterielle Schaden nach Art. 8

2 Abs. 1 DS-GVO hat – anders als eine Entschädigung nach § 15 Abs

. 2 AGG – keinen erkennbaren Bezug zur Höhe eines dem Gläubiger 

zustehenden Arbeitsentgelts, sodass keine Anhaltspunkte dafür besteh

en, dass es sich dabei um ein relevantes Bemessungskriterium für die 

Höhe des Schadenersatzes handeln könnte. Selbst wenn dies anders z

u sehen sein sollte, entspräche der hier festgesetzte Betrag mehr als d

em zweifachen der zwischen den Parteien vereinbarten monatlichen 

Vergütung. Für eine Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG, die ebenf

alls eine Abschreckungsfunktion erfüllen muss, ist bereits ein Betrag i

n Höhe des 1,5-fachen des auf einer Stelle erzielbaren Entgelts als aus

reichend anzusehen, um die notwendige abschreckende Wirkung zu e

rzielen. Entgegen der Auffassung der Kl. musste das LAG dem Umst

and, dass die Bekl. anwaltlich vertreten war, auch unter dem Gesichts

punkt der Prävention keine den Schadenersatzanspruch erhöhende Be

deutung beimessen. Die Abschreckungsfunktion kann sich nur auf die 

Vermeidung künftiger Verstöße gegen die DS-GVO beziehen, nicht a

ber darauf, ob sich eine Partei bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

nach der DS-GVO anwaltlich hat vertreten lassen. Die Hinzuziehung 

eines Rechtsanwalts ist weder allgemein noch nach der DS-GVO ver

pönt. 

Landesarbeitsgericht

e 

 

LAG Schleswig-Holst

ein Beschl. v. 1.6.2022 

– 6 Ta 49/22 = ZD 20

22, 571 

2.000 EUR (Hinweis: Es handelt sich um keine Sachentscheidung, 

sondern um ein Prozesskostenhilfeverfahren) Der Rechtsanspruch 

auf immateriellen Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO erfor

dert über die Verletzung der DS-GVO hinaus nicht zusätzlich, dass di

e verletzte Person einen (weiteren) von ihr erlittenen Schaden darlegt. 

Bereits die Verletzung der DS-GVO selbst führt zu einem auszugleic

henden immateriellen Schaden. Für dieses Verständnis spricht Erwäg

ungsgrund 146 S. 3 DS-GVO, wonach der Begriff des Schadens im L

ichte der Rspr. des EuGH weit und auf eine Weise ausgelegt werden s

oll, die den Zielen der VO in vollem Umfang entspricht. Die Beschw

erdekammer geht iÜ mit dem ArbG davon aus, dass im Streitfall die 

Grenze einer erheblichen Rechtsverletzung überschritten ist. Nach Er

wägungsgrund 146 S. 6 DS-GVO sollen die betroffenen Personen ein

en vollständigen und wirksamen Schadensersatz für den erlittenen Sc

haden erhalten. Bei der Bemessung des immateriellen Schadensersatz

es durch das Gericht sind daher alle Umstände des Einzelfalls zu betr

achten. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass ein tatsächlicher und w

irksamer rechtlicher Schutz der aus der DS-GVO hergeleiteten Recht

e gewährleistet werden soll. Angesichts dessen geht die Beschwerdek

ammer davon aus, dass Art. 82 Abs. 1 DS-GVO neben seiner Ausglei

chsfunktion auch spezial- bzw. generalpräventiven Charakter hat und 

dies bei der Bemessung der Höhe des zu ersetzenden immateriellen S

chadens zu Lasten des Verantwortlichen zu berücksichtigen ist. Verst

öße müssen effektiv sanktioniert werden. Der Schadensersatz bei Dat

enschutzverstößen soll eine abschreckende Wirkung haben, um der D

S-GVO zum Durchbruch zu verhelfen (effet utile). Unter Berücksicht
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igung und Abwägung aller Umstände des Einzelfalls stellt ein Schade

nsersatz iHv 2.000 EUR die Obergrenze dar. Das ArbG hat zu Recht 

darauf abgestellt, dass die Beeinträchtigung des Rechts der Kl. am eig

enen Bild hier nicht schwerwiegend war, da die Kl. um die streitbefan

genen Aufnahmen wusste. Sie hatte an dem Videodreh freiwillig mitg

ewirkt. Die Kl. hatte sich mit den Aufnahmen einverstanden erklärt, a

llein nicht in der gebotenen schriftlichen Form und ohne vorherige U

nterrichtung über den Verarbeitungszweck und das Widerrufsrecht. D

ass die Aufnahmen (Einsteigen ins Auto, im Auto sitzend) die Intims

phäre der Kl. berührt oder sie diskriminiert hätten, ist nicht erkennbar

. Das ArbG durfte bei der Bemessung des Schmerzensgelds auch berü

cksichtigen, dass die Bekl. das Video umgehend aus dem Netz genom

men hat, nachdem die Kl. sie aufgefordert hatte, die Nutzung des Vid

eos zu unterlassen. Selbst wenn zu Gunsten der Kl. berücksichtigt wir

d, dass es sich nicht nur um Fotos, sondern um kommerziell genutzte 

Bewegtbilder gehandelt hat und ein möglicherweise nur geringes Ver

schulden nicht zu Gunsten der Bekl. in die Betrachtung eingestellt wi

rd, ist nach den Umständen des Falles kein 2.000 EUR übersteigendes 

Schmerzensgeld gerechtfertigt. Richtig ist, dass bei der Festlegung de

r Obergrenze eines im Hauptsacheverfahren etwaig zuzuerkennenden 

Schmerzensgelds auf eine angemessene Relation der Anspruchshöhe 

zu in anderen Fällen von Persönlichkeitsrechtsverletzungen ausgeurte

ilten Entschädigungsbeträgen zu achten ist. 

LAG Hamm Urt. v. 14

.12.2021 – 17 Sa 1185

/20 = ZD 2022, 295 

2.000 EUR Anspruchsberechtigter des Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist di

e betroffene Person iSd Art. 4 Nr. 1 DS-GVO. Die Haftung des Veran

twortlichen nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist verschuldensunabhängig

, dh Sie setzt nicht das Vorliegen oder den Nachweis eines Verschuld

ens voraus. Aus Art. 82 Abs. 3 DS-GVO ergibt sich nichts Abweiche

ndes. Die darin enthaltene Bestimmung, wonach bei Nachweis der Ni

chtverantwortlichkeit für den Umstand, durch den der Schaden einget

reten ist, eine Befreiung von der Haftung eintritt, betrifft nach Auffas

sung des BAG nicht das Verschulden iSe „Vertretenmüssens“, sonder

n die Frage nach einer „Beteiligung“ bzw. nach der Urheberschaft iSd 

Kausalität. Der Rechtsanspruch auf immateriellen Schadenersatz nac

h Art. 82 Abs. 1 DS-GVO erfordert über eine Verletzung der DS-GV

O hinaus nicht zusätzlich, dass die verletzte Person einen (weiteren) v

on ihr erlittenen immateriellen Schaden darlegt. Sie muss also keine „

Konsequenz oder Folge der Rechtsverletzung von zumindest einigem 

Gewicht“ oder das Überschreiten einer „Erheblichkeitsschwelle“ darl

egen. Bereits die Verletzung der DS-GVO selbst führt zu einem ausz

ugleichenden immateriellen Schaden. Für dieses Verständnis sprich

t Erwägungsgrund 146 S. 3 DS-GVO, wonach der Begriff des Schade

ns im Lichte der Rspr. des EuGH weit und auf eine Weise ausgelegt 

werden soll, die den Zielen der VO in vollem Umfang entspricht. Ber

eits der – auch hier eingetretene – Verlust über die Kontrolle der eige

nen personenbezogenen Daten kann nach Erwägungsgrund 75 und 8

5 DS-GVO einen immateriellen Schaden begründen. Bei diesem Vers

tändnis bleiben die Schwere eines Pflichtenverstoßes und das Ausma

ß der damit einhergehenden Beeinträchtigungen auch nicht unberücks

ichtigt. Sie können effektiv iRd Bemessung der Höhe des Schadenser
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satzes berücksichtigt werden. Nach Erwägungsgrund 146 S. 6 DS-GV

O sollen die betroffenen Personen einen vollständigen und wirksamen 

Schadenersatz für den erlittenen Schaden erhalten. Bei der Bemessun

g des immateriellen Schadenersatzes durch das Gericht sind daher all

e Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen. Es soll ein tatsächlic

her und wirksamer rechtlicher Schutz, der aus der DS-GVO hergeleit

eten Rechte gewährleistet werden. Berücksichtigt werden muss das V

erschulden des Verantwortlichen und etwaige Verstöße gegen die DS

-GVO. Eine gesamtschuldnerische Haftung kommt nach Art. 82 Abs

. 4 DS-GVO nur bei der Beteiligung mehrerer Verantwortlicher an „d

erselben Verarbeitung“ in Betracht. 

LAG Berlin-Brandenb

urg Urt. v. 18.11.2021 

– 10 Sa 443/21 =  

ZD 2022, 341 

2.000 EUR Der Kl. hatte Auskunft nach Art. 15 DS-GVO zu zwei V

orgängen verlangt, die verspätet bzw. gar nicht erteilt wurde. Es beste

ht unabhängig von dem Erreichen einer Erheblichkeitsschwelle bei V

erstößen gegen Regelungen der DS-GVO ein immaterieller Schadens

ersatzanspruch. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass gerade ausgehend 

von Erwägungsgrund 146 S. 3 DS-GVO eine weite Auslegung gebote

n ist, um den Zielen der VO in vollem Umfang zu entsprechen. Hierm

it wäre es unvereinbar, würde eine Schadensersatzpflicht nur bei erhe

blichen Rechtsverstößen eintreten, da dann eine Vielzahl von Fallgest

altungen denkbar wäre, in denen Betroffene trotz Verstößen gegen di

e Regelungen der DS-GVO keine Kompensation erhielten. Ferner ka

nn, um die Regelungen der DS-GVO effektiv durchzusetzen, auch au

f eine abschreckende Wirkung des Schadensersatzes abgestellt werde

n. Zudem sollen die betroffenen Personen nach Erwägungsgrund 14

6 S. 3 DS-GVO einen vollständigen und wirksamen Schadenersatz fü

r den erlittenen Schaden erhalten. Dass ein Schaden erlitten ist, ergibt 

sich nicht erst bei Überschreiten einer gewissen Erheblichkeitsschwel

le – der Schwere der Pflichtverstöße und damit einhergehenden Beein

trächtigungen kann vielmehr effektiv auf Ebene der Höhe des Schade

nsersatzes begegnet werden. Indem die Bekl. ihrer Auskunftsverpflic

htung inhaltlich nicht hinreichend nachgekommen ist, hat der Kl. kein

e ausreichenden Kenntnisse über die Verarbeitung seiner personenbez

ogenen Daten erlangt. Insofern ist ein Kontrollverlust eingetreten und 

ihm wurde die Möglichkeit der Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unmöglich gemacht o

der erschwert. Die Kausalität lag vor. Der Anspruch des Kl. ist auch n

icht verwirkt oder aus anderem Grunde rechtsmissbräuchlich geltend 

gemacht worden. Die Schadensersatzansprüche sollen generell eine A

bschreckungswirkung haben. Unter Berücksichtigung von Erwägungs

grund 146 S. 6 DS-GVO soll die betroffene Person einen vollständige

n und wirksamen Schadensersatz für den erlittenen Schaden erhalten. 

Verstöße müssen effektiv sanktioniert werden. Schadenersatz bei Dat

enschutzverstößen sollen eine abschreckende Wirkung haben, um der 

DS-GVO zum Durchbruch zu verhelfen. Gemessen an der Zweckrich

tung des Schadensersatzes hält die Kammer unter Berücksichtigung u

nd Abwägung der Umstände des vorliegenden Falls einen immateriell

en Schadensersatz iHv 1.000 EUR je unvollständig beantwortetem A

uskunftsverlangen für angemessen. Durch die unzureichende Auskun

ft hatte der Kl. keine umfassende Kenntnis über die Verarbeitung sein
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er personenbezogenen Daten durch die Bekl. bei zwei für ihn nachteil

igen Sachverhalten (Versetzung und Abmahnung). Durch einen Scha

denersatz von jeweils 1.000 EUR wird ausreichend sichergestellt, das

s durch die Zahlung eines spürbaren Betrags Art. 15 DS-GVO zur Ge

ltung verholfen wird und die Verpflichteten angehalten werden, die e

ntsprechenden Maßgaben einzuhalten. 

LAG Niedersachsen U

rt. v. 22.10.2021 – 16 

Sa 761/20 

1.250 EUR Der Anspruch auf Ersatz immateriellen Schadens nach Ar

t. 82 DS-GVO erfordert nicht das Überschreiten einer Erheblichkeitss

chwelle. Vorliegend geht es um die Datenverarbeitung in Bezug auf d

en Kl. iRd Arbeitsverhältnisses mit der Bekl. und im Zusammenhang 

mit der sog. „Dieselaffäre“. Der Arbeitgeber ist als Verantwortlicher 

Verpflichteter iSd Art. 82 Abs. 1 DS-GVO. Ein Verstoß gegen diese 

VO iSd Art. 82 Abs. 1 DS-GVO ist gegeben. Hierbei ist jeglicher Ver

stoß gegen eine Vorschrift der DS-GVO einschließlich der Formvorsc

hriften ausreichend. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass e

in Rechtsverstoß bei einer Datenverarbeitung vor dem Geltungszeitpu

nkt der DS-GVO die fortgesetzte Datenverarbeitung „infiziert“ und z

u einem Schadensersatzanspruch führt. Die Bekl. hat ihre Pflichten na

ch Art. 15 Abs. 1 DS-GVO verletzt. Der Auskunftsanspruch nach Art

. 15 DS-GVO besteht auch in einem Arbeitsrechtsverhältnis. Die allg

emeinen Bestimmungen der DS-GVO enthalten eine Vollregelung, au

ch zum Beschäftigtendatenschutz. Den Schadensersatzansprüchen sol

l generell eine Abschreckungswirkung innewohnen. 

LAG Hessen Urt. v. 1

8.10.2021 – 16 Sa 380

/20 

1.500 EUR Immaterieller Schadensersatz nach Art. 82 Abs. 1 DS-GV

O wegen rechtswidriger Detektivüberwachung setzt keine schwerwie

gende Persönlichkeitsrechtsverletzung voraus. Einen Ausschluss ver

meintlicher Bagatellschäden sieht das Gesetz nicht vor. Gerade bei im

materiellen Schäden ist die Rspr. des EuGH zu berücksichtigen, dass 

der geschuldete Schadensersatz „eine wirklich abschreckende Wirkun

g“ haben muss. Die bisherige deutsche Rspr., die immateriellen Scha

densersatz überhaupt nur bei schwerwiegenden Persönlichkeitsrechts

verletzungen zugesprochen hat, was auch der ausdrücklichen Regelun

g in § 8 Abs. 2 BDSG aF entspricht, ist nicht mehr anwendbar. Da de

r Begriff des Schadens in Art. 82 DS-GVO ein europarechtlicher ist, 

darf nicht auf nationale Erheblichkeitsschwellen oder andere Einschrä

nkungen abgestellt werden. Einen Ausschluss vermeintlicher Bagatell

schäden sieht das Gesetz nicht vor. Der Verantwortliche haftet für jed

e „nicht dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung“ (Art. 82 Ab

s. 2 S. 1 DS-GVO), solange diese kausal für den Schaden ist. Der Beg

riff der Beteiligung ist weit zu verstehen, sodass insb. die schädigend

e Handlung nicht von dem in Anspruch genommenen Verantwortlich

en ausgegangen sein muss. Die Höhe des Schadensersatzes ergibt sic

h aus dem Gesichtspunkt der Genugtuung des Opfers sowie der Präve

ntion. 

LAG Rheinland-Pfalz 

Beschl. v. 22.6.2021  

u. 19.11.2021 – 8 Sa 3

38/20 

0 EUR Unveröffentlicht. 
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LAG Hamm Urt. v. 11

.5.2021 – 6 Sa 1260/2

0 = ZD 2021, 710 (s. 

Revision BAG Urt. v. 

5.5.2022 – 2 AZR 363

/21) 

1.000 EUR Die Nichterteilung einer Auskunft nach Art. 15 DS-GV

O über sechs Monate begründet einen immateriellen Schadensersatza

nspruch nach Art. 82 DS-GVO. Der Auskunftsanspruch besteht auch 

in einem Arbeitsverhältnis. Weder der DS-GVO noch ihren Erwägun

gsgründen lässt sich entnehmen, dass der Schadensersatzanspruch ein

en qualifizierten Verstoß gegen die DS-GVO voraussetzt. Für die An

nahme einer Erheblichkeitsschwelle oder die Ausnahme von Bagatell

fällen, gibt es keinen Anhaltspunkt. Unter Berücksichtigung von Erw

ägungsgrund 146 S. 3 DS-GVO soll der Begriff des Schadens im Lic

hte der Rspr. des EuGH weit und auf eine Weise ausgelegt werden, di

e den Zielen der VO in vollem Umfang entspricht. Die Schwere des i

mmateriellen Schadens, mithin das Gewicht der Beeinträchtigung, da

s die Kl. – subjektiv – wegen der bestehenden Unsicherheit und des K

ontrollverlustes empfinden mag, ist für die Begründung der Haftung n

ach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO und mithin für die Frage des „Ob“ eines 

entstandenen Schadens nicht erheblich. Unter Berücksichtigung des E

rwägungsgrunds 146 (S. 6) DS-GVO soll die betroffene Person einen 

vollständigen und wirksamen Schadensersatz für den erlittenen Schad

en erhalten. Insoweit erscheint eine Orientierung an dem Kriterienkat

alog für die Bemessung von Bußgeldern in Art. 83 Abs. 2 S. 2 DS-G

VO naheliegend. Bei der Bemessung der Entschädigung für immateri

elle Schäden kommt den Gerichten grds. ein weites Ermessen zu, § 2

87 Abs. 1 S. 1 ZPO. Es müssen mithin sowohl sämtliche Auswirkung

en des konkreten Datenschutzverstoßes für die geschädigte Person als 

auch sämtliche in der Person des Schädigers liegenden, insb. die Tatsi

tuation und den Verschuldensgrad betreffenden, Umstände berücksic

htigt werden. Inwieweit die Höhe des Schadensersatzes auch von dem 

nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Verantwortlichen und dessen Finanzkraft 

abhängen mag, kann dahinstehen. Zweifel an der Nachhaltigkeit des 

Auskunftsverlangens kann bei der Bemessung der Höhe des immateri

ellen Schadensersatzes zu berücksichtigen sein. 

LAG Baden-Württem

berg Urt. v. 25.2.2021 

– 17 Sa 37/20 =  

ZD 2021, 436 

0 EUR Verlangt ein Beschäftigter wegen der überschießenden Daten

verarbeitung durch die Konzernmutter in den USA vom verantwortlic

hen Arbeitgeber nach Art. 82 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO immateriellen 

Schadensersatz und macht er als immateriellen Schaden die Gefahr ei

nes Missbrauchs der Daten durch Ermittlungsbehörden in den USA o

der andere Konzerngesellschaften bzw. einen Kontrollverlust geltend, 

kommen diese Umstände grds. zur Begründung eines immateriellen S

chadens iSv Art. 82 DS-GVO in Betracht. Für eine Haftung des Arbei

tgebers ist jedoch zusätzlich erforderlich, dass der Schaden „wegen ei

nes Verstoßes“ gegen die DS-GVO entstanden ist, dh einem Verordn

ungsverstoß zugeordnet werden kann (Kausalität). Daran fehlt es, we

nn der Arbeitgeber weder gegen die Bestimmungen des V. Kapitels d

er DS-GVO noch gegen Art. 28 DS-GVO verstoßen hat. Der verbleib

ende Verstoß gegen § 26 Abs. 4 BDSG iVm den Bestimmungen der 

Betriebsvereinbarung löst allein keinen Schadensersatzanspruch nac

h Art. 82 DS-GVO aus. Der Anspruchsteller muss darlegen und ggf. 

beweisen, dass der Anspruchsgegner irgendwie an der Verarbeitung b

eteiligt war, während der Anspruchsgegner darlegen und ggf. beweise
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n (Vollbeweis) muss, sämtliche Vorschriften iSv Art. 82 Abs. 1, Abs

. 2 DS-GVO eingehalten zu haben. 

LAG Köln Urt. v. 14.9

.2020 – 2 Sa 358/20 

= ZD 2021, 168 

300 EUR Das Auffinden einer PDF-Datei mit einer ehemaligen Arbe

itnehmerin auf der Homepage rechtfertigt einen Schmerzensgeldanspr

uch, da gegen Art. 17 DS-GVO verstoßen wurde. 

LAG Düsseldorf Urt. 

v. 11.3.2020 – 12 Sa 1

86/19 = ZD 2021, 592 

0 EUR Vorliegend lag kein Verstoß gegen die DS-GVO vor. 

Arbeitsgerichte 

 

NEU ArbG Berlin Tei

lurteil v. 15.6.2022 – 5

5 Ca 456/21, 55 Ca 56

59/21 

5.000 EUR Wegen der Nichterfüllung des Auskunftsanspruchs nac

h Art. 15 Abs. 1 DS-GVO besteht ein Entschädigungsanspruch des Kl

. gem. Art. 82 DS-GVO. Eine Haftung für die Verstöße könnte nur en

tfallen, wenn die Bekl. für diese nicht verantwortlich wäre, Art. 83 A

bs. 3 DS-GVO. Dies hat die Bekl. nicht dargetan. Dem Kl. ist durch d

ie fehlende Erteilung der Auskunft ein immaterieller Schaden entstan

den. Weder der DS-GVO noch ihren Erwägungsgründen lässt sich ent

nehmen, dass der Schadensersatzanspruch einen qualifizierten Versto

ß gegen die DS-GVO voraussetzt. Für die Annahme einer Erheblichk

eitsschwelle oder – andersherum formuliert – die Ausnahme von Bag

atellfällen, gibt es keinen Anhaltspunkt. Unter Berücksichtigung des 

Erwägungsgrunds 146 S. 3 DS-GVO soll der Begriff des Schadens i

m Lichte der Rspr. des EuGH weit und auf eine Weise ausgelegt wer

den, die den Zielen der VO in vollem Umfang entspricht. Die Ziele d

er DS-GVO bestehen dabei u. a. darin, den Risiken für die Rechte un

d Freiheit natürlicher Personen zu begegnen, die – mit unterschiedlich

er Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere – aus einer Verarbeitung 

personenbezogener Daten hervorgehen und zu einem immateriellen S

chaden führen können. Dabei kann ein immaterieller Schaden nicht n

ur in einer Diskriminierung, einem Identitätsdiebstahl oder -betrug, ei

nem finanziellen Verlust, einer Rufschädigung, einem Verlust der Ve

rtraulichkeit von dem Berufsgeheimnis unterliegenden Daten, der unb

efugten Aufhebung der Pseudonymisierung oder anderen erheblichen 

wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Nachteilen liegen. Er kann (b

ereits) entstehen, wenn die von der Verarbeitung personenbezogener 

Daten betroffenen Personen daran gehindert werden, die sie betreffen

den personenbezogenen Daten zu kontrollieren (vgl. Erwägungsgrun

d 75 DS-GVO). Der Kl. hat die Bemessung der Höhe des immateriell

en Schadensersatzes in das Ermessen des Gerichts gestellt, § 287 Abs

. 1 S. 1 ZPO. Unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalles geht 

die Kammer davon aus, dass dem Kl. zur Abgeltung des immaterielle

n Schadens ein Geldanspruch iHv 5.000 EUR zusteht. Unter Berücksi

chtigung des Erwägungsgrunds 146 S. 6 DS-GVO soll die betroffene 

Person einen vollständigen und wirksamen Schadensersatz für den erl

ittenen Schaden erhalten. Insoweit erscheint eine Orientierung an de

m Kriterienkatalog für die Bemessung von Bußgeldern in Art. 83 Abs

. 2 S. 2 DS-GVO naheliegend. Danach sind für die Ermittlung der Hö

he einer Geldbuße u. a. die Art, Schwere und Dauer des Verstoßes unt

er Berücksichtigung der Art, des Umfangs oder des Zwecks der betref
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fenden Verarbeitung, der Grad des Verschuldens, Maßnahmen zur Mi

nderung des den betroffenen Personen entstandenen Schadens, früher

e einschlägige Verstöße sowie die Kategorien der betroffenen persone

nbezogenen Daten zu betrachten. Bei der Bemessung der Entschädigu

ng für immaterielle Schäden kommt den Gerichten grds. ein weites Er

messen zu, § 287 Abs. 1 S. 1 ZPO. Es müssen mithin sowohl sämtlic

he Auswirkungen des konkreten Datenschutzverstoßes für die geschä

digte Person als auch sämtliche in der Person des Schädigers liegende

n, insb. die Tatsituation und den Verschuldensgrad betreffenden, Ums

tände berücksichtigt werden. In Anwendung des zuvor dargestellten 

Maßstabs ist unter Berücksichtigung und Abwägung aller Umstände 

des Einzelfalls ein Schadensersatz iHv 5.000 EUR angemessen. Dabe

i hat die Kammer zu Lasten der Bekl. berücksichtigt, dass diese die A

uskunft nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO bis zum heutigen Tag nicht erte

ilt hat. Die Bekl. hat dem Kl. bislang, also inzwischen eineinhalb Jahr

e nach seinem Ausscheiden und acht Monate nach seiner Geltendmac

hung, keinerlei Auskünfte erteilt. Damit hat die Bekl. den Auskunftsa

nspruch nicht erfüllt. Hinzukommt, dass die Bekl. offensichtlich kein

erlei Respekt vor dem Schutz personenbezogener Daten des Kl. zeigt, 

wenn sie ohne erkennbaren Grund und ungefragt vermeintliche Grün

de für ein Ausscheiden des Kl. aus dem Arbeitsverhältnis der Öffentli

chkeit zugänglich macht, indem sie diese an Vertragspartner und Beh

örden weiterleitet. Die Bekl. hat auch bis heute nicht erkennen lassen, 

dass sie ihren diesbezüglichen Auskunftspflichten in Zukunft nachko

mmen will. Inwieweit die Höhe des Schadensersatzes auch von dem 

nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO Verantwortlichen und dessen Finanzkraft 

abhängen mag, kann dahinstehen. Keine der Parteien hat vorliegend 

Angaben diesbezüglich getätigt. 

ArbG Kiel Beschl. v. 

28.4.2022 – 2 Ca 82 e/

22 

2.000 EUR (Hinweis: Es handelt sich um keine Sachentscheidung, 

sondern um ein Prozesskostenhilfeverfahren) Die Nutzung von Vi

deoaufnahmen einer Angestellten für ein Werbevideo ohne wirksame 

Einwilligung kann einen Schmerzensgeldanspruch rechtfertigen. Die 

Kl. hat mit hinreichender Wahrscheinlichkeit dargelegt, dass die Bekl

. als Verantwortliche iSd Art. 82 Abs. 1 DS-GVO iVm Art. 4 Nr. 7 D

S-GVO personenbezogene Daten, nämlich das Video, auf dem die Kl. 

zu identifizieren ist, verarbeitet hat. Es ist weiter davon auszugehen, d

ass diese Verarbeitung nicht DS-GVO-konform erfolgte, da weder ei

ne rechtswirksame Einwilligung der Kl. iSd Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a D

S-GVO/§ 26 BDSG noch ein sonstiger Erlaubnistatbestand vorlag. Ei

ne summarische Prüfung anhand des Maßstabs des § 114 Abs. 1 ZPO

, ob ein bestimmtes Schmerzensgeld angemessen erscheint, kann sich 

iRd Prozesskostenhilfeverfahrens in der Regel nur darauf beschränke

n, ob die durch den Antragssteller begehrte Kompensation sich, ausge

hend von den konkreten Umständen des Einzelfalls, der Höhe nach in

nerhalb eines vertretbaren Rahmens bewegt. Die abschließende Prüfu

ng, in welcher Höhe innerhalb dieses Rahmens ein Schmerzensgeld i

m konkreten Fall angemessen ist oder nicht, bleibt dem Hauptsacheve

rfahren vorbehalten. Die Höhe einer Entschädigung für die Verletzun

g des allgemeinen Persönlichkeitsrechts richtet sich nach der Intensitä

t, die von der Art, Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, Anlass un
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d Beweggrund des Handelns sowie dem Grad seines Verschuldens un

d der Qualität des geschützten Bereichs. Die Höhe der im jeweiligen 

Einzelfall als immaterielle Entschädigung zuerkannten Beträge variie

ren entsprechend. Für eine Begrenzung der Obergrenze von 2.000 EU

R sprechen die Umstände dieses Einzelfalls. Die mit der Veröffentlic

hung des Videos für die Kl. eingehende Beeinträchtigung ihres Recht

s am eigenen Bild ist nicht derart schwerwiegend, dass auch unter Ber

ücksichtigung des Ermessensspielraums des Gerichts im Hauptsachev

erfahren eine höhere Entschädigung in Betracht käme. Dabei ist zu G

unsten der Kl. zu berücksichtigen, dass die Veröffentlichung von Be

wegtbildern ggf. schwerer wiegt als die eines einzelnen Fotos. Auch i

st zu berücksichtigen, dass die Bekl. das Video kommerziell genutzt h

at. Der Inhalt des Videos berührt allerdings weder die Intimsphäre der 

Kl. noch geschah die Aufnahme heimlich. Es ist zwar nicht auszuschl

ießen, dass die Kl. auch auf Grund ihres Alters im Verhältnis zu den a

nderen dargestellten Personen ausgewählt wurde. Da das Video aber 

nicht im Kern darauf abzielt die Altersunterschiede darzustellen, sond

ern für die die Bekl. als sympathische Arbeitgeberin zu werben, stellt 

eine etwaige Diskriminierung lediglich eine Begleiterscheinung am R

ande dar und kann nicht als entscheidendes Argument für einen beson

ders hohen Entschädigungsrahmen herangezogen werden. Schließlich 

ist anzuerkennen, dass das Video der Kl. nach der Aufforderung, die 

Nutzung des Videos zu unterlassen, unmittelbar aus dem Netz genom

men wurde. Die Kl. hatte außergerichtlich die Unterlassung zuvor nic

ht verlangt, sodass der Bekl. zugutezuhalten ist, dass sie jedenfalls ab 

dem Zeitpunkt, ab dem sie positiv wusste, dass die Kl. mit der Veröff

entlichung des Videos nicht einverstanden war, alles getan hat, um de

n Schaden zu minimieren. Zuletzt ist zu würdigen, dass auch Ansprüc

he auf Schadensersatz für immaterielle Schäden, die auf einer Verletz

ung von Normen der DS-GVO beruhen, sich summenmäßig nicht völ

lig außerhalb dessen bewegen dürfen, was üblicherweise in der Rspr. 

für die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ausgeurteilt 

wird. Dabei ist zu betonen, dass ein Rahmen bis 2.000 EUR, dh von c

a. einem Bruttomonatsgehalt, keineswegs eine lediglich symbolhafte 

Entschädigung darstellt. Gerade in Anbetracht des sehr kurzen Arbeit

sverhältnisses ist eine Entschädigung, die diesen Rahmen ausschöpft, 

für die Bekl. wirtschaftlich deutlich spürbar und trägt damit zur effekt

iven Wirksamkeit der DS-GVO bzw. des BDSG bei. 

ArbG Neuruppin Urt. 

v. 14.12.2021 – 2 Ca 5

54/21 = ZD 2022, 396 

1.000 EUR Mit Art. 82 DS-GVO enthält die DS-GVO eine eigenstän

dige deliktische Haftungsnorm. Voraussetzung ist eine rechtswidrige 

Datenverarbeitung, die zu einem Schaden der betroffenen Person (Art

. 4 Nr. 1 DS-GVO) führt. Nicht jeder einer betroffenen Person entstan

dene Schaden ist jedoch auszugleichen. Voraussetzung ist, dass der V

erstoß gegen die Bestimmungen der DS-GVO, delegierte Rechtsakte 

oder konkretisierende nationale Bestimmungen kausal für den eingetr

etenen Schaden ist. Dabei gewährt Art. 82 DS-GVO ggü. der verantw

ortlichen Stelle, einen Anspruch auf Ersatz des Schadens, der durch d

ie unrichtige bzw. unzulässige Verwendung von personenbezogenen 

Daten entstanden ist. Der unbefugte Umgang mit den Daten muss dar

über hinaus schuldhaft iSv § 276 BGB erfolgen, damit vorsätzlich od

http://www.zd-beck.de/
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=300&b=2022&s=396&z=ZD
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=4&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=4&g=EWG_DSGVO&n=1
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=82&g=EWG_DSGVO
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=BGB&p=276


 

 
www.zd-beck.de 

 
©Kevin Leibold 

 
Stand: 6.10.2022 

 

er zumindest fahrlässig. Dabei wird mit der nunmehr seit Mai 2018 g

eltenden Norm des Art. 82 Abs. 3 DS-GVO ein schuldhaftes Verhalte

n vermutet, was eine deutliche Verschärfung ggü. dem bis dahin gelte

nden Recht bedeutet. Von dieser Vermutung kann sich der Verantwor

tliche oder auch der Auftragsverarbeiter gem. Art. 82 Abs. 3 DS-GV

O nur dann entlasten (exkulpieren), wenn er in keinerlei Hinsicht für 

den Umstand, durch welchen der Schaden entstanden ist, verantwortli

ch ist. Der Schaden kann ein materieller sein. Ebenfalls ist jedoch ein 

immaterieller Schaden wegen Verletzung des allgemeinen Persönlich

keitsrechts auszugleichen. Erwägungsgrund 146 DS-GVO stellt für di

e Auslegung von Art. 82 DS-GVO klar, dass es sich um einen „vollst

ändigen und wirksamen Schadensersatz“ handeln muss. Dies zielt auf 

die Ersatzhöhe ab. Dem Grunde nach sind damit sämtliche Verletzun

gen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts erfasst. Da der Schadenser

satzanspruch nach Art. 82 DS-GVO iÜ auch im Umfang auch die Ele

mente der Wirksamkeit und Abschreckung enthalten soll, können in d

ie Berechnung des Haftungsumfangs auch präventive Gesichtspunkte 

einfließen. Erwägungsgrund 75 und 85 DS-GVO stehen dem Anspruc

h ebenfalls nicht entgegen. Die dort genannten Gründe sind weder ab

schließend, noch dazu geeignet, den Anspruch der Kl. dem Grunde na

chzunegieren. Unter Berücksichtigung vorstehender Rspr. ist davon a

uszugehen, dass der Kl. ein Schadensersatzanspruch in der ausgeurtei

lten Höhe zuzugestehen ist, da die Bekl. trotz des entsprechenden Beg

ehrens der Kl. über mehrere Monate hin deren Daten auf ihrer Interne

tseite nicht gelöscht hat. Dies auch unabhängig von der Tatsache, das

s die Kl. keine immateriellen Beeinträchtigungen vorgetragen hat. Di

eses ist auch nicht erforderlich, da Art. 82 DS-GVO ebenfalls eine W

arn- und Abschreckungsfunktion beinhaltet. Schließlich vermögen de

swegen auch die Argumente nicht zu überzeugen, dass ein Schadense

rsatzanspruch deswegen nicht auszuurteilen sei, da einer „uferlosen“ 

Geltendmachung solcher Ansprüche entsprechend zu begegnen sei. D

erartige Überlegungen müssen bei der Ausurteilung von Schadensers

atzansprüchen grds. ausscheiden. 

ArbG Münster Urt. v. 

25.3.2021 – 3 Ca 391/

20 = ZD 2021, 534 

5.000 EUR Die Verwendung eines Bildes in einem auf die Hautfarbe 

bezogenen Zusammenhang ohne eine schriftliche Einverständniserklä

rung rechtfertigt ein Schmerzensgeld nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO

, § 823 BGB iVm § 22 KUG. 

ArbG Mannheim Urt. 

v. 25.3.2021 – 8 Ca 40

9/20 

0 EUR Ein Schadensersatzanspruch nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO wu

rde nicht schlüssig dargelegt, da nicht vorgetragen wurde, gegen welc

he Schutzvorschriften der DS-GVO oder des BDSG verstoßen wurde. 

Die Übersendung und Kenntnisnahme der Meldebescheinigung an/du

rch den Betriebsleiter ist eine gerechtfertigte Datenverarbeitung für Z

wecke des Beschäftigungsverhältnisses iSd § 26 BDSG, der ggü. der 

DS-GVO vorrangig anwendbar ist. 

ArbG Berlin Urt. v. 21

.1.2021 – 27 Ca 1237/

19 

0 EUR Zwar dürfte Art. 82 Abs. 1 DS-GVO im nationalen Recht un

mittelbar Anwendung finden. Allerdings kann der Bekl. die Verletzun

g einer Auskunftsverpflichtung nach Art. 15, 12 DS-GVO nicht vorge

worfen werden. Zudem dürfte die auf die Verletzung der Auskunftspf

licht nach Art. 15 DS-GVO gestützte Geltendmachung des Schadense
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rsatzanspruchs auch rechtsmissbräuchlich sein. Denn die Bekl. hat da

s Schreiben des Kl. binnen der Frist des Art. 12 Abs. 3 S. 1 DS-GV

O beantwortet. 

ArbG Herne Urt. v. 4.

9.2020 – 5 Ca 178/20 

0 EUR Der auf Zahlung einer der Höhe nach in das Ermessen des Ge

richts gestellten Entschädigung gerichtete Klageantrag ist hinreichend 

bestimmt. Es handelt sich bei den Ansprüchen auf Ersatz des materiel

len und des immateriellen Schadens nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO um 

zwei unterschiedliche Streitgegenstände. Eine immaterielle Entschädi

gung setzt nach dem Wortlaut des Art 82 Abs. 1 DS-GVO voraus, das

s ein Verstoß gegen die DS-GVO gegeben ist. Die Bekl. hat gegen di

e DS-GVO verstoßen, indem sie das Auskunftsersuchen der Kl. vom 

30.1.2020 nicht innerhalb der Fristen des Art. 12 Abs. 3 und 4 DS-G

VO beantwortet hat. Neben dem Vorstoß gegen die DS-GVO setzt Ar

t. 82 Abs. 1 DS-GVO aber auch einen (erstattungsfähigen) immateriel

len Schaden voraus. Einen solchen Schaden hat die Kl. nicht dargeleg

t. Keiner abschließenden Entscheidung bedurfte hier die Frage, ob ein 

Verstoß gegen die DS-GVO stets auch eine Verletzung des Grundrec

hts des Betroffenen auf informationelle Selbstbestimmung aus Art

. 2 Abs. 1 GG iVm Art. 1 Abs. 1 GG indiziert. Denn nicht jeder Eingr

iff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht hat einen Entschädigungsan

spruch zur Folge. 

ArbG Dresden Urt. v. 

26.8.2020 – 13 Ca 104

6/20 = ZD 2021, 54 

1.500 EUR Der Begriff des Schadens ist auf eine Art und Weise ausz

ulegen, die den Zielen der DS-GVO in vollem Umfange entspricht. Ei

n immaterieller Schaden entsteht nicht nur in den „auf der Hand liege

nden Fällen“, wenn die datenschutzwidrige Verarbeitung zu einer Dis

kriminierung, einem Verlust der Vertraulichkeit, einer Rufschädigung 

oder anderen gesellschaftlichen Nachteilen führt, sondern auch, wenn 

die betroffene Person um ihre Rechte und Freiheiten gebracht oder da

ran gehindert ist, die sie betreffenden personenbezogen Daten zu kont

rollieren. Vorliegend wurden Gesundheitsdaten an andere Behörden ü

bermittelt, ohne hierzu berechtigt gewesen zu sein. 

ArbG Neumünster  

Urt. v. 11.8.2020 – 1 

Ca 247 c/20 =  

ZD 2021, 171 

1.500 EUR Gerichte können sich bei der Bemessung des immateriell

en Schadensersatzes auch an Art. 83 Abs. 2 DS-GVO orientieren, sod

ass Zumessungskriterien u. a. Art, Schwere, Dauer des Verstoßes, Gra

d des Verschuldens, Maßnahmen zur Minderung des den betroffenen 

Personen entstandenen Schadens, frühere einschlägige Verstöße sowi

e die Kategorien der betroffenen personenbezogenen Daten sind. Vorl

iegend wurde gegen die Auskunftspflicht nach Art. 15 DS-GVO verst

oßen. Da der Verstoß drei Monate andauerte, wurde ein immaterieller 

Schadensersatz von insgesamt 1.500 EUR verhängt. 

ArbG Köln Urt. v. 12.

3.2020 – 5 Ca 4806/19 

300 EUR Das Auffinden einer PDF-Datei mit einer ehemaligen Arbe

itnehmerin auf der Homepage rechtfertigt einen Schmerzensgeldanspr

uch, da gegen Art. 17 DS-GVO verstoßen wurde. Einer schwerwiege

nden Persönlichkeitsrechtsverletzung bedarf es für die Haftung nicht. 

ArbG Düsseldorf Urt. 

v. 5.3.2020 – 9 Ca 655

7/18 = ZD 2020, 649 (

5.000 EUR Vorliegend wurde gegen Art. 12 Abs. 3 S. 1 bis S. 3 sowi

e Art. 15 Abs. 1 lit. a, lit. b iVm 12 Abs. 1 S. 1 DS-GVO verstoßen. 

Der Begriff des Schadens ist weit auf eine Art und Weise auszulegen, 
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Berufung beim LAG 

Düsseldorf unter Az. 1

4 Sa 294/20) 

die den Zielen der DS-GVO in vollem Umfang entspricht. Ein immat

erieller Schaden entsteht nicht nur in den „auf der Hand liegenden Fäl

len“, wenn die datenschutzwidrige Verarbeitung zu einer Diskriminie

rung, einem Verlust der Vertraulichkeit, einer Rufschädigung oder an

deren gesellschaftlichen Nachteilen führt, sondern auch, wenn die bet

roffene Person um ihre Rechte und Freiheiten gebracht oder daran ge

hindert wird, die sie betreffenden personenbezogenen Daten zu kontr

ollieren. Die Schwere des immateriellen Schadens ist für die Begründ

ung der Haftung nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO irrelevant und wirkt si

ch nur noch bei der Höhe des Anspruchs aus. 

ArbG Lübeck Beschl. 

v. 20.6.2019 – 1 Ca 53

8/19 = ZD 2020, 422 

1.000 EUR Die Veröffentlichung eines Facebook-Posts ohne Einwilli

gung der betroffenen Person rechtfertigt einen Schadensersatzanspruc

h. Betont wird jedoch, dass 1.000 EUR die Obergrenze eines Schmer

zensgeldbetrags darstellt. 

ArbG Düsseldorf Urt. 

v. 22.2.2019 – 4 Ca 61

16/18 (bestätigt durch 

LAG Düsseldorf Urt. 

v. 11.3.2020 – 12 Sa 1

86/19) 

0 EUR Vorliegend lag kein Verstoß gegen die DS-GVO vor, da der 

Medizinische Dienst unter bestimmten Voraussetzungen Sozialdaten 

erheben, speichern, nutzen und verarbeiten darf und § 276 Abs. 2 S. 1 

und S. 3 SGB V den Anforderungen des Art. 6 Abs. 3 S. 2 2. Alt und 

S. 4 DS-GVO genügen. 

Niederlande 

 

Rb. Rotterdam Urt. v. 

25.2.2022 – 9435922\

CV EXPL 21-30280 

250 EUR Der Verantwortliche hatte ohne Rechtsgrundlage eine Exce

l-Tabelle mit personenbezogenen Daten an eine Vielzahl von Persone

n geschickt. In Erwägungsgrund 146 DS-GVO wird erläutert, dass de

r Begriff „Schaden“ im Lichte der Rspr. des EuGH weit auszulegen is

t, und zwar in einer Weise, die den Zielen dieser VO in vollem Umfa

ng Rechnung trägt. Aus dieser Erwägung ergibt sich auch, dass die B

etroffenen einen vollständigen und tatsächlichen Ersatz des ihnen ents

tandenen Schadens erhalten müssen. Aus der o. g. Rechtsvorschrift un

d ihrer Begründung ergibt sich, dass der Begriff des Schadens als Ge

meinschaftsautonomie auszulegen ist, um eine wirksame Einhaltung 

der DS-GVO mit einem gleichwertigen Schutzniveau in allen Mitglie

dstaaten zu gewährleisten (Erwägungsgründ 10 und 11 DS-GVO). De

r Verstoß gegen die DS-GVO muss kausal für den materiellen Schade

n geworden sein. Der Kl. erklärte, dass er sich unsicher und beobacht

et fühle und dass sein Vertrauen in die Menschen abgenommen habe. 

Der Kontrollverlust kann einen Schaden darstellen. 

NEU Rand van State 

Urt. v. 2.2.2022 – 202

004314/1/A3 

0 EUR Der von der Rechtsmittelführerin zu 1 geltend gemachte mate

rielle Schaden besteht aus Kosten für die externe Unterstützung im Z

usammenhang mit der Beurteilung des Artikelentwurfs des Journalist

en und der Kommunikation mit der AP und der BFT, dem Zeitpunkt 

der Rechtsmittelführerinnen zu 2 und anderen der Gesellschaft sowie 

dem Einkommensverlust der Aktionäre auf Grund des verpassten Ver

kaufs der Yards Deurwaardersdiensten B. V. infolge des Artikels des 

Journalisten. Nach Ansicht der Abteilung hat der Bf. zu 1 nicht glaub

haft gemacht, dass diese Kosten das Ergebnis der rechtswidrigen Ver

arbeitung ihrer Namen sind. Die BFT war daher zu Recht der Ansicht
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, dass dieser materielle Schaden nicht ersatzfähig sei. Für die Beurteil

ung eines Antrags auf Ersatz immaterieller Schäden wird nach stRspr 

ein Zusammenhang mit dem Zivilschadensersatzgesetz gesucht. Wie 

das Gericht festgestellt hat, gilt dies auch für die Beurteilung immater

ieller Schäden auf der Grundlage von Art. 82 DS-GVO. Diese Beeintr

ächtigung liegt in jedem Fall vor, wenn der Geschädigte eine psychis

che Verletzung erlitten hat. Die Person, die sich darauf beruft, muss a

usreichende konkrete Beweise vorlegen, aus denen geschlossen werd

en kann, dass im Zusammenhang mit den Umständen des Falles ein p

sychischer Schaden entstanden ist. Selbst wenn das Vorliegen einer p

sychischen Verletzung nicht vermutet werden kann, kann nicht ausge

schlossen werden, dass die Art und Schwere der Verletzung der Nor

m und ihrer Folgen für den Geschädigten dazu führen, dass seine Pers

on „auf andere Weise“ iSv Art. 6:106 Einleitung und unter b des nied

erländischen Bürgerlichen Gesetzbuches geschädigt wird. In diesem 

Fall muss die Person, die sich darauf beruft, den Schaden in ihrer Pers

on mit konkreten Daten belegen. Etwas anderes ist nur, wenn die Art 

und Schwere des Verstoßes gegen die Norm dazu führen, dass die ins

oweit relevanten nachteiligen Folgen für den Geschädigten so offensi

chtlich sind, dass von einer Beeinträchtigung der Person ausgegangen 

werden kann. Eine Beeinträchtigung der Person „auf andere Weise“ i

Sv Art. 6:106 Einleitung und unter b des niederländischen Bürgerlich

en Gesetzbuches liegt nicht bereits in der bloßen Verletzung eines Gr

undrechts vor. 

NEU Rand van State 

Urt. v. 26.1.2022 – 20

2100213/1/A3 

0 EUR Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Weiterleitung d

er E-Mail-Nachricht ohne die E-Mail-Adresse der Bf. unleserlich zu 

machen, als rechtswidrig anzusehen ist. Wie das Gericht festgestellt h

at, stellt der Verlust der Kontrolle über personenbezogene Daten eine 

Verletzung eines Persönlichkeitsrechts dar. Jede Person hat das Recht 

auf Schutz und richtige, rechtmäßige Verarbeitung ihrer personenbez

ogenen Daten. Wie das Gericht weiter ausgeführt hat, gibt es keine G

rundlage für die Auffassung, dass ein Verstoß gegen die DS-GVO led

iglich eine Beeinträchtigung der Integrität einer Person impliziert und 

somit zu einem entschädigungsfähigen Schaden führt. Die Tatsache, 

dass eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten zu eine

m (im)materiellen Schaden führen kann und dass eine betroffene Pers

on eine vollständige und wirksame Entschädigung für den von ihr erli

ttenen Schaden erhalten muss, bedeutet nicht, dass ein Verstoß gegen 

die Normen notwendigerweise zu einem Schaden führt. Ausgangspun

kt der Beurteilung ist, dass die Beschwerdeführerin die Beeinträchtig

ung bei der Person plausibel machen und den von ihr behaupteten Sc

haden mit konkreten Daten belegen muss. Das Gericht hat zu Recht e

ntschieden, dass die Rechtsmittelführerin nicht plausibel gemacht hat, 

dass die Zuwiderhandlung zur Beeinträchtigung ihrer Person geführt 

hat und dass die Folgen der Zuwiderhandlung sie unmittelbar betroffe

n haben. Sie hat die nachteiligen Folgen, die sich für sie aus der Weit

erleitung ihrer E-Mail-Adresse ergeben, nicht plausibel gemacht. Ent

gegen dem Vorbringen der Bf. vertrat das Gericht nicht die Auffassun

g, dass ein Opfer von „Stalking“ keinen Anspruch auf Schutz persone

nbezogener Daten nach der DS-GVO erheben könne. Das Gericht gin
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g nur davon aus, dass die Bf. „gestalkt“ wurde, bevor ihre E-Mail-Ad

resse den Nachbarn bekannt wurde, und dass dieser Umstand daher k

eine Folge des Kontrollverlusts über ihre E-Mail-Adresse ist. 

NEU Gericht von Ove

rijssel Urt. v.  

11.8.2021 – ak_20_20

97 

0 EUR Das Gericht ist der Auffassung, dass der Kl. nicht glaubhaft g

emacht hat, dass ihm durch die Weitergabe seiner personenbezogenen 

Daten an Dritte oder durch die erstmalige Angabe seiner E-Mail-Adre

sse an KCM ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist

. Es handelt sich nicht um ein schwer schuldhaftes Verhalten mit so s

chwerwiegenden Folgen, dass es als Verletzung eines Grundrechts ei

nzustufen ist. Nach Ansicht des Gerichts ist es nicht so, dass ein Verst

oß gegen die DS-GVO lediglich eine Schädigung der Integrität einer 

Person impliziert und somit zu einem erstattungsfähigen Schaden füh

rt. Der Kl. hat nicht deutlich gemacht, warum die Bereitstellung perso

nenbezogener Daten, die ihn in dem versehentlich adressierten Brief 

betreffen, oder die Angabe seiner E-Mail-Adresse zur Kundenforschu

ng als Beeinträchtigung seiner Person eingestuft werden kann. Er mac

hte auch nicht plausibel, welche nachteiligen Folgen die Bereitstellun

g dieser Informationen für ihn hatte. Es gibt keine Hinweise darauf, d

ass die Daten missbraucht wurden. 

Rb. Rotterdam Urt. v. 

12.7.2021 – ROT 20/3

286 

2.500 EUR Der Kl. hat einen immateriellen Schaden dadurch erlitten, 

dass medizinische Daten von der Bekl. zehn Jahre lang gespeichert u

nd verarbeitet wurden, nachdem sie mehrere Anträge des Kl. auf Lösc

hung der Daten abgelehnt hatte. Auf einen konkreten Verstoß gegen d

ie DS-GVO wurde nicht eingegangen. 

NEU Gericht von Ove

rijssel Urt. v.  

31.5.2021 – al_20_15

35 

125 EUR an den Kl. und 125 EUR an den Sohn Nach Auffassung d

es Gerichts war der Sohn infolge der angefochtenen Entscheidung, di

e rechtswidriger Natur ist, persönlich vom Verlust der Kontrolle über 

seine personenbezogenen Daten betroffen. Es handelt sich um eine V

erletzung eines Persönlichkeitsrechts. Dies bedeutet, dass der Kl. auf 

der Grundlage von Art. 82 DS-GVO iVm Art. 6:106 des niederländis

chen Bürgerlichen Gesetzbuches Anspruch auf eine fair zu bestimme

nde Entschädigung hat. Das Gericht hält eine Entschädigung iHv 125 

EUR für den Kl. und den gleichen Schadensersatz für den Sohn für a

ngemessen. 

NEU Rb. Noord-Nede

rland Urt. 12.1.2021 – 

8187989 

500 EUR Im vorliegenden Verfahren ist die zentrale Frage, ob der Kl

. Ersatz des materiellen und immateriellen Schadens verlangen kann, 

den er im Zusammenhang mit einer Reihe von Datenschutzverletzung

en auf der kommunalen Webseite, auf der seine Sozialversicherungsn

ummer, E-Mail-Adresse und Telefonnummer veröffentlicht sind, gelt

end macht. Der Anspruch auf Schadensersatz bei vertragswidrigen H

andlungen gegen die DS-GVO ergibt sich unmittelbar aus der DS-GV

O. Die DS-GVO bestimmt jedoch nicht, welches Gericht in einem Mi

tgliedstaat für die Entscheidung über den Anspruch auf Entschädigun

g zuständig ist, wenn der Verstoß, wie hier, von einer Verwaltungsste

lle begangen wurde. Im vorliegenden Fall hält sich das Bezirksgericht 

angesichts der zivilrechtlichen Grundlage der Forderungen des Kl. un

d der Höhe des geforderten Betrags für die Entscheidung über den Re

chtsstreit zuständig. Zwar ergibt sich aus Art. 82 DS-GVO, dass der v
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ollständige Ersatz des tatsächlichen Schadens, der sich aus dem/den 

Verstoß(en) gegen die DS-GVO ergibt, in einer Weise erfolgen muss, 

die den Zielen dieser VO gerecht wird, doch legt die DS-GVO nicht f

est, wie der Schaden der betroffenen Person zu ermitteln und zu berec

hnen ist. Nach ständiger Rspr. des EuGH ist es in Ermangelung einer 

Gemeinschaftsregelung Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung jed

es Mitgliedstaats, die Regeln für die Ausübung des Entschädigungsan

spruchs festzulegen, sofern die Grundsätze der Äquivalenz und der Ef

fektivität beachtet werden. Bei der Ausübung des in Art. 82 DS-GV

O vorgesehenen Entschädigungsanspruchs ist jedoch der Erwägungsg

rund 146 DS-GVO zu berücksichtigen. Darin heißt es u. a., dass der f

ür die Verarbeitung Verantwortliche den Schaden ersetzen muss, den 

eine Person infolge einer gegen diese VO verstoßenden Verarbeitung 

erleiden kann. Der Begriff des Schadens ist im Lichte der Rspr. des E

uGH in einer Weise weit auszulegen, die den Zielen der DS-GVO in 

vollem Umfang entspricht. Es wird auch festgestellt, dass die betroffe

nen Personen einen vollständigen und wirksamen Ersatz des ihnen en

tstandenen Schadens erhalten müssen. Die bloße Tatsache, dass der S

chaden nicht genau spezifiziert werden kann und von geringem Umfa

ng sein kann, ist kein Grund, einen Anspruch darauf abzulehnen. Der 

EuGH hat den Begriff des Schadens oder den entschädigungsfähigen 

(materiellen und immateriellen) Schaden im Falle einer unrechtmäßig

en Verarbeitung personenbezogener Daten noch nicht erläutert. Nach 

stRspr des EuGH führt ein Verstoß gegen Normen nicht notwendiger

weise zu einem Schaden. IÜ muss der zu ersetzende Schaden real und 

sicher sein. Das nationale Recht ist für die Beantwortung der Frage au

sschlaggebend, ob ein behaupteter Schaden ersatzfähig ist. Das Geric

ht ist der Auffassung, dass die wiederholten Datenlecks auf der Webs

eite der Gemeinde, in denen bestimmte personenbezogene Daten des 

Kl. ohne seine (vorherige) Zustimmung veröffentlicht wurden, nämlic

h seine E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer und Telefonnu

mmer, als Verletzung der Privatsphäre des Kl. iSv Art. 4 Abs. 12 DS-

GVO anzusehen sind. Es muss zumindest eine ernsthafte Gefahr eine

s Schadens infolge des betreffenden Ereignisses bestehen, damit diese 

Kosten erstattet werden können. Die vorgenannte „Beeinträchtigung 

der Person“ ist in jedem Fall dann ein Schaden, wenn der Geschädigt

e infolge des den Schaden verursachenden Ereignisses eine psychisch

e Verletzung erlitten hat. Die Person, die sich darauf beruft, muss aus

reichende konkrete Beweise vorlegen, aus denen geschlossen werden 

kann, dass im Zusammenhang mit den Umständen des Falles ein psyc

hischer Schaden entstanden ist. Das Gericht ist dann der Ansicht, dass 

ein Verstoß gegen die DS-GVO nicht notwendigerweise eine Beeintr

ächtigung der Integrität einer Person impliziert und somit zu einem er

stattungsfähigen immateriellen Schaden führt. Der Geschädigte muss 

die Beeinträchtigung seiner Person plausibel machen und den behaupt

eten Schaden mit konkreten Daten belegen. Nach Ansicht des Gericht

s hat der Kl. nicht zumindest unzureichend erklärt, dass er durch das r

echtswidrige Verhalten der Gemeinde aus objektiven Gründen iSe in 

der Psychiatrie anerkannten Krankheitsbilds eine psychische Verletzu

ng erlitten habe. Nur ein mehr oder weniger starkes psychisches Unbe
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hagen, wie vorübergehender Stress oder Angstzustände, reicht nicht a

us, um immaterielle Schäden auszugleichen. 

NEU Staatsrat Urt. v. 

1.4.2020 – 201902417

/1/A2 

0 EUR Es ist nach nationalem Recht zu bestimmen, welches Gericht 

für die Entscheidung über Schadensersatzansprüche zuständig ist. Art

. 15–22 DS-GVO sind untrennbar mit der Kontrolle der Verarbeitung 

personenbezogener Daten verbunden und ermöglichen es den betroffe

nen Personen, festzustellen, ob personenbezogene Daten rechtmäßig 

verarbeitet wurden, und u. a. Schadensersatz für unrechtmäßige Verar

beitung zu verlangen. Das Gericht meint, dass es möglich sein muss, 

einen Anspruch auf Ersatz des Schadens infolge eines Verstoßes gege

n die DS-GVO durch eine Verwaltungsbehörde sowohl vor dem Ver

waltungsgericht als auch vor dem Zivilgericht geltend zu machen. De

r Kl. machte geltend, Anspruch auf Schadensersatz zu haben, weil da

s Kollegium seine personenbezogenen Daten zu Unrecht in das VNG-

Forum eingeordnet habe und weil das Kollegium ihn zu spät über die 

Datenverarbeitung informiert habe. Das Gericht ist der Auffassung, d

ass in diesem Fall die Verarbeitung der personenbezogenen Daten nic

ht rechtswidrig ist. Zwar sieht Art. 82 Abs. 1 DS-GVO vor, dass der v

ollständige Ersatz des tatsächlichen immateriellen Schadens, der sich 

aus Verstößen gegen die DS-GVO ergibt, in einer Weise erfolgen mu

ss, die den Zielen der VO gerecht wird, doch legt die DS-GVO nicht f

est, wie der immaterielle Schaden zu bestimmen und zu berechnen ist

. Nach stRspr des EuGH ist es in Ermangelung einer Gemeinschaftsre

gelung Sache der innerstaatlichen Rechtsordnung jedes Mitgliedstaats

, die Regeln für die Ausübung des Entschädigungsanspruchs festzule

gen, sofern die Grundsätze der Äquivalenz und der Effektivität beacht

et werden. Bei der Ausübung des Rechts auf Entschädigung gem. Art

. 82 DS-GVO ist jedoch der Erwägungsgrund DS-GVO zu berücksich

tigen. Darin heißt es u. a., dass der für die Verarbeitung Verantwortlic

he oder der Auftragsverarbeiter für jeden Schaden aufkommen muss, 

der einer Person infolge einer gegen diese VO verstoßenden Verarbei

tung entstehen kann. Der Begriff des Schadens sollte im Lichte der R

spr. des EuGH in einer Weise weit ausgelegt werden, die den Zielen d

ieser VO in vollem Umfang entspricht. Es wird auch festgestellt, dass 

die betroffenen Personen vollen und wirksamen Ersatz des ihnen ents

tandenen Schadens erhalten müssen. Nach stRspr des EuGH muss der 

zu ersetzende Schaden jedoch real und sicher sein. Unter Berücksichti

gung der genannten Rspr. des EuGH und des Erwägungsgrundes 146 

DS-GVO ist daher das nationale Recht wichtig für die Feststellung, o

b der geltend gemachte Schaden ersatzfähig ist. Für die Beurteilung e

ines Antrags auf Ersatz immaterieller Schäden wird ein Zusammenha

ng mit dem Zivilschadensersatzrecht gesucht. Auch hier gilt der allge

meine Grundsatz, dass der behauptete Schaden begründet werden mu

ss. Es gibt keine Grundlage für die Annahme, dass ein Verstoß gegen 

die DS-GVO lediglich eine Beeinträchtigung der Integrität einer Pers

on darstellt und somit zu einem erstattungsfähigen Schaden führt. Ent

gegen dem Vorbringen der Rechtsmittelführerin lässt sich dies nicht a

us den Erwägungsgründen 85 und 146 DS-GVO ableiten. Die Tatsac

he, dass ein Verstoß gegen die DS-GVO zu einem (im)materiellen Sc

haden führen kann und dass eine betroffene Person eine vollständige 
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und wirksame Entschädigung für den von ihr erlittenen Schaden erhal

ten muss, bedeutet nicht, dass ein Verstoß gegen die Normen notwen

digerweise zu einem Schaden führt und dass der Schaden nicht „real 

und sicher“ erlitten haben darf. Der Zweck des Schadens besteht dari

n, eine rechtswidrige Verletzung der Privatsphäre zu reparieren oder e

ine Entschädigung zu leisten. Die Verhängung einer Strafsanktion wi

e einer von ihr zu unterscheidenden Geldbuße geht hier nicht in Frage 

und soll dem Täter der verletzten Norm Leid zufügen. Entgegen dem 

Vorbringen der Rechtsmittelführerin heißt es im Erwägungsgrund 14

6 DS-GVO nicht, dass die Entschädigung wirksam und „hinreichend 

abschreckend“ sein muss. In Erwägungsgrund 146 DS-GVO heißt es, 

dass Schäden, die sich aus der unrechtmäßigen Verarbeitung persone

nbezogener Daten ergeben, wirksam und vollständig entschädigt wer

den müssen. Daraus lässt sich nicht ableiten, dass im Falle eines Vers

toßes gegen die DS-GVO eine Verpflichtung zur Zuerkennung von S

chadensersatz besteht, der über den vollen Ersatz des tatsächlich erlitt

enen Schadens hinausgeht. Ausgangspunkt ist daher, dass die Rechts

mittelführerin den Schaden an sich selbst plausibel machen und den i

hm entstandenen Schaden mit konkreten Angaben belegen muss. 

NEU Rb. Noord-Nede

rland Urt. v. 15.1.2020 

– C/ 18/189406/HA Z

A 19-6 

250 EUR Vorliegend hat das Gericht ein Schadensersatzanspruch iH

v 250 EUR wegen unrechtmäßiger Offenlegung personenbezogener 

Daten über soziale Netzwerke zugesprochen, da dies bei dem Bekl. z

u Angst und Stress geführt hatte. Der Kl. verstoße gegen Art. 5 Abs

. 1 lit. f, Art. 6 und Art. 32 Abs. 2 DS-GVO. Jeder Schaden ist zu erse

tzen, und der Schadensbegriff ist – entsprechend den Zielen der DS-G

VO – weit auszulegen (Erwägungsgrund 146 DS-GVO), was bedeute

t, dass der bloße Umstand, dass der Schaden nicht genau spezifiziert 

werden kann und von relativ geringem Umfang sein kann, keinen Gru

nd für die Ablehnung eines Anspruchs dagegen darstellen kann. 

NEU Gericht von Am

sterdam Urt. v.  

2.9.2019 – 7560515 L

ebenslauf EXPL 19-46

11 

250 EUR Der Verantwortliche muss einer Mitarbeiterin 250 EUR En

tschädigung zahlen, weil sie zu Unrecht Informationen über ihr früher

es Burnout mit dem neuen Arbeitgeber der Arbeitnehmerin geteilt hat

. Ein Anspruch auf Ersatz immaterieller Schäden kann auch außerhal

b von Fällen psychischer Verletzungen bestehen, nämlich dann, wenn 

die Art und Schwere des Verstoßes gegen die Norm dazu führen, dass 

die insoweit relevanten nachteiligen Folgen für den Geschädigten so 

offensichtlich sind, dass von einer Beeinträchtigung der Person ausge

gangen werden kann. Jeder Fall muss jedoch nach seinen eigenen Ver

diensten beurteilt werden. Es hängt auch von dem verletzten Standard 

und den von ihm geschützten Interessen ab, ob ein Verstoß vorliegt, d

er auf Grund seiner Art oder aufgrund seiner Schwere so beschaffen i

st, dass von einem erheblichen Verstoß gegen die Person ausgegange

n werden kann. Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, das

s die DS-GVO selbst Grundsätze für die Beurteilung des Verstoßes, d

es Schadens und des Kausalzusammenhangs zwischen ihnen festlegt. 

Insoweit beruht die DS-GVO auf dem Grundsatz (146. Erwägungsgru

nd), dass der Begriff „Schaden“ im Lichte der Rspr. des EuGH in ein

er Weise weit auszulegen ist, die den Zielen dieser VO in vollem Um

fang entspricht. Im vorliegenden Fall führt dies zu Folgendem: Auf d
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er Grundlage der vorgelegten Unterlagen und der insoweit nicht bestr

ittenen Erläuterungen ist hinreichend erwiesen, dass die rechtswidrige 

Bekanntgabe der Tatsache, dass die Kl. seit langem krank war oder g

gü. ihrem neuen Arbeitgeber folgende Folgen hatte: Gegen den Wille

n der Kl. haben Dritte (nämlich die Geschäftsführer und bestimmte M

itarbeiter des neuen Arbeitgebers) von der Krankheit der Kl. erfahren. 

Da die fragliche Mitteilung während eines Zeitraums erfolgte, in dem 

der neue Arbeitgeber entscheiden musste, ob er den Arbeitsvertrag de

r Kl. verlängern wollte oder nicht, erhöht sich das Risiko, dass dieser 

Vertrag nicht verlängert würde. Die genannten Umstände verursachte

n der Kl. Angst und Stress, deren Schwere durch die Tatsache, dass si

e kurz zuvor einen Burnout hatte, negativ beeinflusst wurde. Der gena

nnte Schaden ist dauerhaft und irreparabel, das Risiko eines wirtschaf

tlichen und sozialen Schadens ist letztlich nicht eingetreten, aber es k

ann davon ausgegangen werden, dass dieses Risiko für einen Zeitrau

m von etwa sechs Wochen zu den genannten Ängsten und Belastunge

n beigetragen hat. Bei der Beurteilung der Art und Schwere der Verle

tzung der Rechte der Kl. ist Folgendes besonders wichtig. Infolge die

ses Verstoßes erlitt die Kl. tatsächliche und nicht zu vernachlässigend

e Nachteile. Die Interessen, von denen sie betroffen ist, sind die Inter

essen, die die Vorschriften der DS-GVO schützen sollen. Art. 82 DS-

GVO sieht vor, dass die Person, die infolge eines Verstoßes gegen die

se VO einen materiellen oder immateriellen Schaden erlitten hat, das 

Recht hat, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder den 

Auftragsverarbeiter Schadensersatz für den erlittenen Schaden zu verl

angen. Jeder Schaden ist zu ersetzen, und der Begriff des Schadens ist 

– im Einklang mit den Zielen der DS-GVO – weit auszulegen (Erwäg

ungsgrund 146), was bedeutet, dass die bloße Tatsache, dass der Scha

den (tatsächlich, aber) relativ gering ist, keinen Grund für die Ablehn

ung eines Anspruchs darauf darstellen kann. Da der Verlust der Kontr

olle über ihre personenbezogenen Daten über die Langzeitkrankheit d

auerhaft ist, dies dagegen nur Arbeitnehmer von dem Arbeitergeber 2 

betrifft und dies keine Folgen für ihre wirtschaftliche oder soziale Ste

llung hatte, während die Angst und der Stress, die infolge des Verstoß

es aufgetreten sind, zeitlich begrenzt waren, wird eine Entschädigung 

iHv 250 EUR als angemessen und fair angesehen. 

NEU Gericht von Ove

rijssel Urt. v.  

28.5.2019 – AK_18_2

047 

500 EUR Der Gerichtshof weist darauf hin, dass zur Beantwortung d

er Frage, ob auf dem von der Kl. genannten Grund immaterieller Sch

adensersatz zugesprochen werden kann, so weit wie möglich ein Zusa

mmenhang mit dem zivilrechtlichen Entschädigungsrecht gesucht we

rden muss. Das Gericht folgt daher nicht dem Argument des Vertreter

s des Kl., dass die Bekl. und das Verwaltungsgericht nur unter Berück

sichtigung des Ex-nunc-Grundsatzes nur unter Einhaltung der DS-GV

O entscheiden sollten. Nach Ansicht des Gerichts ändert Art. 82 DS-

GVO nichts daran, dass die Zuerkennung von Schadensersatz an die 

niederländische Rechtsordnung geknüpft sein kann und muss. Es ist n

icht ersichtlich, dass die Anwendung dieses Systems dem in Art. 8

2 DS-GVO genannten Schadensersatz nicht oder nicht ausreichend ge

recht werden kann. Nach Auffassung des Gerichts war der Kl. infolge 

dieser rechtswidrigen Entscheidung persönlich betroffen, weil er die 
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Kontrolle über seine personenbezogenen Daten verloren hatte. Das ist 

ein Persönlichkeitsrecht. Dies bedeutet, dass der Kl. auf der Grundlag

e von Art. 82 DS-GVO iVm Art. 6:106 des niederländischen Bürgerli

chen Gesetzbuches Anspruch auf eine Entschädigung hat, die nach Fa

irness zu bestimmen ist. In Bezug auf die Höhe dieser Entschädigung 

berücksichtigt das Gericht, dass die rechtswidrige Entscheidung keine 

Rechtfertigung für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten de

s Kl. darstellte. Das Gericht berücksichtigt auch die Bestimmungen u

nter Erwägungsgründe 75, 85 und 146 DS-GVO. 

Rumänien 

 

NEU Judecatoria SEC

TORUL 5 BUCURES

TI Entsch. v. 6.2.2019 

– Nr. 747/2019 

ca. 2.049 EUR (10.000 Leu) Das Gericht sprach immateriellen Schad

ensersatz zu, da personenbezogene Daten der betroffenen Person wie 

Adresse, persönliche Identifikationsnummer, Datum und Ort der Aus

stellung des Personalausweises auf Internetplattformen sowie auch in 

Facebook unrechtmäßig veröffentlicht wurden. Es lag insb. keine Zus

timmung zur Veröffentlichung der Daten vor. Zudem wurde gegen de

n Grundsatz der Datenminimierung verstoßen. Da das Gericht den Sc

haden nicht messen konnte, stellte es auf die Auswirkungen der Verar

beitung der personenbezogenen Daten und die sonstigen Konsequenz

en zur Beurteilung der Schadenshöhe ab. 

Österreich 

 

OLG Linz Entsch. v.  

10.11.2021 – 2R149/2

1a 

1.649,34 EUR Kosten aus einem Vorverfahren fallen, auch wenn dies

es ein Verwaltungsverfahren ist, iSe Rettungsaufwands unter den allg

emeinen Schadensbegriff des § 1293 ABGB iVm Art. 82 DS-GVO, § 

29 DSG. 

ÖOGH Beschl. v. 15.4

.2021 – 6 Ob 35/21 x 

= ZD 2021, 631  

mAnm Leibold/Laout

oumai 

500 EUR Art. 82 DS-GVO statuiert eine eigenständige datenschutzre

chtliche Haftungsnorm. Auf die zum Ersatz immaterieller Schäden im 

nationalen Schadenersatzregime entwickelten Rechtsprechungsgrund

sätze kann nicht ohne Weiteres zurückgegriffen werden. Der zugespr

ochene Betrag muss über eine rein symbolische Entschädigung hinau

sgehen. Es muss ein (ideeller) Schaden tatsächlich eingetreten sein. D

er Umstand, dass der Auskunftspflichtige seiner gesetzlichen Pflicht z

ur Bekanntgabe der Herkunft von Daten nicht nachkommt, stellt für s

ich allein noch keinen ideellen Schaden des Betroffenen dar. Es muss 

eine Konsequenz oder Folge der Rechtsverletzung gegeben sein, die ü

ber den an sich durch die Rechtsverletzung hervorgerufenen Ärger bz

w. Gefühlsschaden hinausgeht. Aus der Rechtsverletzung resultierend

e Gefühlsbeeinträchtigungen wie Ängste, Stress oder Leidenszuständ

e auf Grund einer erfolgten oder auch nur drohenden Bloßstellung, Di

skriminierung oder Ähnlichem können als immaterielle Schäden zu ei

nem Ersatzanspruch führen. Eine besonders schwerwiegende Beeintr

ächtigung der Gefühlswelt ist nicht zu fordern. Bei der Bemessung de

s Schadens kommt es nicht auf das Verhalten des Schädigers, sondern 

ausschließlich auf die Auswirkungen bei der geschädigten Person an, 

wobei diese mit der Kategorie der Daten, der Schwere und Dauer des 

Verstoßes sowie etwaigen Dritten, denen Daten übermittelt wurden, i

n direktem Zusammenhang stehen werden. Erwägungsgrund 146 DS-
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GVO spricht dafür, dass der Schadensersatz nicht zu knapp zu bemes

sen ist; ein künstlich niedrig bezifferter Betrag mit symbolischer Wir

kung reicht nicht aus, um die praktische Wirksamkeit des Unionsrech

ts sicherzustellen. Der Schadensersatz muss spürbar sein, um eine prä

ventive und abschreckende Wirkung enthalten zu können. Die Tatsac

he, dass man von einer Datenverarbeitung „massiv genervt“ ist, kann 

ausreichen. 

OLG Wien Urt. v.  

7.12.2020 – 11 R 153/

20 f, 154/20 b =  

ZD 2021, 633 

500 EUR Vorliegend wurde gegen die Auskunftspflicht nach Art. 1

5 DS-GVO verstoßen, sodass ein immaterieller Schadensersatz iHv 5

00 EUR als angemessen angesehen wurde. 

LGZ Wien Urt. v. 30.6

.2020 – 3 Cg 52/14k-9

1 = ZD 2021, 25  

mAnm Messner/Mosi

ng (bestätigt durch  

OLG Wien Urt. v.  

7.12.2020 – 11 R 153/

20 f, 154/20 b) 

500 EUR Ein Verstoß gegen die Auskunftspflicht nach Art. 15 DS-G

VO berechtigt zu einem immateriellen Schadensersatz iHv 500 EUR. 

OLG Innsbruck Urt. v. 

13.2.2020 – 1 R 182/1

9 b = ZD 2020, 304  

mAnm Wirthensohn 

0 EUR Ein Datenschutzverstoß muss in die Gefühlssphäre des Gesch

ädigten eingreifen, damit von einem wegen eines Verstoßes gegen die 

DS-GVO entstandenen immateriellen Schaden (Art. 82 Abs. 1 DS-G

VO) gesprochen werden kann. Nicht jeder Verstoß führt zu einem im

materiellen Schadensersatz. Der Verpflichtung zum Ausgleich eines i

mmateriellen Schadens muss eine benennbar und insoweit tatsächlich

e Persönlichkeitsverletzung gegenüberstehen, zB in der mit einer unre

chtmäßigen Zugänglichmachung von Daten liegenden „Bloßstellung“

. 

LG Feldkirch/Österr. 

Beschl. v. 7.8.2019 – 

57 Cg 30/19 b – 15 

= ZD 2019, 562  

mAnm Wirthensohn 

800 EUR Der Schadensbegriff nach der DS-GVO ist weit und autono

m auszulegen. Er umfasst den physischen, materiellen und immateriel

len Schaden. Die DS-GVO normiert keine Erheblichkeitsschwelle für 

den Ersatz des immateriellen Schadens. Dennoch sind nicht alle Unlu

stgefühle, die mit einer Rechtsverletzung verbunden sind, ersatzfähig, 

sondern muss der Interessenbeeinträchtigung ein Gewicht zukommen

. Vorliegend wurden die Parteiaffinitäten der betroffenen Person ohne 

dessen Einwilligung und Information ermittelt und gespeichert. 

Polen 

 

Sąd Okręgowy w War

szawie Urt. v.  

6.8.2020 – XXV C 25

96/19 

ca. 328 EUR Die Weitergabe personenbezogener Daten durch einen 

Versicherer auf Grund eines Verkehrsunfalls erfolgte vorliegend ohne 

Rechtsgrundlage. Personenbezogene Daten des Geschädigten als Halt

er des an dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugs dürfen in der Reg

el dem Geschädigten zur Verfügung gestellt werden, auch wenn der 

Geschädigte das Fahrzeug während des Unfalls nicht geführt hat. We

nn der Geschädigte eines Verkehrsunfalls in den Besitz von Daten üb

er den Eigentümer des Fahrzeugs (den Halter) gelangt, soll er in die L
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age versetzt werden, Ansprüche im Zusammenhang mit dem erlittene

n Sach- oder Nichtvermögensschaden geltend zu machen. Dabei ist d

er Grundsatz der Datenminimierung nach Art. 5 Abs. 1 lit. c DS-GV

O zu beachten, der vorliegend verletzt wurde. Für diese Zwecke reich

t es aus, wenn Vor- und Nachname des Fahrzeugeigentümers und die 

Nummer der Haftpflichtversicherungspolice (und ggf. der Wohnort) v

orliegen und den Eigentümer des Fahrzeugs hinreichend identifiziere

n. Die Übermittlung der persönlichen Identifikationsnummer (PESEL

) und der Telefonnummer des Fahrzeughalters geht sicherlich über di

ese Zwecke hinaus. Der beklagten Versicherungsgesellschaft kann ei

n subjektives Verschulden im oben beschriebenen Sinne angelastet w

erden. Die o. g. gesetzlichen Bestimmungen über den Schutz persone

nbezogener Daten (Schutz der Persönlichkeitsrechte) hätten den Vertr

etern der Bekl., die dem Geschädigten des Verkehrsunfalls die Schad

ensunterlagen ausgehändigt haben, bekannt sein müssen, da die Bekl. 

beruflich im Versicherungswesen tätig ist, das u. a. die Schadensregul

ierung umfasst. Infolge dieses Vorfalls verlor die Kl. ihr Sicherheitsg

efühl und bekam Angst vor der Möglichkeit, dass andere Personen ihr

e persönlichen Daten unbefugt nutzen könnten, indem sie in ihrem Na

men Bankgeschäfte tätigten oder unerwünschte Telefonanrufe bei ihr 

tätigten. Der Schaden, der dem Kl. auf diese Weise entstanden ist, ver

pflichtet den Bekl. gem. Art. 82 Abs. 1 DS-GVO zur Wiedergutmach

ung des Schadens durch Zahlung einer Geldentschädigung. Mit der G

ewährung einer finanziellen Entschädigung soll der durch die unerlau

bte Handlung verursachte Schaden des Geschädigten (immaterieller S

chaden) gemildert werden. Die Entschädigung für den erlittenen Scha

den muss auf Grund ihres Ausgleichscharakters einen wirtschaftlich 

wahrnehmbaren Wert darstellen. Andererseits darf die Höhe der Ents

chädigung im Verhältnis zum erlittenen Schaden und zu den derzeitig

en finanziellen Verhältnissen der Gesellschaft nicht zu hoch sein, da s

ie den Schaden mindern und nicht zu einer Bereicherung des Opfers f

ühren soll. Die Elemente, die die Höhe der Entschädigung bestimmen

, sind die Art des verletzten persönlichen Gutes, der Grad des Versch

uldens des Täters, die Intensität des Eingriffs des Täters in das oder di

e persönlichen Güter und die und die Dauer des Verstoßes, die Art un

d Weise, wie der Geschädigte die rechtswidrige Handlung des Täters 

in seiner Psyche empfunden hat. Nach Ansicht des Gerichts ist der Be

trag iHv 1.500 PLN (ca. 328 EUR) eine angemessene Entschädigung 

für die Kl. im Hinblick auf das Ausmaß ihres Schadens. Dieser Betra

g soll den immateriellen Schaden ausgleichen, der der Antragstellerin 

durch die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte durch den Antragsge

gner entstanden ist. Es handelt sich um einen finanziellen Gewinn für 

die Kl., der ihr eine moralische Genugtuung verschafft, die dem Aus

maß der Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte entspricht, und somit 

ihre Entschädigungsfunktion erfüllt. Andererseits wird dieser Betrag 

nicht übermäßig hoch sein und nicht zu einer ungerechtfertigten Berei

cherung des Kl. auf Kosten des Bekl. führen. 

United Kingdom 
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High Court of Justice, 

Queen’s Bench divisio

n (London) Entsch. v. 

28.5.2021 – Case No: 

QB-2020-002788 

0 EUR Der Vertreter nach Art. 27 DS-GVO ist für Schäden nach Art

. 82 DS-GVO oder die Einhaltung der DS-GVO durch den Verantwor

tlichen nicht verantwortlich. 
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